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Lärmaktionsplan Leonberg Stufe 2 (Stand 01.03.2018)
Abwägung der Stellungnahmen und Beschluss über den Lärmaktionsplan

Beschlussvorschlag

1. Den Abwägungsvorschlägen zu den Stellungnahmen der zweiten Beteiligungsrunde wird 
entsprechend Anlage 1 und 2 dieser Beschlussvorlage zugestimmt.

2.  Die Fortschreibung der Inhalte der Lärmaktionsplanung wird gebilligt.

3.  Die Resolution zur Lärmminderung in Leonberg gemäß Anlage 3 dieser Sitzungsvorlage 
wird gebilligt. Die Verwaltung wird beauftragt, die Inhalte der Resolution umzusetzen.

4.  Der Lärmaktionsplan Leonberg der Stufe 2 (Entwurf, Anlage 3) wird beschlossen.

5.  Die Verwaltung wird beauftragt, die Lärmminderungsmaßnahmen des Lärmaktionsplans aus 
den Haushaltsmitteln umzusetzen. 
Ein Konzept für ein Lärmschutzfensterprogramm ist zeitnah zu erarbeiten und zur 
Beschlussfassung vorzulegen. 

Zusammenfassung des Sachverhalts

Gemäß der Umgebungslärmrichtlinie der EU ist es erforderlich, alle 5 Jahre oder bei bedeutsamen 
Änderungen Lärmaktionspläne aufzustellen. In Baden-Württemberg liefert die LUBW (Landesamt 
für Umwelt Baden-Württemberg) hierzu Lärmkarten für die Autobahnen sowie Bundes- und 
Landesstraßen mit einer verkehrlichen Mindestbelastung. Die Straßenlärmkarten des Landes für die 
2. Stufe der Lärmaktionsplanung wurden den Kommunen im Januar 2013 zur Verfügung gestellt. 
Um ein nachvollziehbares Ergebnis zu erzielen, wurde in Zusammenarbeit mit dem Ingenieurbüro 
SoundPLAN (Backnang) das berücksichtigte Straßennetz auf die Hauptverkehrsstraßen in 
Leonberg erweitert und arrondiert.
In Leonberg fand die letzte Lärmaktionsplanung in 2009 statt, seitdem haben sich die Kriterien 
verschärft, so dass jetzt auch der Bahnlärm berücksichtigt werden muss.
Es liegt in der Verantwortung der Kommunen Lärmaktionspläne aufzustellen. Mit dem 
interfraktionellen Antrag vom 30.Juni 2014 hat der Gemeinderat die Verwaltung aufgefordert, die 
Stufe 2 des Lärmaktionsplanes aufzuarbeiten, gegebenenfalls ohne Berücksichtigung der 
Lärmkartierung der Bahnstrecken.
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Die Lärmkarten des Eisenbahnbundesamtes wurden am 23.03.2015 zur Verfügung gestellt. Der 
Vorentwurf des Lärmaktionsplanes wurde am 13.10.2015 vom Gemeinderat beschlossen.
Die Auslegung des Vorentwurfs der Lärmaktionsplanung fand vom 06.11.2015 bis 31.01.2016 statt. 
In der danach erstellten Vorlage 2016/067 wurde über die Ergebnisse der Auslegung berichtet. 
Darauf aufbauend erfolgte eine Fortschreibung des Lärmaktionsplans in einen überarbeiteten 
Entwurfsstand. In diesem Zusammenhang wurden verschiedene Eingangsparameter für die 
Lärmberechnung überprüft und teilweise angepasst bzw. korrigiert.

Zahlreiche Vorschläge und Hinweise zur Lärmreduzierung, z.B. zum überregionalen Straßenlärm 
der BAB oder zum Schienenlärm, sind durch die Stadt nur mittelbar beeinflussbar. Vor diesem 
Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, eine Resolution als Anlage zum Lärmaktionsplan zu 
verabschieden, mit der Lärmschutz im politischen Raum Gewicht erhalten und als 
Querschnittsaufgabe der Stadtverwaltung verankert werden soll.

Die Vorlage 2016/067 wurde zunächst in den Ortschaftsräten beraten und fand hier in allen Fällen 
Zustimmung. Im Planungsausschuss vom 26.01.2017 wurde die Vorlage kontrovers aufgenommen, 
es wurde einhellig eine Absenkung der Auslösewerte gefordert. Dies führte dazu, dass die Vorlage 
zunächst an die Verwaltung mit der Aufforderung zurückgespielt wurde, die Vorlage entsprechend 
zu überarbeiten.
Um ausreichend Zeit für eine sachgemäße Erörterung zu haben, sollte der nochmals überarbeitete 
Entwurf als Vorlage 2017/140 nach einer Beratung in den Ortschaftsräten auf einer Sondersitzung 
des Planungsausschusses am 20.06.2017 vorberaten werden.
Durch das Ingenieurbüro Soundplan wurden Lärmkarten erstellt, in denen die um 5 dB erniedrigten 
Auslösewerte berücksichtigt wurden. Für die neu hinzugekommenen Gebäude soll es eine 
Förderung beim Einbau neuer Lärmschutzfenster geben.

Zusätzlich wurde im Hinblick auf die bevorstehende Lärmsanierung des Bundes an bestehenden 
Schienenstrecken im Bereich Korntal - Renningen die Schienenlärmberechnung auf die aktuelle 
Zugbelegung von 2016 aktualisiert.

Im Zuge der Beschlussfassung über den vorgelegten Entwurf hat der Gemeinderat dann 
entschieden, dass tags künftig nirgends mehr Tempo 30 gelten, nachts dagegen in allen 
Straßenabschnitten mit Gebäuden über 65 dB generell Tempo 30 gelten soll. Entsprechend dieses 
Beschlusses wurde der Entwurf geändert und ein erneutes Beteiligungsverfahren für die 
Öffentlichkeit und die Behörden durchgeführt.

Ergebnis dieses Beteiligungsverfahrens war, dass die vom Gemeinderat in Bezug auf Tempo 30 
beschlossenen Änderungen rechtlich nicht durchsetzbar sind. Auf Grund der eindeutigen und 
rechtlich zwingenden Stellungnahme der Straßenverkehrsbehörde empfiehlt die Verwaltung in 
Bezug auf Tempo 30 zu den vorherigen (mit dem Regierungspräsidium abgestimmten!) Regelungen 
zurückzukehren.

Ziele der Maßnahme

Minderung der Lärmbelastung der am stärksten von Verkehrslärm und Schienenlärm betroffenen 
Personen.
Verankerung der Lärmminderung als grundsätzliches Ziel und Querschnittsaufgabe des Verwal-
tungshandelns.

Sachverhalt/Sachstand

Vorbemerkungen
Im Jahr 2009 wurde in Leonberg der Lärmaktionsplan der 1. Stufe beschlossen. Grundlage der 
Lärmaktionspläne war eine Lärmkartierung der LUBW zu den stärker befahrenen Straßen.
Die Straßen-Lärmkarten des Landes für die 2. Stufe der Lärmaktionsplanung wurden den 
Kommunen im Januar 2013 durch die LUBW (Landesamt für Umwelt Baden-Württemberg) zur 
Verfügung gestellt. Die Auslieferung der Daten des Bahnlärms durch das Eisenbahnumweltamt 
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verzögerte sich allerdings stark. Die Lärmkarten des Eisenbahnbundesamtes wurden den 
Kommunen erst im März 2015 zur Verfügung gestellt.

Mindestbelastung der Verkehrswege als Untersuchungsvoraussetzung für die LUBW
Lärmaktionsplan Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3
Kfz/Tag 16.400 8.200
Züge/Tag 164 82
Fertigstellung nach 
Vorgabe des Landes

18.07.2008 18.07.2013 18.07.2018

Beschluss des Gemeinderats 
über den Lärmaktionsplan 

03.03.2009 steht noch aus, 
siehe aktuelle 
Vorlage

Zum Einstieg in die zweite Stufe der Lärmaktionsplanung wurden die umfangreichen, ergän- 
zenden Eingangsdaten für die Lärmberechnung ermittelt, zusammengeführt und von Soundplan in 
die Datenbank eingepflegt (z.B. aktuelle Verkehrszahlen, Ampelstandorte, Lärm- 
schutzeinrichtungen, Geländemodell, Gebäude- und Einwohnerdaten usw.). Aus diesen 
Grundlagendaten wurden dann Lärmkarten errechnet. Besonders belastete Wohngebäude wurden 
lokalisiert, außerdem wurde die Anzahl der Lärmbelasteten ermittelt.

Das untersuchte Straßennetz wurde durch das Ingenieurbüro auf alle Hauptverkehrsstraßen von 
Leonberg ausgedehnt und umfasst jetzt Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen, sowie Kreis 
und Stadtstraßen mit einem Verkehr von über ca. 6.000 Kfz/Tag und zusätzlich die 
Ortsdurchfahrten der Teilorte.

Länge [m] Autobahn Bundesstraße Landesstraße Ortsstraße Bahn
Kartierstrecke
LUBW

14.098 7.612 11.777

Ergänzungsstrecke 23.400 6.990
Tabelle: Länge der untersuchten Kartier- bzw. Ergänzungsstrecken in Stufe 2

Karte: Kartierstrecken der LUBW (blau) und Ergänzungsstrecken (rot)

Vom Eisenbahnbundesamt wurden Lärmkarten für die Haupteisenbahnstrecken des Bundes ab 
einer Belastung von 82 Zügen pro Tag erstellt. Diese Karten wurden den Kommunen mit starker 
Verspätung im März 2015 zur Verfügung gestellt.
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Aktuelle Zugbelegung der Leonberger Bahnstrecke nach Auskunft des
Bahnumweltzentrums (Stand 2016)

[Anzahl] tags nachts Summe
Güterzüge 21 13 34
S-Bahn 109/112 24/25 133/137
Summe 130/133 37/38 167/171

Die Lärmaktionsplanung wird nach einheitlichen Rechenverfahren für Straßenverkehrslärm (VBUS) 
durchgeführt. Dies gewährleistet einheitliche Standards in der ganzen EU. Um die rechtliche 
Relevanz von Lärmwerten für den gesetzlichen Lärmschutz in Deutschland zu ermitteln, müssen die 
Lärmpegel nach RLS-90 berechnet werden. Zu weiteren rechtlichen Grundlagen: siehe ausführliche 
Darstellung in DS 2015 P 43 Anlage 1.

Einwohnerstatistik nach deutschem Recht (betroffene Einwohner) für den 
Straßenverkehrslärm und Schienenlärm (ermittelt nach RLS-90 bzw. Schall 03-2012): 
Grundlage für die Einwohnerstatistiken sind die für jedes Gebäude errechneten Beurteilungspegel 
vor den Fassaden. Die Anzahl der in den Wohnungen lebenden Personen wird nach einem 
bundeseinheitlich festgelegten Berechnungsverfahren (VBEB) gleichmäßig auf alle Fassadenpegel 
bezogen.

Straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen kommen nach Kooperationserlass 
besonders ab folgenden Schwellenwerten in Betracht (= Schwelle zur Gesundheitsgefähr- 
dung, Handlungsbedarf, in den Tabelle hellgelber Hintergrund):
 70 dB(A) zwischen 6:00 und 22:00 Uhr (tags)
 60 dB(A) zwischen 22:00 und 6:00 Uhr (nachts)

Eine besondere Dringlichkeit zur Anordnung bzw. Durchführung von Maßnahmen besteht, wenn die 
genannten Werte um 3 dB(A) überschritten werden (= dringender Handlungsbedarf bei Werten 
über 73/63 dB(A)).

Gemäß einer Forderung des Planungsausschusses wurden die Auslösewerte gegenüber dem 
ersten Entwurf jeweils für den Tag und die Nacht um 5 dB(A) abgesenkt.

Anzahl belastete Personen Straßenlärm (RLS-90)
Straßenlärm
Tag

50-55 
dB(A)

55-60 
dB (A)

60-65 
dB (A)

65-70 
dB (A)

70-75 
dB (A)

> 75 
dB(A)

Leonberg Kernstadt 8.996 3.974 1.772 819 162 9
Silberberg 235 11 - - - -
Gebersheim 309 140 93 22 - -
Höfingen 594 411 301 78 9 -
Mahdental 39 43 1 - - -
Warmbronn 281 242 84 17 - -
Summe 10.453 4.821 2.251 936 172 9
Erheblich Belastete durch Verkehrslärm Tag: 181 Personen
Belastete durch Verkehrslärm am Tag: 1.117 Personen

Straßenlärm
Nacht

50-55 
dB(A)

55-60 
dB (A)

60-65 
dB (A)

65-70 
dB (A)

70-75 
dB (A)

> 75 
dB(A)

Leonberg Kernstadt 2.948 1.044 220 47 - -
Silberberg 12 - - - - -
Gebersheim 111 33 1 - - -
Höfingen 350 105 20 - - -
Mahdental 30 - - - - -
Warmbronn 154 28 - - - -
Summe 3.605 1.210 241 47 - -
Erheblich Belastete durch Verkehrslärm Nacht: 288 Personen
Belastete durch Verkehrslärm in der Nacht: 1.498 Personen
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Die Lärmbelastung durch Straßenverkehr ist vor allem auf die Kernstadt Leonberg und auf den 
Teilort Höfingen konzentriert. Nachts sind mehr Personen von erheblichem Verkehrslärm 
betroffen wie tags.

Anzahl belastete Personen Schienenlärm (Schall 03-2012), Stand 2016
Schienenlärm
Tag

50-55 
dB(A)

55-60 
dB (A)

60-65 
dB (A)

65-70 
dB (A)

70-75 
dB (A)

> 75 
dB(A)

Leonberg Kernstadt 1.020 549 245 58 18 -
Silberberg 159 196 85 25 6 -
Gebersheim - - - - - -
Höfingen 235 144 109 69 18 -
Mahdental - - - - - -
Warmbronn - - - - - -
Summe 1.414 889 439 152 42 -
Erheblich Belastete durch Schienenlärm Tag: 42 Personen
Belastete durch Schienenlärm Tag: 194 Personen

Schienenlärm
Nacht

50-55 
dB(A)

55-60 
dB (A)

60-65 
dB (A)

65-70 
dB (A)

70-75 
dB (A)

> 75 
dB(A)

Leonberg Kernstadt 1.045 566 266 58 21 -
Silberberg 162 194 94 25 8 -
Gebersheim - - - - - -
Höfingen 243 148 116 70 21 -
Mahdental - - - - - -
Warmbronn - - - - - -
Summe 1.450 908 476 153 50 -
Erheblich Belastete durch Schienenlärm Nacht: 679 Personen
Belastete durch Schienenlärm Nacht: 1.587 Personen

Die Lärmbelastung durch Schienenverkehr konzentriert sich auf Höfingen, Leonberg (West) und 
auf Silberberg. Nachts sind wesentlich mehr Personen von erheblichem Schienenlärm betroffen 
wie tags.
Es sind ca. doppelt so viele Personen von erheblichem, nächtlichem Schienenlärm wie von 
erheblichem, nächtlichem Straßenlärm betroffen.

Die Deutsche Bahn führt derzeit ein Lärmsanierungsprogramm der Leonberger Strecke durch. 
Nach einer Planungsphase ist mit einer Fertigstellung von Lärmschutzmaßnahmen frühestens in 
2022 zu rechnen.

Nach dem deutschen Immissionsschutzrecht ist eine Addition der unterschiedlichen 
Lärmarten zur Ermittlung der Gesamtbelastung bei der Lärmsanierung nicht vorgesehen und 
für eine rechtliche Beurteilung nicht relevant. Aus diesem Grund müssen die einzelnen 
Lärmarten getrennt voneinander betrachtet werden.

Durch Auswertung der Lärmkartierung konnten Lärmschwerpunkte identifiziert und 
Maßnahmenabschnitte definiert werden. Entsprechend der örtlichen Situation werden 
mögliche Maßnahmen zur Lärmminderung an den Lärmbrennpunkten vorgeschlagen.

Beteiligungsverfahren

Eine Beteiligung der Öffentlichkeit sowie der Träger öffentlicher Belange und der Behörden 
fand im Zeitraum vom 05.11.2015 bis 31.01.2016 statt. Eine Informationsveranstaltung für 
die Öffentlichkeit fand am 26.11.2015 in der Stadthalle Leonberg statt. 
Eine zweite Beteiligungsrunde fand im Zeitraum vom 31.07.2017 bis zum 22.09.2017 statt. Die 
Stellungnahmen aus der Öffentlichkeit sowie von den Behörden und Trägern öffentlicher 
Belange mit den entsprechenden Abwägungsvorschlägen sind in Anlage 1 und 2 
dargestellt.
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Wichtige Anliegen der Öffentlichkeit waren u.a. (Auswahl/ Kurzfassung):

Stellungnahmen der Öffentlichkeit Kommentar

Die Änderungen bei der Festsetzung von Tempo 30 werden 
kritisiert

Die Änderungen werden in dem vorliegenden Entwurf 
zurückgenommen, weil sie  rechtlich nicht zulässig sind und 
fachlich nicht gerechtfertigt werden können.

Benzingetriebene Kleingeräte, besonders Laubbläser, können 
sehr laut sein.

Benzingetriebene Laubbläser können sehr laute Geräte sein. Von 
der Stadt beauftragte Firmen, aber auch unsere Mitarbeiter sind 
gehalten die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. Unser 
Tiefbauamt hat sich bereits einen (leisen) elektrischen Laubbläser 
angeschafft. Bei allen Maschinenarbeiten lässt sich Lärm nicht 
völlig vermeiden, zudem sind die Laubarbeiten auf einen Zeitraum 
von wenigen Wochen beschränkt.

Eine Unstimmigkeit bei der Geschwindigkeitsdarstellung der 
Straße "Am Schlossberg" wurde bemerkt. Der Sachverhalt wurde klargestellt.

Forderung: Tempo 30 soll den ganzen Tag gelten.

Dies ist auf klassifizierten Durchgangsstraßen rechtlich nicht 
pauschal zulässig. Für die Festsetzung von Tempo 30 aus 
Lärmschutzgründen gelten auf den klassifizierten 
Ortsdurchgangsstraßen strenge rechtliche Voraussetzungen. 
Voraussetzung sind Lärmwerte über 70/60 dB. Die Leonberger 
Verkehrsbehörde ist hier an eine Genehmigung durch das 
Regierungspräsidium gebunden.

Lärmoptimierter Asphalt soll im gesamten Straßenverlauf 
verwendet werden.

Die Verwendung von lärmoptimiertem Asphalt wird gemäß 
Lärmresolution bei allen Straßensanierungen grundsätzlich 
geprüft.

Die Geschwindigkeit soll durch bauliche Maßnahmen an den 
Ortseingängen herabgesetzt werden.

Im Rahmen anstehender Sanierungen wird im Einzelfall 
geprüft, welche Maßnahmen zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit des jeweiligen Straßenabschnitts möglich 
sind. Bauliche Maßnahmen müssen so gestaltet sein, dass sie 
auch durch Busse und Lkw problemlos befahren werden 
können.

An den Ortseingängen sollen stationäre Blitzer installiert 
werden.

Zurzeit gibt es im Stadtgebiet Leonberg keinerlei sog. stationäre 
Blitzer, es findet lediglich eine Kontrolle mit mobilen Blitzgeräten 
statt.
Über die Anschaffung von 8 stationären Geschwindigkeits-

messanlagen wurde im Zuge der aktuellen Haushaltsberatungen 
entschieden. Die Standortentscheidungen stehen noch aus.

Das Lärmschutzfenster soll auch auf Lüftungstechnik und 
Fassade umfassen.

Voraussichtlich werden auch fensterunabhängige 
Lüftungssysteme gefördert.  

Der Bau einer Umgehungsstraße wird gefordert.

Im derzeit gültigen FNP sind keine Planungen für 
Ortsumfahrungen dargestellt. Mittelfristig gibt es für 
Ortsumfahrungen keine Aussicht. Die topografischen 
Verhältnisse sind schwierig, die Landschaftseingriffe und 
Kosten sehr hoch.

Die Bahnlinie wird ohne Betriebsgenehmigung betrieben.
Die Bahnlinine ist auch ohne Planfeststellung durch die lang 
anhaltende Nutzung ausreichend legitimiert.

Der Autobahnlärm steigt immer weiter, es wird Tempo 80 
gefordert.

Die Lärmschutzmaßnahmen entlang der Autobahn wurden 
überprüft, sie entsprechen den gesetzlichen Vorgaben. Die Stadt 
Leonberg fordert in der Lärmresolution Tempo 100 im 
Normalbetrieb und Tempo  80 im Baustellenbetrieb auf den 
Leonberger Autobahnen.

Bei uns wurden lautere Lärmwerte gemessen wie im 
Lärmaktionsplan dargestellt.

Die Lärmaktionsplanung beruht auf einheitlich ermittelten 
Jahresdurchschnittswerten.
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Resolution zur Lärmminderung in Leonberg

Ein Lärmminderungsprogramm als ein integriertes Konzept für Lärmschutz in Leonberg 
erfordert das Handeln im eigenen Zuständigkeitsbereich und gleichzeitig eine Einbindung 
anderer Behörden. Zur Untermauerung der Zielsetzungen sollen Koalitionen mit 
benachbarten Kommunen erschlossen werden. Um Lärmminderungen zu realisieren, ist die 
„Resolution zur Lärmminderung in Leonberg“ im Sinne einer politischen Selbstbindung und 
als Grundlage für Gespräche mit Behörden anzusehen. Die Resolution wird im Anhang der 
Lärmaktionsplanung wiedergegeben

Folgende Themen (Auswahl) werden in dieser „Resolution zur Lärmminderung in Leonberg“ 
besetzt:

Straßenverkehr
 Absenkung der Höchstgeschwindigkeit bzw. Einführung einer Höchstgeschwindigkeit auf 

den Leonberger Autobahnabschnitten.
 Verwendung lärmoptimierten Asphalt bei allen städtischen Straßensanierungsmaß- 

nahmen (soweit vertretbarer Mehraufwand entsteht).
 Bei weiteren Ausbau- und Umbaumaßnahmen der überörtlichen Verkehrswege soll 

ein„lärmtechnischer Sicherheitspuffer“ über den gesetzlichen Mindestschutz hinaus 
berücksichtigt werden.

 Regelmäßige Kontrolle der jeweils zulässigen Höchstgeschwindigkeit durch Blitzer 
in Leonberg. 

Bahnverkehr
   Kritische Begleitung der angelaufenen Maßnahmen der Bahn zur Lärmsanierung der 

Bahnstrecke Korntal – Renningen.

Sonstige Themen
 Vermeidung des weiteren Individualverkehrs durch Stärkung des Umweltverbundes, das 

heißt des Fußgänger- und des Radverkehrs sowie des ÖPNV durch geeignete 
Maßnahmen. Ausbau der E-Mobilität.

 Bei Neu- und Ersatzbeschaffungen im städtischen Maschinen- und Fuhrpark wird auf 
eine reduzierte Lärmentwicklung geachtet.

Überarbeiteter Entwurf des Lärmaktionsplans (siehe Anlage 3)
Neben der Lärmresolution sind folgende Maßnahmen zur Lärmreduzierung Bestandteil 
des Entwurfs:

M1-1 Feuerbacher Straße (alte B 295)
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)

 Festsetzung von "Tempo 30" für 24 h, vorbehaltlich der Zustimmung des RP
gleichzeitig gelegentliche Geschwindigkeitsüberwachung

 Lärmschutzfensterprogramm für alle rot/gelb dargestellten Wohngebäude
langfristig (Umsetzungszeitraum > 5 Jahre)

 Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung (geplant für die 
Zeit nach der Sanierung des Engelbergtunnels).

 Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Grüngestalterische Maßnahmen, 
Veränderung der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von 
Fahrradschutzstreifen und Fahrradwegen). Aber: Eingeschränkte 
Gestaltungsmöglichkeiten wegen der beengten Lage. Unter Maßgabe des Erhalts der 
Funktionsfähigkeit des jeweiligen Straßenabschnitts.

TOP 2 Ö



Seite 8

M1-2 Grabenstraße (alte B 295)
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)

 Festsetzung von "Tempo 30" für 24 h, vorbehaltlich der Zustimmung des RP
gleichzeitig gelegentliche Geschwindigkeitsüberwachung

 Lärmschutzfensterprogramm

M1-3 Eltinger Straße einstreifiger Abschnitt (alte B 295)
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab. ca. 1 Jahr)

 Festsetzung von "Tempo 30" für 24 h, vorbehaltlich der Zustimmung des RP
gleichzeitig gelegentliche Geschwindigkeitsüberwachung

 Lärmschutzfensterprogramm
langfristig (Umsetzungszeitraum > 5 Jahre)

 Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung
 Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Grüngestalterische Maßnahmen, 

Veränderung der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von 
Fahrradschutzstreifen und Fahrradwegen). Aber: Wegen der beengten Lage 
eingeschränkter Gestaltungsspielraum.

M1-4 Eltinger Straße zweistreifiger Abschnitt (alte B 295)
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)

 Lärmschutzfensterprogramm
mittelfristig (Umsetzungszeitraum ca. 2-4 Jahre) bis 
langfristig (Umsetzungszeitraum > 5 Jahre)

 Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Umbau oder Rückbau von Spuren 
bei 4-spurigem Ausbau, Grüngestalterische Maßnahmen, Veränderung der 
Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von Fahrradschutzstreifen und 
Fahrradwegen). Unter Maßgabe des Erhalts der Funktionsfähigkeit des jeweiligen 
Straßenabschnitts.

 Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung

M1-5 Brennerstraße (alte B 295)
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)

 Lärmschutzfensterprogramm
langfristig (Umsetzungszeitraum > 5 Jahre)

 Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Umbau oder Rückbau von Spuren 
bei 4-spurigem Ausbau, Grüngestalterische Maßnahmen, Veränderung der 
Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von Fahrradschutzstreifen und 
Fahrradwegen). Unter Maßgabe des Erhalts der Funktionsfähigkeit des jeweiligen 
Straßenabschnitts.

 Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung

M2 Kernstadt Leonberg: Stuttgarter Straße kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 
Jahr)
 Lärmschutzfensterprogramm
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M3 Kernstadt Leonberg: Bahnhofstraße kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)
 Lärmschutzfensterprogramm

mittelfristig (Umsetzungszeitraum ca. 2-4 Jahre)
 Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung

M4 Kernstadt Leonberg: südl. Leonberger Straße/ westl. Glemseckstraße 
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)

 Lärmschutzfensterprogramm
langfristig (Umsetzungszeitraum > 5 Jahre)

 Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung
 Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche, Grüngestalterische  Maßnahmen, 

Veränderung der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von 
Fahrradschutzstreifen und Fahrradwegen) mit Schwerpunkt in der Glemseckstraße. In 
der Leonberger Straße geringer Entwicklungsspielraum wegen beengter Lage. Unter 
Maßgabe des Erhalts der Funktionsfähigkeit des jeweiligen Straßenabschnitts.

M5 Kernstadt Leonberg: Römerstraße
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)

 Lärmschutzfensterprogramm
langfristig (Umsetzungszeitraum > 5 Jahre)

 Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung
Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche, Grüngestalterische Maßnahmen, 
Veränderung der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von 
Fahrradschutzstreifen und Fahrradwegen) mit Schwerpunkt in der Glemseckstraße. In 
der Leonberger Straße geringer Entwicklungsspielraum wegen beengter Lage. Unter 
Maßgabe des Erhalts der Funktionsfähigkeit des jeweiligen Straßenabschnitts.

M6 Kernstadt Leonberg: Neue Ramtelstraße 
langfristig (Umsetzungszeitraum > 5 Jahre)

 Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung

M7 Gebersheim: Kreuzung Alte Dorfstraße, Höfinger Straße, Engelbergstraße 
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)

 Lärmschutzfensterprogramm
langfristig (Umsetzungszeitraum > 5 Jahre)

 Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung
Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Grüngestalterische Maßnahmen, 
Veränderung der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von 
Fahrradschutzstreifen und Fahrradwegen). Unter Maßgabe des Erhalts der 
Funktionsfähigkeit des jeweiligen Straßenabschnitts.

M8 Höfingen: Pforzheimer Straße
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ca. 1 Jahr)

 Lärmschutzfensterprogramm
 Ausweitung von Tempo 30 für 24 h nach Westen bis ca. auf Höhe Pforzheimer Straße 

Nr. 60, vorbehaltlich der Zustimmung des RP
gleichzeitig gelegentliche Geschwindigkeitsüberwachung

mittelfristig (Umsetzungszeitraum ca. 2-4 Jahre)
 Sanierung und bauliche Umgestaltung der schadhaften „Pforzheimer Straße“ (Ortsmitte 

bis Lachentorstraße) und der Straße „Am Schlossberg“. Diese Arbeiten sind für 2017/18 
geplant. Verwendung von lärmarmem Asphalt.

M 12 und M 13 Maßnahmenbereiche mit den Gebäuden der Lärmklassen 2 und 1 
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)

 Lärmschutzfensterprogramm (Zuschuss bei Gebäuden der Lärmklasse 1 reduziert)
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Der Entwurf des Lärmaktionsplans schlägt folgende Maßnahmen gegen 
Schienenlärm vor:

M9 Kernstadt Leonberg: Schienenlärm
M10 Höfingen: Schienenlärm
M11 Silberberg: Schienenlärm

kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr)
 Einrichtung eines besonders überwachten Gleises (durch häufigere Schleifvorgänge 

der Schienen werden regelmäßig sogenannte Riffel entfernt, so können die 
Rollgeräusche erheblich vermindert werden)

 Geschwindigkeitsbeschränkung
mittelfristig (Umsetzungszeitraum ca. 2-4 Jahre)

 Anlagen zur Schienenschmierung
 Bau von Lärmschutzwänden

Die Kommunen verfügen nicht über die erforderlichen ordnungsrechtlichen Instrumente, 
um Maßnahmen gegen den Lärm von Eisenbahnen des Bundes durchzusetzen. Die 
Möglichkeiten eines kommunalen Lärmaktionsplans sind daher sehr eingeschränkt. 
Hauptakteure bei der Lärmminderungsplanung der Eisenbahnen sind folglich die 
Deutsche Bahn AG und ihre Tochtergesellschaften als Betreiber der 
Schieneninfrastruktur. Die Deutsche Bahn hat als Ziel die Halbierung des Lärms bis 
2020 im Vergleich mit dem Jahr 2000 ausgegeben. Die Maßnahmen zum Lärmschutz 
entlang der Bahnstrecke sind in der Baulast und auf Kosten der Bahn von dieser 
durchzuführen.

Die Deutsche Bahn hat mit einem Schreiben im Januar 2017 mitgeteilt, dass sie im Laufe 
des Jahres 2017 eine lärmtechnische Untersuchung des Abschnitts zwischen Korntal 
und Renningen erstellen und in den folgenden Jahren eine Lärmsanierung der Strecke 
durchführen wird. Die Fertigstellung der lärmtechnischen Untersuchung wird für Anfang 
2018 erwartet. In den folgenden Jahren wird die Planung dann technisch konkretisiert 
und ein Planfeststellungverfahren durchgeführt. Es wird mit einer Fertigstellung der 
Lärmschutzmaßnahmen (voraussichtlich Lärmschutzwand und Lärmschutzfenster) 
frühestens in 2022 gerechnet. Dieses Verfahren soll von der Stadt Leonberg kritisch und 
konstruktiv begleitet werden.

Weiteres Vorgehen

 Abwägung der vorliegenden Stellungnahmen und Beschluss über den Lärmaktionsplan.
 Umsetzung der beschlossenen kurz-, mittel- und langfristig zu 

verwirklichenden Maßnahmen entlang der Maßnahmenstrecken sowie 
Durchführung der im Lärmminderungsplan vorgesehenen Maßnahmen.

 Kritische und konstruktive Begleitung des Lärmsanierungsverfahrens der Deutschen 
Bahn durch die Stadt Leonberg.

Alternativen zum Beschlussvorschlag

 Zurückstellung des Beschlusses über den Entwurf zum Lärmaktionsplan Leonberg 
Stufe 2. Dies würde zu einer weiteren Verlängerung des Verfahrens führen und die 
Umsetzung von dringend erforderlicher Lärmminderungsmaßnahmen weiter in die 
Zukunft verschieben.

 Benennung anderer oder weiterer Maßnahmen zur Lärmreduzierung.
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Finanzierungsübersicht
Der Beschlussvorschlag
☒ hat noch keine finanziellen Auswirkungen (s. Einzelmaßnahmen)
☒ Die Finanzierungsübersicht ist mit dem Kämmereiamt abgestimmt

Klaus Brenner
Bürgermeister

Dr. Ulrich Vonderheid
Erster Bürgermeister

Martin G. Kaufmann 
Oberbürgermeister

Anlage/n

1 Anlage 1 Abwägungstabelle Öffentlichkeit

2 Anlage 2_ Abwägungstabelle TÖB zweite Runde_

3 Anlage 3a _Lärmaktionsplan Stand 01.03.2018__

4 Anlage 3b  Lärmaktionsplan Anhang 01.03.2018
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1 Anwohner Riegeläcker 
Mail vom 12.08.2017 

  

 … 
mit Interesse habe ich den in Warmbronn ausliegenden "Laermaktionsplan 
Stufe 2" angeschaut. In diesem Papier lese ich u.a.: 
 
"Strassenverkehrsrechtliche Laermschutzmassnahmen kommen nach Ko-
operationserlass besonders ab folgenden Schwellenwerten in Betracht ...: 
   -   70 dB(A) zwischen 6:00 und 22:00 Uhr (tags)... 
Eine besondere Dringlichkeit zur Anordnung bzw. Durchfuehrung von Mass-
nahmen besteht, wenn die genannten Werte um 3 dB(A) ueberschritten wer-
den (=dringender Handlungsbedarf)." 
Vornehmlich konzentriert sich das Papier auf Strasse, Luft und Schiene. 
Sodann werden die Laermklassen aufgezeigt. 
Hierbei stelle ich fest, dass dann, wenn beim Stoeckhofspielplatz oder drum-
herum Laubblaeser, Kettensaegen, sonstige motorgetriebene Gartengeraete 
wie Hochentaster, Heckensaege ... eingesetzt werden, diese Werte deutlich 
ueberschritten werden. Gemessen habe ich bis zu 87 dB(A) !! 
Verursacher sind dabei hauptsaechlich: 
-   Stadt Leonberg  ( beauftragte Gaertnereibetriebe ) 
-   Riegelaeckerstr. 15  ( von dem Verwalter beauftragter Gaertnereibetrieb 
bzw. Hausmeister ) 
-   Riegelaeckerstr. 13  ( von dem Verwalter beauftragter Gaertnereibetrieb 
bzw. Hausmeister ) 
-   Stoeckhofstr. 26  ( von dem Verwalter beauftragter Gaertnereibetrieb bzw. 
Hausmeister ) 
Sie koennen sich vorstellen, was das staendig fuer ein Laerm ist, obgleich 
hier ein reines Wohngebiet ausgewiesen ist. 
Fast koennte man sagen "Ist der eine fertig, faengt der andere an." 
Ganz besonders dramatisch wird es, wenn das Laub im Herbst rumgeblasen 
wird. 
Vom Haus Stoeckhofstr. 26 wird da schon mal 30 Minuten geblasen. 
Aber auch am Spielplatz kommen 15 - 20 Minuten schnell zusammen. 
Dabei beobachtete ich schon mehrfach, dass dieses in die Hecken "nebenan" 
gepustet wird. 
Zudem ist es ausserordentlich gesundheitsgefaehrdend, da der ganze Staub 
aufgewirbelt wird und man dann ggf. durch diesen laufen muss !! 
Ich bin sauer, da sich die Stadt Leonberg an dieser Laermverursachung voll 
beteiligt und jetzt vorgibt, etwas gegen Laerm tun zu wollen. 
 
Das passt nicht ins Bild und laesst die Glaubwuerdigkeit der Stadt Leonberg 
stark beschaedigt zurueck. 

Die Lärmaktionsplanung ist ein Verfahren, dass einheitlich in allen 
Ländern der EU auf gesetzlicher Grundlage durchgeführt wird. Inhalte 
sind in erster Linie Verkehrslärm der Kraftfahrzeuge und des Bahn-
verkehrs. Dabei werden stets die errechneten Jahresdurchschnitts-
werte des Lärms betrachtet. Dabei können einerseits Lärmspitzen 
deutlich lauter sein, andererseits sind auch ruhige Zeiten enthalten. 
 
Benzingetriebene Laubbläser können sehr laute Geräte sein. Beauf-
tragte Firmen, aber auch unsere Mitarbeiter sind gehalten die gesetz-
lichen Anforderungen einzuhalten. Unser Tiefbauamt hat sich bereits 
einen (leisen) elektrischen Laubbläser angeschafft. Bei allen Maschi-
nenarbeiten lässt sich Lärm nicht völlig vermeiden, zudem sind die 
Laubarbeiten auf eine Zeitraum von wenigen Wochen beschränkt. 
 
Von der Stadt beauftragte Fremdfirmen werden in den Ausschrei-
bungsunterlagen ausdrücklich auf die bestehenden, gesetzlichen 
Sperrzeiten für Laubbläser hingewiesen und verpflichtet. Laubbläser 
mit Verbrennungsmotor dürfen nur in der Zeit von 9.00 bis 13.00 Uhr 
und von 15.00 bis 17.00 Uhr betrieben werden. 
 

Kenntnisnahme 
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Ich fordere die Stadt Leonberg auf, jegliches Laubblasen zu untersagen (und 
auch keine Subunternehmer diese einsetzen zu lassen ), ebenso den unnoe-
tigen Einsatz von Kettensaegen  ( z.B. zum Schneiden von kleinen Ro-
senstoecken !! ) oder sonstigen stark laermverursachenden motorgetriebenen 
Gartengeraeten. 
Die heutigen Laermschutzregelungen sind nicht adaequat, wie auch die 
Grenzen der Laermklasse 4 aufzeigen. 
Ich bitte um Rueckmeldung. 
Danke und Gruss 
 
PS: Ein Bestreiten ist sinnlos, da die Laermbelaestigung mehrfach auf Video 
nebst dB-Anzeige aufgeommen wurde. 
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2 Anwohner Hauffstraße 
Mail vom 30.08.2017 

  

 … 
anbei finden Sie unsere Stellungnahme bzw. Vorschläge zum überarbeiteten 
Entwurf der Lärmaktionsplanung Leonberg. 
Viele Grüße 
Stellungnahme Bürgerinitiative Verkehrsberuhigung Höfingen i.A. [Verfasser-
name] 
1. Tempo 30 nicht nur nachts (von 22-6Uhr) sondern ganztags durchsetzen. 
Lärm macht am Tag genauso krank , wie in der Nacht. Kleine Kinder sollten 
sowohl mittags als auch abends ab 18 Uhr geruhsam schlafen können. Schü-
ler sollten mittags konzentriert in Ruhe Hausaufgaben machen können. 
2. Straßensanierung mit lärmoptimierten Asphalt an der gesamten Pforz-
heimer Straße in Höfingen komplett von Ortsmitte bis Ortsende durchfüh-
ren. Nicht nur Stückwerk bis Lachentorstraße betreiben. Viele betroffene 
Gebäude mit Lärmpegeln über den Auslösewerte befinden sich u.a. entlang 
der gesamten Pforzheimer Straße bis zum Ortsende. Zusätzlich ist die Fahr-
bahn auf der gesamten Pforzheimer Straße schadhaft und hat aktuell einen 
sehr groben, lauten Asphalt als Oberfläche. 
3. Einfache und für den gesamten Ort wirkungsvolle bauliche Maßnahmen 
wären am Ortsende Höfingen-West verschwenkte, verengte Fahrbahn und 
zwei bebaute Verkehrsinseln wie am Ortsende Höfingen-Ost (Richtung Dit-
zingen). Um Durchfahrtsgeschwindigkeiten nachhaltig und 24h rund um die 
Uhr auf Tempo 30 zu reduzieren. 
4. Wenn keine baulichen Maßnahmen, dann stationäre Blitzer am Ortsende 
Höfingen-West realisieren. Die Geschwindigkeitstafeln helfen nicht bei chro-
nisch kranken Rasern. 
5. Lärmschutzfensterprogramm nicht isoliert nur auf Fenster begrenzen, son-
dern baulich notwendige Fassaden- und Lüftungstechnik mitfördern. 
6. Den Bund zur Sicherstellung/Finanzierung einer offiziellen Autobahnumlei-
tung bringen, die außerorts (an Leonberg und Teilorten - speziell Höfingen 
vorbei und nicht hindurch) verläuft! Damit könnten endlich größere, teuere 
Umgehungsstraßenprojekte realisiert werden. Z.B. Reaktivierung des alten, 
zugeschütteten AB-Tunnels in Leonberg oder Umgehungstraße von Abzweig 
Waldeck Höfingen in Richtung Hirschlanden auf dortige bereits bestehende 
Umgehungsstraße.  
7.Ausbau des ÖPNV - 
7a. Verlängerung der UBahn von Gerlingen nach Leonberg 
7b. kürzere, abgestimmte Fahrtaktzeiten der Busse zu den S- und U-
Bahnknotenpunkten 

1. Die Auslösewerte im fraglichen Bereich sind nicht erreicht bzw. 
überschritten. Eine durch die Lärmwerte begründete Temporeduktion 
ist somit rechtlich nicht möglich. 
 
2. Nach der vom Gemeinderat beschlossenen Lärmresolution wird 
der Einbau von lärmoptimiertem Asphalt bei allen Straßenbaumaß-
nahmen geprüft. 
 
3. Bauliche Maßnahmen müssen so gebaut werden, dass auch Bus-
se und LKW (Anlieferverkehr) diese problemlos befahren können. 
Damit ist die Wirkung solcher Maßnahmen nicht sehr hoch. 
 
4. Zurzeit gibt es im Stadtgebiet Leonberg keinerlei sog. stationäre 
Blitzer, es findet lediglich eine Kontrolle mit mobilen Blitzgeräten statt.  
Über die Anschaffung von 8 stationären Geschwindigkeitsmessanla-
gen wurde im Zuge der aktuellen Haushaltsberatungen entschieden. 
Die Standortentscheidungen stehen noch aus. 
 
5. Beim Lärmschutzfensterprogramm ist bisher angedacht an be-
troffenen Fassaden auch Fensterunabhängige Lüftungen zu bezu-
schussen. 
 
6. Eine Umfahrung von Höfingen ist im FNP und Regionalplan nicht 
dargestellt und erscheint mittelfristig weder finanzierbar noch reali-
sierbar. 
Verkehrsplaner: Durch Höfingen ist z.Zt. keine offizielle BAB-
Bedarfsumleitung ausgeschildert. 
 
7a. ÖPNV: Die Verlängerung der U-Bahn (U 6) wurde bereits im Zuge 
des Neubaus des Engelbergtunnels von der Stuttgarter Straßenbah-
nen AG (SSB) geprüft und auf Grund der topografischen Verhältnisse 
nicht weiter verfolgt. 
7b. Die Stadtwerke Leonberg evaluieren permanent in Zusammenar-
beit mit der Verkehrs-und Tarifverbund GmbH das Fahrplankonzept. 
Zum Fahrplanwechsel 12.12.2017 wurde z.B. der Sonn- und Feier-
tagsverkehr auf der Linie 651 (Hemmingen – Höfingen – Leonberg) 
mit 9 Fahrtenpaaren pro Tag verbessert. 

Kenntnisnahme 
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3 Anwohner Hauffstraße 
Mail vom 01.09.2017 

  

 … 
anbei meine Forderungen zur Lärmreduzierung in Höfingen: 
 
1. Tempo 30 nicht nur nachts (von 22-6Uhr) sondern ganztags durchsetzen. 
Lärm macht am Tag genauso krank , wie in der Nacht. 
 
2. Straßensanierung mit lärmoptimierten Asphalt an der gesamten Pforzhei-
mer Straße in Höfingen komplett von Ortsmitte bis Ortsende durchführen. 
Viele betroffene Gebäude mit Lärmpegeln über den Auslösewerte  befinden 
sich u.a. entlang der gesamten Pforzheimer Straße bis zum Ortsende. Zu-
sätzlich ist die Fahrbahn auf der gesamten Pforzheimer Straße schadhaft und 
hat aktuell einen sehr groben, lauten Asphalt als Oberfläche. 
 
3. Einfache und für den gesamten Ort wirkungsvolle bauliche Maßnahmen 
wären am Ortsende Höfingen-West verschwenkte, verengte Fahrbahn und 
zwei bebaute Verkehrsinseln wie am Ortsende Höfingen-Ost (Richtung Dit-
zingen). Um Durchfahrtsgeschwindigkeiten nachhaltig und 24h rund um die 
Uhr auf Tempo 30 zu reduzieren. 
 
4. Wenn keine baulichen Maßnahmen, dann stationäre Blitzer am Ortsende 
Höfingen-West realisieren. Die Geschwindigkeitstafeln helfen nicht bei chro-
nisch kranken Rasern. 

1. Die Auslösewerte im fraglichen Bereich sind nicht erreicht bzw. 
überschritten. Eine durch die Lärmwerte begründete Temporeduktion 
bzw. deren Ausweitung ist somit rechtlich nicht möglich. 
Über die Anschaffung von 8 stationären Geschwindigkeitsmessanla-
gen wurde im Zuge der aktuellen Haushaltsberatungen entschieden. 
Die Standortentscheidungen stehen noch aus. 
 
2. Nach der Lärmresolution wird der Einbau von lärmoptimiertem 
Asphalt bei allen Straßenbaumaßnahmen geprüft. 
 
3. Bauliche Maßnahmen müssen so gebaut werden, dass auch Bus-
se und LKW (Anlieferverkehr) diese problemlos befahren können. 
Damit ist die Wirkung solcher Maßnahmen nicht sehr hoch. 
 
4. Zurzeit gibt es im Stadtgebiet Leonberg keinerlei sog. stationäre 
Blitzer, es findet lediglich eine  Kontrolle mit mobilen Blitzgeräten statt.  
 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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4 Familie Höfingen, Adresse angefragt 
Mail vom 10.09.2017 

  

 … 
wir freuen uns, dass die Stadt Leonberg das Verkehrslärmproblem so ernst 
nimmt und für die Anregungen ihrer Bürger ein offenes Ohr hat. 
 
Aufgrund der Besonderheit, dass in Höfingen lange Bereiche der Durch-
gangsstraßen mit einer geraden und auf viele hundert Meter weitsichtigen 
Verkehrsführung vorhanden sind, wird außerhalb der Hauptverkehrszeiten die 
zulässige Höchstgeschwindigkeit sehr oft überschritten (zusätzliche Lärmbe-
lästigung entsteht). Ungeachtet unserer Vorschläge lässt es sich nur schwer 
vorstellen, dass diesen Geschwindigkeitsüberschreitungen auf den langen 
Geraden ohne Verkehrsüberwachung Einhalt geboten werden kann. 
Unsere Vorschläge zur Reduzierung der Lärm- und Abgaswerte: 
 
1) Alle Ortsdurchgangsstraßen, die bisher noch nicht begrenzt sind, auf 40 
km/h  beschränken (rund um die Uhr): dies würde nicht nur den Lärm, son-
dern auch das Abgas (Feinstaub) der Kraftfahrzeuge spürbar verringern.   
 
2) Weitere Maßnahmen  zur Verkehrsberuhigung (wie auch in der Vergan-
genheit schon geplant) durchführen:  z.B. Parkbuchten, Verkehrsinseln, ge-
mäßigte Verengung der Fahrbahn, wo die Möglichkeit besteht, eine Begrü-
nung mit Bäumen durchführen.  
 
3) Leider ist auch der Straßenbelag aus einer Zeit, als Verkehrslärm noch 
kein Thema war. 
Eine sehr wirkungsvolle Möglichkeit, was den Verkehrslärm betrifft, ist natür-
lich eine lärmoptimierte Fahrbahndecke (vermutlich aber auch die Teuerste). 
 
4) Auf längere Sicht sollte aber eine Umgehung um Höfingen , Gebersheim 
und nicht zuletzt um Leonberg selbst, angegangen werden. 
 
Das Thema Verkehrslärm und Verkehrsabgase wird die nächsten Jahre 
schnell weiter an Bedeutung zunehmen. Es wäre schön, wenn die Stadt Le-
onberg hier Zeichen setzen könnte. Auch sehr viele Nachbarstädte 
und -gemeinden sind hier schon vorangegangen oder zumindest auf einem 
guten Weg. 

1. Die Auslösewerte im fraglichen Bereich sind nicht erreicht bzw. 
überschritten. Eine durch die Lärmwerte begründete Temporeduktion 
bzw. deren Ausweitung ist somit rechtlich nicht möglich. 
 
2. Im Rahmen anstehender Straßensanierungen wird im Einzelfall 
geprüft, welche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
und Aufenthaltsfunktion entlang des Straßenabschnittes möglich sind. 
 
3. Die Verwendung von lärmoptimiertem Asphalt wird gem. Lärmreso-
lution bei allen Straßenerneuerungen geprüft. 
 
4. Im derzeit gültigen Flächennutzungsplan sind keine Planungen für 
Ortsumfahrungen von Höfingen und Gebersheim enthalten. Mittelfris-
tig gibt es daher keinerlei Aussichten auf Umgehungsstraßen. Die 
topografischen Verhältnisse sind sehr schwierig, die Eingriffe in die 
Landschaft wären sehr groß. 
Die Finanzierbarkeit ist derzeit nicht erkennbar. 
 

Kenntnisnahme 
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5 Anwohner Anne-Frank-Str. 
Brief vom 29.08.2017 

  

 … 
bei den Neuberechnungen von Soundplan mit den abgesenkten Auslösewer-
ten wurden die zugrundeliegenden Verkehrszahlen nur an den Ortseingän-
gen erhoben. 
1.) Die Zahlen für den Binnenverkehr wurden nicht berücksichtigt. Werden die 
Fahrzeuge nur an den Ortsenden/-eingängen erfasst, sind Fahrten von Hö-
fingen West zum EDEKA, zu LIDL oder zum Wertstoffhof nicht enthalten und 
verfälschen die Belastungswerte. 
2.) Obwohl die Ditzinger Str in der DS als stark befahrene Straße (K1059) 
aufgeführt ist, werden die Gebäude entlang der Ditzinger Str. nur teilweise in 
den Maßnahmen M12, M13 in Lärmklasse 2 und 1 eingeteilt und ein Schall-
schutzfensterprogramm vorgeschlagen. Ein Rückgriff auf passive Maßnah-
men (Schallschutzfenster) am lmmisionsort sollte vermieden werden, da dies 
zwar die Belastung der dortigen Anwohner in ihren Innenräumen vermindert, 
jedoch die Aufenthaltsqualität im Freien nicht verbessert. Auch Fußgänger 
und Radfahrer sind weiterhin starkem Lärm ausgesetzt. Effektiver und nach-
haltiger wäre ein von baulichen Maßnahmen flankiertes Geschwindigkeits-
konzept,das auf die Belastungsschwerpunkte eingeht. Die flankierenden 
Maßnahmen sichern vor allem eine Einhaltung der zulässigen Höchstge-
schwindigkeit und führen zur Verstetigung des Geschwindigkeitsverlaufs. 
 
3) Dem in der GR Sitzung vom 27.06.2017 mehrheitlich zugestimmten Ände-
rungsantrag in der Nacht von 22:00 Uhr bis 6:00 Uhr ein Tempolimit von 
30 km/h zu erlassen halten wir aus folgendem Grund für nicht zielführend: 
Eine Kontrolle ist kaum möglich, außerdem ist die Akzeptanz durch den Auto-
fahrer auf Grund der geringeren Verkehrsdichte nicht gegeben. 
Anerkannt wirksamer ist die Einführung einer Geschwindigkeitsbeschränkung 
auf 30km/h auch am Tag auf den Durchgangsstraßen von Ortsanfang bis 
Ortsende. Dies entlastet die Betroffenen im gesamten Ortsteil, nicht nur ent-
lang der kartierten Strecken und ist eine kostengünstige Lösung. 
 
4) Bereits im Lärmaktionsplan der Stufe 1 (DS 2009 Nr. P9) wurde als Maß-
nahme M4/M5 eine Umgestaltung der Ditzinger Str. beschlossen, jedoch bis 
heute nicht umgesetzt. Am Alten Friedhof wurde die Fahrbahn geringfügig 
verengt, jedoch nicht als Maßnahme der ersten Stufe des Lärmaktionsplans, 
sondern nachdem dort ein Schulkind angefahren wurde hat man die Aufstell-
fläche für Fußgänger vergrößert. 
 
5) Laut DS gilt für die Straße "Am Schlossberg" in beide Richtungen Tempo 
30. Dies ist falsch. Tempo 30 beginnt und endet kurz vor/nach der Einfahrt 

1.) Die tatsächliche Verkehrsbelastung innerorts konnte aktuell auf-
grund mehrerer Baumaßnahmen (z.B. Erneuerung "Am Schlossberg), 
welche das Ergebnis verfälschen, nicht sicher erhoben werden. Aus 
früheren Zählungen ist ein Binnenverkehr von zusätzlich ca. 1.000 
Kfz/Tag abzuleiten. 
 
2.) Straßenverkehrsrechtliche Anordnungen zur Geschwindigkeitsbe-
grenzung sind aus rechtlichen Gründen nur auf wenigen Strecken 
möglich. Bauliche Maßnahmen können nur langfristig umgesetzt 
werden, Lärmschutzfenster sind eine schnell umzusetzende Maß-
nahme, die allerdings ausschließlich die Wohnräume schützt. 
 
3.) Kenntnisnahme, Verweis auf unsere Stellungnahme zum Schrei-
ben Nr. 14 
 
4.) Sowohl an der Lichtsignalanlage Hirschlander Straße als auch an 
der Anlage in der Ditzinger Straße Höhe Alter Friedhof wurden die 
Aufstellflächen für Fußgänger soweit als möglich vergrößert. 
 
5.) Ingenieurbüro Soundplan: Bei Maßnahmenbereich M8 findet man 
in der DS bislang die Aussage „Für die Straße „Am Schlossberg“ gilt 
in beide Richtungen Tempo 30“. Streng genommen müsste diese 
Aussage relativiert werden. In einem Teilbereich gilt tatsächlich Tem-
po 30 nur für Lkw. Dies ist im Berechnungsmodell entsprechend ent-
halten. 
Der Text der Lärmaktionsplanung wurde entsprechend angepasst. 
 
6) Im Rahmen anstehender Straßensanierungen wird im Einzelfall 
geprüft, welche Maßnahmen zur Erhöhung der Verkehrssicherheit 
und Aufenthaltsfunktion entlang des Straßenabschnittes möglich sind 
 
7) Der Umfang der Leonberger Lärmaktionsplanung geht in vielen 
wichtigen Punkten (berücksichtigtes Straßennetz, Hubschrauberlärm, 
freiwillige Ermittlung des Bahnlärms, Umrechnung in Lärmwerte nach 
RLS 90 usw. usw.) sehr weit über die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus. Zudem werden die geplanten Maßnahmen konkret formuliert 
und mit einem verbindlichen Zeitplan versehen. Entsprechende Gel-
der werden in den Haushalt eingestellt. 

Kenntnisnahme 
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zur Gaststätte Schloss Höfingen. Wobei in Abwärtsrichtung Tempo 30 nur 
noch für LKW angeordnet ist. Die Anwohner, die nicht im Bereich der 30km/h 
wohnen haben zu dem noch den Schienenlärm zu ertragen. 
 
6) Bei den demnächst anstehenden Straßensanierungen sollten verkehrs-
rechtliche und städtebauliche Maßnahmen ergriffen werden, die letztlich die 
Lebens- und Aufenthaltsqualität an den Ortsdurchfahrten verbessern, 
Schlagwort "Shared-Space". 
 
Weiter ist allgemein festzustellen: Niedrigere Geschwindigkeiten unterstützen 
auch folgende Ziele: 
• Verringerung der Attraktivität für den Durchgangsverkehr, der damit auf 
andere weniger empfindliche Straßen verlagert werden kann, 
• Förderung des Radverkehrs, der dadurch weniger von schnellen Autos 
gefährdet wird (ln Tempo-30-Straßen sind zudem gesonderte Radfahrstreifen 
nicht notwendig), 
• Verbesserung der Aufenthaltsqualität und Reduzierung der Trennwirkung 
(auch für Geschäftszentren von großer Bedeutung), 
• neben Lärmminderung auch Erhöhung der Verkehrssicherheit, 
• Verringerungen des Schadstoffausstoßes, die Auswirkungen auf die Luft-
qualität sind jedoch im Einzelfall zu betrachten. 
 
7) Zur glaubhaften Umsetzung gehört aber auch ein konstruktives kommuna-
les Klima. Man muss die Umsetzung des Lärmaktionsplans aus Überzeugung 
wollen und nicht nur, um EU-Formalien pflichtgemäß auf dem Mindeststan-
dard zu erfüllen oder um bei Fördermitteln bevorzugt behandelt zu werden. 
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6 Anwohner Paulinenstraße 
Mail vom 17.09.2017 

  

 … 
im Rahmen der Bürgerbeteiligung an der Lärmaktionsplanung (hier: Ausle-
gung des Vorentwurfs vom 31.07.-22.09.2017) möchte ich termingerecht 
Stellung nehmen: 
 
1. Wie in meinem Schreiben vom 18.06.2017 an die Gemeinderatsfraktionen 
und den OB beschrieben, kann die Deutsche Bahn für den Güterzugbetrieb 
auf unserer Strecke weder eine Betriebsgenehmigung noch eine Widmung 
nachweisen. Ich schlage deshalb vor, dass die Stadt Leonberg im Rahmen 
ihrer Lärmaktionsplanung die Deutsche Bahn mit Nachdruck dazu auffordert, 
die Bestandsstrecke 4810 gemäß ihrer Zweckbestimmung bei deren Eröff-
nung im Jahre 1869 für Bummelzüge und ggf. heute für S-Bahnen zu nutzen, 
aber für schnelle Güterzüge umgehend eine Betriebsgenehmigung mit adä-
quatem Lärmschutz zu erwirken. 
 
2. Im Januar 2017 wurden die Ergebnisse der Verkehrszählung 2015 auf 
Bundesstraßen und Bundesautobahnen veröffentlicht. Diese zeigen auf der 
Autobahn A8 ein bemerkenswertes Ergebnis: Auf dem Teilstück zwischen 
Leonberg-West und Rutesheim (rote Kurve) stieg das Verkehrsaufkommen 
um 35% zwischen 2010 und 2015. Die Ursache ist klar: der Lückenschluss 
B464/B295, zieht erhebliche zusätzliche Verkehrsmengen nach Leonberg. 
Der gesetzliche Grenzwert für Lärm von der BAB A8 wurde laut einer Infor-
mation aus dem Regierungspräsidium mancherorts bereits 2010 überschrit-
ten und die Belastung steigt immer weiter. 
Ich schlage vor, dass die Stadt Leonberg im Rahmen ihrer Lärmaktionspla-
nung das Regierungspräsidium dazu auffordert auf der BAB A8 umgehend 
ein kontrolliertes Tempolimit von 80 km/h zu verhängen, oder alternativ ande-
re wirksame Lärmschutzmaßnahmen zeitnah umzusetzen. 
 

1. Auch ohne Planfeststellung ist die Leonberger Bahnlinie (Bahnstre-
cke 4810) als alte Bestandsstrecke durch die sehr lange andauernde 
Widmung und Nutzung konkludent legitimiert und bestandsgeschützt. 
Die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke beträgt 120 km/h, beson-
dere Einschränkungen bezüglich Zugzahlen, Gewicht, Gefahrstoffe 
oder Bremsausrüstung bestehen nicht. [siehe hierzu auch die Stel-
lungnahme der DB Netz AG] 
 
2. Die Lärmschutzeinrichtungen entlang der A8 entsprechen den 
gesetzlichen Grundlagen. Die Überprüfung durch das Regierungsprä-
sidium Stuttgart hat dies anhand aktueller Verkehrszahlen und eines 
aktuellen Geländemodells bestätigt. 
In der Lärmresolution des Lärmaktionsplans werden bereits Ge-
schwindigkeitsbeschränkungen von 80 km/h (Baustellenbetrieb) und 
100 km/h (Normalbetrieb) von der Stadt Leonberg gefordert. Diese 
Forderungen sollen beibehalten werden. 

Kenntnisnahme/ 
teilweise Berücksich-
tigung 
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7 AGVL, (laut Anschreiben auch BIGG) 
Mail vom 22.09.2017 

  

 1) Die Stadt Leonberg hat den fortgeschriebenen Lärmaktionsplans Stufe 2 
vorgelegt. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrslärm Leonberg (AGVL) nimmt im 
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung hiermit fristgerecht Stellung.  
Wir begrüßen, dass einige unserer Anregungen inzwischen in von der Stadt 
aufgenommen wurden. Dazu gehören insbesondere: Die Herabsetzung der 
Auslösewerte auf 65 db(A) am Tag bzw. 55 db(A) in der Nacht auf Druck des 
Gemeinderats. Der Beschluss einer Resolution zur politischen Durchsetzung 
von Verbesserungen des Lärmschutzes. Der Beschluss einer 2. Beteiligung 
im Rahmen des Verfahrens  
 
2) Leider müssen wir jedoch feststellen, dass weiter unterschiedliche Vorstel-
lungen zu den grundsätzliche Ansätzen und Ziele der Lärmaktionsplanung 
bestehen. Nach wie vor wird die Lärmaktionsplanung als reine Fachplanung 
gesehen, welche lediglich die gesetzlichen Minimalvorgaben umsetzt. Sie 
wird immer noch nicht als Chance gesehen, die Stadt durch ein zukunfts-
gerichtetes Gesamtkonzept voran zu bringen. Die Stadt muss selbstverständ-
lich die gesetzlichen Regelungen umsetzen, aber die Lärmschutzgesetz-
gebung stammt im Wesentlichen aus den 70er-Jahren des vorigen Jahrhun-
derts und ist daher völlig veraltet. Gerade eine Stadt, welche von der äußerst 
dynamischen Entwicklung des Verkehrsbereichs massiv betroffen ist, muss 
weit darüber hinausdenken.  
Die Stadt ist völlig frei, weitere Maßnahmen und Ideen zu entwickeln und zu 
versuchen, diese im poli-tischen Raum und zusammen mit anderen Kommu-
nen durchzusetzen. Die Resolution ist zwar ein guter Anfang, aber sie reicht 
nicht aus. Wenn es bei einer einmaligen Willensbekundung bleibt, wird sie 
wirkungslos verpuffen. Bisher ist nicht ersichtlich, wie die Forderungen der 
Resolution umgesetzt werden sollen. Wir verweisen daher nach wie vor auf 
unsere Vorschläge und Ideen aus der ersten Stellungnahme – auch wenn 
viele davon abgelehnt oder gar nicht beachtet worden sind.  
3) Wie wichtig dies ist, zeigt beispielhaft der derzeitige Umleitungsverkehr der 
Güterzüge wegen der Havarie auf der Rheintalbahn. Im Lärmaktionsplan wird 
auf die gesetzliche Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes verwiesen und 
die von der Bahn AG vorgelegten Zugzahlen als Grundlage für die Planung 
verteidigt. Wie blauäugig dies ist, zeigt diese Havarie schlaglichtartig auf. 
Denn sie zeigt, was künftig auf der Bahnstrecke durch Leonberg möglich ist. 
Statt der im Lärmaktionsplan angenommenen 34 Güterzügen pro Tag fahren 
bis zu 80 Züge. Statt der angenommenen nächtlichen 13 Zügen fahren bis zu 
30 Züge. Dieser Verkehr geht sicherlich wieder zurück, wenn die Rheintal-
bahn wieder regulär befahrbar ist. Aber: Die Rheintalbahn ist mit bis zu 200 
Güterzügen pro Tag bereits im Normalbetrieb an der Grenze der Kapazität.  

1) Die Änderungen und Ergänzungen des Lärmaktionsplanes nach 
der letzten Beteiligungsrunde werden begrüßt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Der Umfang der Leonberger Lärmaktionsplanung geht in vielen 
wichtigen Punkten (berücksichtigtes Straßennetz, Hubschrauberlärm, 
freiwillige Ermittlung des Bahnlärms, Umrechnung in Lärmwerte nach 
RLS 90 usw. usw.) sehr weit über die gesetzlichen Anforderungen 
hinaus. Zudem werden die geplanten Maßnahmen konkret formuliert 
und mit einem verbindlichen Zeitplan versehen. Entsprechende Gel-
der werden in den Haushalt eingestellt. 
 
 
Aus gesetzlichen und sachlichen Gründen sind in der Lärmaktions-
planung die aktuellen Zugbelastungszahlen zugrunde zu legen. 
 
Das Verfahren der Lärmsanierung ist bereits am Laufen. Dies erfolgt 
völlig unabhängig von der Lärmaktionsplanung. 
 
Ein koordiniertes Vorgehen mit den Nachbarkommunen gegen Bahn-
lärm und Autobahnlärm ist Inhalt der Lärmresolution 
 
Derzeit werden die Varianten zum Lückenschluss durch den Bund 
geprüft. Danach erfolgt die Ausarbeitung des Entwurfes mit anschlie-
ßendem Rechtsverfahren (Planfeststellung). 
 

Kenntnisnahme/ 
Berücksichtigung 
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Der Ausbau der Rheintalbahn geht nur schleppend voran und wird sich durch 
die Havarie mit großer Wahrscheinlichkeit allen gegenteiligen Beteuerungen 
der Bahn AG zum Trotz weiter verzögern. Vor dem Jahre 2035/2040 ist nicht 
mit der Fertigstellung zu rechen.  
Der aktuelle Bundesverkehrswegeplan geht von einer Steigerung des Güter-
verkehrs von 30% bis zum Jahre 2025 aus. 
Erklärtes Ziel der Bundesregierung ist eine stärkere Verlagerung des Güter-
verkehrs auf die Schiene. Damit muss man mit einer mehr als 30-prozentigen 
Steigerung auf der Nord-Süd- Verkehrsachse rechnen.  
Die Gäubahn ist nach dem Luganer Vertrag offiziell Zulaufstrecke zum neuen 
Gotthardtunnel. Die Gäubahn in Richtung Schweiz soll daher ausgebaut 
werden. Dies erhöht nicht nur die Kapazität für den Personenverkehr, son-
dern auch für den Güterverkehr. Eine der geplanten Maßnahmen ist z.B. die 
‘Singener Kurve‘. Sie soll ermöglichen, den Bahnhof Singen ohne Fahrtrich-
tungswechsel (‚Kopf machen‘) zu umfahren. Da in Singen alle Personenzüge 
halten, profitiert davon de facto nur der Güterverkehr.  
Nimmt man diese Fakten ernst, bedeutet dies, dass die aktuellen Zugzahlen 
während des Umleitungsverkehrs durchaus in absehbarer Zukunft im Nor-
malbetrieb erreicht werden könnten.  
Daher wäre es fahrlässig, die aktuellen Zahlen als Grundlage für eine Pla-
nung zu verwenden – auch wenn dies ‘gesetzlich‘ in Ordnung wäre.  
4) Vor diesem Hintergrund fordern wir das Eisenbahnbundesamt und die 
Bahn AG auf, umgehend das Verfahren zur Lärmsanierung für die Strecke 
zwischen Kornwestheim und Renningen durchzuführen und dabei die Zug-
zahlen des derzeitigen Umleitungsverkehrs als Grundlage für die Berechnung 
der Dimensionierung des Lärmschutzes zu Grunde zu legen. Für den Stre-
ckenabschnitt zwischen Renningen und Böblingen fordern wir eine Überprü-
fung der Prognosezahlen des Planfeststellungsbeschlusses zum Ausbau der 
Strecke im Zuge der Einführung der S 60. Als Grenzwerte sollten die Vor-
sorgewerte herangezogen werden – nicht die üblichen Sanierungsgrenzwer-
te. 
5) Die Stadt Leonberg fordern wir auf, diese Forderungen gemeinsam mit den 
Anliegerkommunen und den betroffenen Bürgern durchzusetzen und dazu 
umgehend eine Task-Force aufzusetzen.  
Eine ähnliche Vorgehensweise schlagen wir auch für das weitere Vorgehen 
bezüglich der Autobahnen und der B 295 vor. Wir verweisen insbesondere 
darauf, dass z.B. das Thema ‚Lückenschluss‘ derzeit auch zeitkritisch ist, weil 
das Planfeststellungsverfahren bereits läuft und in einer entscheidenden 
Phase ist. Nach unserem Wissensstand ist derzeit unklar, ob und in welcher 
Form sich die Stadt Leonberg daran beteiligt, insbesondere welche konkreten 
Maßnahmen die Stadt zum Lärmschutz in das Verfahren eingebracht hat. Die 
Bürger haben nach unserer Meinung ein Anrecht darauf, darüber informiert 
zu werden.  
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Wir haben zusammen mit den Renninger Bürgerinitiativen immerhin erreicht, 
dass das Regierungspräsidium nochmals eine Bürgerbeteiligung zugesagt 
hat, d.h. die Vorentwurfsphase ist entgegen der ursprünglichen Absicht noch 
nicht zu Ende.  
Wir haben die städtische Bewertung in der tabellarischen Behandlung der 
Stellungnahmen aus der 1. Öffentlichkeitsbeteiligung im Detail kommentiert. 
Dazu haben wir die Kommentierungsfunktion der pdf-Datei benutzt. Diese 
Kommentierungen sind Bestandteil unserer Stellungnahme. Die entspre-
chende pdf-Datei haben wir als Anlage beigefügt. 
[Anlage dieser Stellungnahme ist die Abwägungstabelle aus der ersten Beteiligungsrunde als pdf-
Datei, in die digital Anmerkungen eingefügt wurden. Es handelt sich also um eine Kommentierung 
der bereits erfolgten Abwägungsentscheidungen. Die Darstellung der Tabelle erfolgt am Ende 
dieses Dokuments] 

9 Anwohner Lilienstraße 
Mail vom 25.09.2017 

  

 … 
nach Durchsicht des überarbeiteten Lärmaktionsplans möchte ich folgende 
Stellungnahme abgeben zu Maßnahme M1-5 Kernstadt Leonberg, Alte B295 
- Brennerstrasse. Leider habe ich dabei den gesetzten Zeitrahmen etwas 
überschritten, hoffe aber dennoch, dass meine Anmerkungen noch Berück-
sichtigung finden können. 
1) Als Anwohner der Brennerstrasse (unser Grundstück Lilienstrasse [] grenzt 
mit der Gartenseite an die Brennerstrasse an) ist mir die Verkehrssituation in 
diesem Bereich seit dem Jahr 2003 bekannt. 
In den letzten Jahren kommt es zunehmend in den Nachtstunden und hierbei 
häufig an den Wochenenden zu erhöhter Lärmbeeinträchtigung durch Fahr-
zeuge, die mit deutlich höherer Geschwindigkeit als die innerstädtisch zuläs-
sigen 50 km/h den Bereich der Brennerstrasse zwischen Leo-Center und 
Autobahnanschluß Leo-West befahren.  
Dabei handelt es sich an manchen Nächten z. Bsp. um DHL LKWs die mit 
überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Depot Renningen unterwegs sind als 
auch um PKWs / Motorräder, die teilweise mit geschätzt 80-90 Km/h und 
mehr die Brennerstrasse befahren. Da die Ampeln in den Nachtstunden aus-
ser Betrieb sind, ist die Brennerstrasse eine durchgängige Vorfahrtsstrasse  
über eine längere Distanz und dies lädt so manchen Fahrer zum Rasen ein, 
zumal die Strasse gut ausgebaut und übersichtlich ist. 
 
Ich vermute, dass diese "Peaks" an sporadisch auftretenden Lärmpegeln in 
den entsprechenden Kartierungen nur unzureichend erfasst werden konnten, 
jedoch sind es gerade diese Fahrzeuge die insbesondere in den Sommermo-
naten bei gekipptem bzw. geöffnetem Fenster in den Nachtstunden von den 
Anwohnern als sehr störend empfunden werden.  
Wir haben in den Jahren 2015 und 2017 bereits das gesamte Haus mit neuen 

1) Zurzeit gibt es im Stadtgebiet Leonberg keinerlei sog. stationäre 
Blitzer, es findet lediglich eine Kontrolle mit mobilen Blitzgeräten statt. 
Hier kann gelegentlich auch nachts kontrolliert werden. 
Über die Anschaffung von 8 stationären Geschwindigkeitsmessanla-
gen wurde im Zuge der aktuellen Haushaltsberatungen entschieden. 
Die Standortentscheidungen stehen noch aus. 
 
 
2) Die Ampeln entlang der Brennerstraße werden entsprechend ver-
kehrsrechtlicher Anordnung in der Zeit zwischen 22.00 bzw. 24.00 
Uhr und 6.00 Uhr (wie im Großteil des Stadtgebietes) abgeschaltet. 
Lediglich die Anlagen Neuköllner Platz und GEZE-Kreuzung laufen 
rund um die Uhr. 
Es ist heute tagsüber eine Grüne Welle entlang der Brennerstraße in 
beiden Richtungen geschaltet, sofern diese nicht durch Busbevor-
rechtigungen unterbrochen werden. 
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Schallschutzfenstern nachgerüstet, auch ohne entsprechendes Förderpro-
gramm. 
Als kurzfristig umsetzbaren Maßnahmenvorschlag stelle ich mir daher ergän-
zend zu dem bereits aufgeführten Lärmschutzfensterprgramm Folgendes vor: 
 
- Gezielte Geschwindigkeitskontrollen in der Brennerstrasse in den Nacht-
stunden zwischen 23 Uhr und 4 Uhr früh an den Wochenenden, (unser 
Grundstück kann dazu gerne zur Verfügung gestellt werden). 
- Installation von stationären Geschwindigkeitsmessanlagen an mehreren 
Stellen des Strassenverlaufs, die Anlagen können dabei immer sporadisch 
wechselnd aktiv geschalten werden, wie dies in anderen Kommunen bereits 
umgesetzt wird. 
2) - Intelligente Ampelschaltung in den Nachtstunden, so dass der Bereich 
zwischen Leo-Center und Ende der Brennerstrasse nur dann mit "grüne Wel-
le" durchfahren werden kann, wenn eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 
50 km/h eingehalten wird. 
 
Ich bitte Sie, diese Vorschläge für die weiteren Beratungen mit in Betracht zu 
ziehen und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung. 
  
Mit freundlichem Gruß 
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10 
 

Anwohner Friedrich-Haug-Straße 
Mail vom 22.09.2017 

  

 … 
zum überarbeiteten Entwurf des Lärmaktionsplans möchte ich wie folgt Stel-
lung nehmen: 
1) Mein Eindruck ist, dass die augenblickliche Verwaltungsspitze den Lärmak-
tionsplan als lästige Aktion betrachtet, die gesetzlich durchgeführt werden 
muss. Es sieht so aus, dass der Lärmaktionsplan lediglich "durchgewunken" 
werden soll. 
2) Ich bin nicht damit einverstanden, dass die Stadt Leonberg in ihrem Lärm-
aktionsplan den Bahnlärm und dessen Reduzierung nicht behandeln will. 
Man will offensichtlich auf das EBA warten und bis dahin nichts tun. 
Ich protestiere dagegen und verlange als Bürger der Stadt Leonberg, dass 
die Planungen zum Lärmschutz an der Bahnstrecke (4810) zwischen Leon-
berg-Silberberg und Leonberg-Höfingen bereits jetzt aufgenommen werden 
und in den Lärmaktionsplan eingearbeitet werden. 
Die augenblickliche Situation unserer Bahnstrecke ist durch die Sperrung der 
Rheintalbahn bei Rastatt und die Umleitung durch Leonberg höllisch. 
Nach unseren Messungen (von mir und Herrn Thoma) stellen wir fest, dass 
z.Zt. bis zu 80 Güterzüge pro Tag, davon über 30 in der Nacht durch Leon-
berg donnern. Dabei geht es mir nicht darum gegen die Umleitung zu protes-
tieren, sondern darum, dass wir jetzt wissen was auf dieser Strecke bereits 
ohne den Ausbau der Gäubahn auf Leonberg zukommt. Nach dem Ausbau 
der Gäubahn, Ausbau der Singener Kurve und teilweisem 2-gleisigen Ausbau 
der Strecke zwischen Horb und Tuttlingen ist es dann möglich über 100 Gü-
terzüge pro Tag hier vorbei zu leiten. 
Die Rheintalbahn ist an ihrer Belastungsgrenze, da bietet es sich an, die 
zusätzlichen Güterzüge über die Gäubahn zu leiten. Das wird sehr schnell 
kommen, da der Ausbau der Rheintalbahn vorausichtlich noch bis 2035 dau-
ern wird. 
3) Hier müssen die Stadt Leonberg und die an der Bahnstrecke 4810 liegen-
den Kommunen eng zusammenarbeiten und sofort eine Taskforce einrichten, 
die politisch das Thema angeht und dabei unsere Bundestagsabgeordneten, 
Landtagsabgeordneten, die Region und den Landkreis mit einbezieht. Es 
muss politisch Richtung Berlin und der Bahn klar sein, dass die Anlieger der 
Bahnstrecke 4810 = Westliche Güterzug-Umgehung (WeGUs) das so nicht 
hinnehmen wollen. 
Die IGs an der Rheintalstrecke haben es uns vorgemacht, wie politischer 
Druck Veränderungen beim Lärmschutz erreichen lassen. Das muss doch 
hier auch möglich sein. 
Eine schwache sog. Resolution, die das Thema im Lärmaktionsplan behan-
deln soll ist nicht ausreichend. Sie ist für den Bürger nicht nachvollziehbar 

1) Die Lärmaktionsplanung wird von der Stadt Leonberg mit beträcht-
lichem Einsatz und sachbezogen betrieben. Dabei ist z.B. das unter-
suchte Straßennetz sehr stark ausgeweitet worden, es hat eine frei-
willige, frühzeitige Kartierung des Bahnlärms stattgefunden, der Hub-
schrauberlärm wurde auf freiwilliger Basis untersucht und dargestellt. 
Es wird nun ein zweistufiges Beteiligungsverfahren durchgeführt. Die 
Auslösewerte wurden um 5 dB abgesenkt, damit hat sich die Anzahl 
der Betroffenen ungefähr versechsfacht. 
 
2) Der Bahnlärm wird im Lärmaktionsplan berücksichtigt. Es werden 
Maßnahmen vorgeschlagen.  
Die Leonberger Bahnstrecke wurde in das Lärmsanierungsprogramm 
der Bahn aufgenommen. Zurzeit werden die Lärmberechnungen 
durchgeführt, das Ergebnis wird Anfang 2018 erwartet. In den folgen-
den Jahren werden dann sinnvolle Lärmschutzmaßnahmen (voraus-
sichtlich Lärmschutzwände und Lärmschutzfenster) ermittelt und 
umgesetzt. 
 
3) Ein koordiniertes Vorgehen mit den Nachbargemeinden gegen 
Lärm wird mit der Lärmresolution beschlossen. 
 
4) Die Einschaltung eines Gutachters für die Zugzahlen ist im Rah-
men der Lärmaktionsplanung nicht erforderlich, es handelt sich bei 
den Belegungszahlen um Jahresdurchschnittswerte. Außergewöhnli-
che Ereignisse (z.B. aktuelle Tunnelhavarie in Rastatt) können zu 
mehr, aber auch zu weniger Verkehr führen (z.B. Sperrung der Leon-
berger Strecke für Güterzüge während Bauarbeiten). 
 

Kenntnisnahme/ 
Berücksichtigung 
 
Zurückweisung der 
Forderung nach ei-
nem zusätzlichen 
Gutachten 
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und erinnert an den schwäbischen Spruch: "... ma sott au!". Der Gemeinderat 
wird dabei sicher das Thema schnell vergessen und die Resolution verpufft 
und wird nicht kontrolliert. 
4) Die von der Bahn genannten falschen Zugzahlen sind nicht akzeptierbar. 
Wir sehen ja, was jetzt passiert auf der Strecke, statt 34 sind es 80 Güterzü-
ge pro Tag. Hier muss mit der Bahn hart verhandelt werden, damit mit dem 
Verlagern der Güter auf die Bahn auch eine Akzeptanz für den Güterverkehr 
in der Bevölkerung entstehen kann. 
Eine Behandlung des Bahnlärms im Lärmaktionsplan, so wie es auch im 
Lärmaktionsplan der Stadt Korntal-Münchingen geschehen ist, kann dazu 
beitragen. Dazu ist eine eigene Erfassung der Zugzahlen durch einen Gut-
achter erforderlich. Es ist immer besser, mit eigenen Planungen der Bahn 
gegenüber zu treten, als mit leeren Händen da zu stehen, wenn die Bahn mit 
dem freiwilligen Sanierungsprogramm da steht. "Wer zu spät kommt, den 
bestraft das Leben!" Die Stadt Korntal-Münchingen hat in den letzten Mona-
ten da eine Vorreiterrolle eingenommen, siehe die nachfolgenden 3 links - 
Leonberg will nicht gegen den Bahnlärm planen! 
http://www.korntal-muenchingen.de/site/Korntal-Muenchingen/get/params_E-
1177457859/12042317/Enfassung_LAP_14-3-2016.pdf Siehe hier die Seiten 
11 und 12, es wurden bereits Lärmschutzwände geplant und die erforderli-
chen Kosten in den Lärmaktionsplan eingestellt! 
http://www.stuttgarter-zeitung.de/inhalt.laerm-in-korntal-muenchingen-der-
laermaktionsplan-zeitigt-erste-erfolge.271e20de-ccf7-4d33-a5b6-
17cda7dcef01.html 
http://www.leonberger-kreiszeitung.de/inhalt.schienenlaerm-in-korntal-
muenchingen-die-bahn-will-den-schienenlaerm-ermitteln.864bf5af-a5cf-4b4f-
a512-8bd509a37756.html 
Dabei müsste eigentlich die Stadt Leonberg die Führungsrolle allein von der 
Größe her und den 7,2 km Bahnlänge (Strecke 4810) durch die Stadt ein-
nehmen. 
Ich hoffe auf eine neue Verwaltungsspitze. Alle Kandidaten bei der Wahl-
kampfveranstaltung der LKZ im Leo-Center am 20.09.2017 hatten verspro-
chen, dass der Lärmaktionsplan noch einmal angefasst werden soll und die 
Planungen gegen den Bahnlärm sofort aufgenommen werden sollen. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
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11 Anwohner Hölderlinstraße 
Mail vom 21.09.2017 

  

 … 
Die Gebersheimer Straße  sollte mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung von 
30 km/h versehen werden. Und das in beiden Richtungen zwischen der Ru-
tesheimer Straße und dem „Aldikreisel“. 
 
Aus der Lärmkarte ergibt sich eine Belastung von 60 Db, was ja nur einen 
Durchschnittswert darstelle. Während des Berufsverkehrs werden diese Wer-
te überschritten. 
 
Ein zusätzliches Argument für eine Geschwindigkeitsbegrenzung ist die 
Stickoxid- und Feinstauibbelastung, was natürlich den Lärmaktionsplan nicht 
tangiert. 
 
Falls Mein Antrag in dieser Form nicht möglich ist, bitte ich um Ihre 
Nachricht. 

Die Auslösewerte im fraglichen Bereich sind nicht erreicht bzw. über-
schritten. Eine durch die Lärmwerte begründete Temporeduktion ist 
somit rechtlich nicht möglich. 
 
 
Die Lärmaktionsplanung geht grundsätzlich von Jahresdurchschnitts-
werten aus. Das heißt, an jedem Untersuchungspunkt gibt es lautere, 
aber auch leisere Zeitabschnitte. 

teilweise Zurückwei-
sung 
Kenntnisnahme 
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12 Anwohner Riegeläckerstraße 
Brief vom 18.09.2017 

  

 Ich möchte wie folgt auf die "Stellungnahme der Verwaltung" auf PDF-S. 
97/267 hierzu eingehen: 
1. "Motorradlärm" 
Ihre Entgegnung "Gemäß§ 45 (9) Satz1 StVO .. .. zu betrachten" taucht als 
stereotypes Argument des Öfteren in der Spalte "Stellungnahme der Verwal-
tung" auf, allein zwischen S.51 und 83 sieben(7-)mal (ich habe dann das 
Abzählen aufgegeben). Geht es beim Lärmaktionsplan um das Aufstellen von 
Verkehrsschildern oder um Verkehrslärm? Was soll das Wort "Gefahrenlage" 
in diesem Zusammenhang? Die Forderungen nach Tempo 30 oder Sperrun-
gen für Motorräder sollen hier doch nicht die Unfallstatistiken verbessern, 
sondern Lärm bekämpfen. Seit wann werden an Autobahnen Lärmschutz-
wände nur da gebaut, wo es häufig "kracht"? Da ist doch ein Knick in der 
Logik! "Motorräder sind als normale Verkehrsteilnehmer zu betrachten": Die-
ser Satz klingt ausgesprochen zynisch. Er trifft höchstens auf die Unfallstatis-
tik zu (was aber auch gefühlt unwahrscheinlich ist), ist aber bzgl. der Lärm-
problematik realitätsfremd und entspricht allenfalls dem Wunschdenken eines 
um Rücksicht bemühten Edel-Bikers (auch die gibt es vereinzelt). Die Stel-
lungnahmen zum Motorradlärm auf den Seiten 58 und 65 sind ebenfalls we-
nig hilfreich: Entweder Flucht in fremde Zuständigkeiten oder Rückzug auf 
erteilte "Genehmigungen". Hier würde doch der Bürger gerne wissen, was die 
Stadt unternimmt, um auf die "Zuständigen" im Interesse ihrer Bürger einzu-
wirken bzw. Druck auszuüben, oder wie es zu solchen Genehmigungen 
kommt. Hier aber: Fehlanzeige. Glemseck 101 und Solitude-Revival werden 
von einschlägig begeisterten Regionalpolitikern (Landrat und OB-Referent als 
Beispiel) gehegt und gepflegt und sind somit als Naturereignis einzustufen. 
Von den wirtschaftlichen Interessen ganz abgesehen. Ich habe gefragt, wa-
rum im Renninger Lärmaktionsplan das Problem wenigstens angesprochen 
wird, nicht aber im Leonberger. No comment in der zweiten Spalte ...StVO 
§45 ist also ein vielzitiertes "Gegenargument". Auf den von mir bemühten §30 
(in Ihrer PDF-Datei nicht gerade benutzerfreundlich wiedergegeben) sind Sie 
ebenfalls nicht eingegangen. Hier hätte ich einen kurzen Kommentar erwar-
tet, warum dieser so augenscheinlich zutreffende Paragraph juristisch "nichts 
hergibt", bzw. warum eine Stadtverwaltung lieber den für alle Lebenslagen 
abwehrtauglichen §45 bemüht. 
2. Tempo-30-Zonen-Erweiterung in Warmbronn. 
Zum StVO-§45 s. meine obigen Bemerkungen beim "Motorradlärm". Es muss 
also erst zu einigen Unfällen in den genannten Hauptstraßenbereichen kom-
men, damit etwas gegen den Lärm getan werden kann.... Eine Bitte: Wo 
kann ich die von Ihnen genannte "Verkehrsschau 2015" nachlesen? 
Es ist mir schon klar, dass in der Vergangenheit das Thema ausführlich und 

Die Auslösewerte im fraglichen Bereich sind nicht erreicht bzw. über-
schritten. Eine durch die Lärmwerte begründete Temporeduktion bzw. 
deren Ausweitung ist somit rechtlich nicht möglich. 
 
 
 

Kenntnisnahme 
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ernüchternd debattiert wurde. Zum Argument "Verzögerung Busverkehr": 
Tempo 30 auf dem Abschnitt Ortsmitte bis Ortsende West (=Richtung B295), 
das sind rd. 1000 m, ergibt gegenüber Tempo 50 eine Fahrzeiterhöhung von 
48 Sekunden. Da lassen Sie zum Vergleich mal an der dazwischenliegenden 
Haltestelle 4 statt 2 Fahrgäste einsteigen und bezahlen ... Da kippt doch kein 
Nahverkehrskonzept aus den Angeln!  
Meine beiden Vorschläge zum Lärmaktionsplan Stufe 1 waren als "grobe" 
Anstöße gedacht. Die Entgegnung der Verwaltung betrachte ich nicht als 
überzeugend. Sie war jedenfalls sehr aufschlussreich, wie auch bei der 
Durchsicht der Gesamtheit der "Anlage1 , Behandlung der Stellungnahmen 
aus der Beteiligung der Öffentlichkeit. .. " . Diese vermittelt ein deutliches und 
für Leonberg sehr bedauerliches Stimmungsbild. Angesichts des zum Thema 
"Lärm" gehörenden Gesetzes- und Vorschriften-Dschungels sowie des politi-
schen Zuständigkeiten-Gestrüpps sind die Kommunen bei der Aufgabe, ver-
nünftige Lärmaktionspläne auszuarbeiten, in der Tat nicht zu beneiden. 
Ich wünsche Ihnen ein gutes Durchhaltevermögen. 
Besten Dank und freundliche Grüße 
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13 Zwei Anwohner Leonberger Straße 
Brief vom 20.09.2017 

  

 Bereits am 17.05.2016 haben wir dem Ordnungsamt beigefügtes Schreiben 
übersendet. Anbei auch Fotos und ein Unfallbericht. 
Wie aus Lärmaktionsplan 1 und 2 hervorgeht, gibt es in Leonberg einige 
Baustellen, die der unseren ähneln, aber natürlich nicht identisch sind. Ge-
meinsam ist allen, dass eine Tempo 30/40 Zone (in Verbindung mit Stationä-
ren Blitzern) in den hauptbetroffenen Straßen eine deutliche Lärm/Stress 
sowie Gefahrenreduzierung bringen würde. 
Als Anwohner der Leonberger Straße in der oberen Zone vor dem Leo-
Center, ist es uns unverständlich, warum Tempo 30 Zonen nicht umgesetzt 
werden und zur Unterstützung bzw., Festigung dieser Maßnahme keine Sta-
tionären Blitzer fest installiert werden. 
Das beste Fenster nutzt im Garten oder auf dem Balkon nichts. Sehr hohe 
Lärmquellen sind das Fahren mit überhöhter Geschwindigkeit, oft in Verbin-
dung mit lauten Auspuffanlagen sowie die Parksituation. Ich werde versuchen 
einen kurzen Rundblick zu geben, was unsere Situation als Anwohner am 
LeoCenter betrifft. Wir wohnen hier seit 1968. Seither hat sich vieles zum 
negativen verändert und nicht nur Wertminderung sind zu nennen, sondern 
vor allem auch ein Verlust an Lebensqualität. Immer wieder fahren hier Mo-
torräder und PKW's mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch. 
Gerade die sog. "Raser" haben zudem überlaute Auspuffanlagen. Diese 
Motorräder und PKW's hören wir sowie die Bewohner der kompletten Leon-
berger Straße von der Kreuzung Brennerstrasse bis hinunter nach Eltingen. 
Eine Tempo 30 Zone könnte den Lärm wesentlich mildern, schon alleine weil 
es dann nicht mehr so attraktiv wäre, von der Kreuzung Brennerstra-
ße/Leonberger Straße bis runter nach Eltingen so richtig Gas zu geben. Das 
würde auch "Rennen" oder "Profilierungssucht" verhindern. Teilweise sind die 
PKW's sogar noch schlimmer. Diese fahren nach Feierabend und Nachts, 
Motorräder sind vielmehr am Wochenende unterwegs. 
Das sind allesamt Verursacher von Lärm, der Spitzenwerte erreichen, die die 
Schmerzgrenze überschreiten. Eine zusätzliche Lärmquelle ist der zuneh-
mende Anlieferverkehr Leonberger Str. 97-101 sowie des Leo-Centers. Die-
ser wird immer öfters von der Leonberger Straße aus vorgenommen, da eine 
Anlieferung über die dafür vorgesehenen Lieferzonen nicht genutzt wird. 
Diese Anlieferungen erfolgen über den ganzen Tag, oftmals auch früh mor-
gens oder nach 20 Uhr. Neu sind auch die zwei Buslinien, die hier durchfah-
ren. Das Umsteigen auf Busse und Bahnen begrüßen wir, doch leider ver-
mehrt es in der der Leonberger Straße den Lärm, es ist zu überlegen, ob es 
da nicht alternative Fahrtrouten gibt. 
PARKSITUATION: 
Zudem ist die Parksituation unerträglich geworden. Das ist eine Lärmzumu-

Die Einrichtung einer KISS-AND-Go-Zone vor Gebäude Leonberger 
Str. 97-101 kann nur zu Lasten der bisherigen 4 öffentlichen Parallel-
stellplätzen erfolgen. 
 
Die Situation wurde von der Verkehrsbehörde bereits intensiv geprüft.  
Eine regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs findet inner-
halb der personellen Ressourcen des GVD statt. 
 
Zurzeit gibt es im Stadtgebiet Leonberg keinerlei sog. stationäre Blit-
zer, es findet lediglich eine  Kontrolle mit mobilen Blitzgeräten statt.  
Über die Anschaffung von 8 stationären Geschwindigkeitsmessanla-
gen wurde im Zuge der aktuellen Haushaltsberatungen entschieden. 
Die Standortentscheidungen stehen noch aus. 
 
Die Auslösewerte im fraglichen Bereich sind nicht erreicht bzw. über-
schritten. Eine durch die Lärmwerte begründete Temporeduktion ist 
somit rechtlich nicht möglich. 
 
 
Die verschiedenen Maßnahmen der Lärmminderung stehen unterei-
nander in Beziehung und können nur im Gesamtzusammenhang 
bewertet und beschlossen werden. Deshalb können im Rahmen des 
Lärmaktionsplans nicht einzelne Maßnahmen vorgezogen werden. 

Kenntnisnahme 

TOP 2 Ö



Stadt Leonberg,   Anlage 1 zu Beschlussvorlage 2018/009 ö 
Stadtplanungsamt, Abteilung Stadtentwicklung und Umweltplanung  
Behandlung der Stellungnahmen aus der zweiten Beteiligung der Öffentlichkeit vom 31.07.2017 bis 22.09.2017  
 
 

Entwurf des Lärmaktionsplans, Stufe 2 zweite Beteiligungsrunde  Seite 19 / 25 
 

Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss- 
empfehlung 

tung für uns Anwohner (Tür auf Tür zu ... ) laufende Motoren der wartenden 
Autos, Musik ... An- und Abfahren, dies betrifft auch die Feuergasse des Leo-
Center. Beide Zonen sind absolutes Halteverbot. 
Arztbesucher bekommen keine Parkplätze und parken notgedrungen im 
Halteverbot (diese entschuldigen sich vielmals) wohingegen die Mehrzahl die 
Zonen vor dem Leo-Center (unsere und die Einfahrten der Nachbarn) als 
freie Parkzone betrachten. Die Parksituation in der Leonberger Straße wird 
immer gefährlicher. "Jeder" parkt wo er will, wie lange er will und wann er will. 
Diese Entwicklung haben wir beim Ordnungsamt im Mai 2016 bekannt ge-
macht und um Hilfe gebeten. 
Durch diese Entwicklung kam es auch zu einem schweren Verkehrsunfall 
(siehe Unfallbericht). Schon seit 2015 dokumentieren wir mit Fotos die Situa-
tion. Aus 2015/20161iegen diese bei Frau Mannes vor. Es ist bisher leider 
keine befriedigende Lösung gefunden worden oder überhaupt weiter darauf 
reagiert worden. Daher waren wir sehr erfreut, dass im Rahmen des Lärmak-
tionsplanes 1 eine Tempozone 30 in der Leonberger Straße einführt werden 
sollte. Die Nichteinführung einer Tempo 30 Zone können wir in keinster Wei-
se verstehen, zum einen aus Lärmgründen, zum anderen aus Sicherheitsas-
pekten. Schließlich befindet sich ein "Hauptfussgängerüberweg" aus Eltingen 
genau vor dem Leo-Center. 
Lärm macht krank und geeignete Mittel dagegen gebe es, die Einführung 
einer Tempo 30/40 Zone und deren Kontrolle mit stationären Blitzern, die sich 
sehr schnell amortisieren würde. Wobei unserer Meinung nach der finanzielle 
Aufwand durch Gefahrenmilderung sowie Lärmminderung gerechtfertigt 
ist. 
Deshalb bitten wir folgende Punkte für die Aufnahme in den Lärmakti-
onsplan zu prüfen: 
- Wir befürworten eine ganztägige Tempo 30/40 Zone sowie stationäre Blitzer 
für die Leonberger Straße in den Lärmaktionsplan aufzunehmen. 
Im Zeitalter von Smartphones werden die Standorte mobiler Blitzer schnell 
weiter gegeben und verfehlen so Ihre Wirkung. 
Das würde auch die teilweise im Sommer hier statt findenden Autoparaden 
und "Wettrennen" unterbinden, allerdings nur, wenn der/die Blitzer fest instal-
liert ist. Dazu gibt es auch schon Beispiele aus Stuttgart sowie Rutesheim, in 
denen solche Maßnahmen umgesetzt wurden. 
 
- Lärmschutzfenster sind sicher eine Linderung der Belastung in Innenräu-
men, doch im Garten oder auf der Terrasse ist es genauso laut wie zuvor. Wir 
bitten daher auch um zeitnahe Umsetzung der sofort wirksamen Maßnahmen 
(Lärmschutzfensterprogramm) zur Lärmminderung in den Innenräumen zur 
Entlastung der gesundheitlichen Situation, unabhängig davon, ob weitere 
Punkte des Lärmaktionsplanes weiter verhandelt werden. 
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- Das Parken vor den Einfahrten der Gebäude Leonberger Str. 95 bis 87 
durch geeignete Maßnahme zu verhinderten (z.B. Pflanzenkübel ect.) sowie 
eine KISS an GO Zone vor dem Gebäude Leonberger Straße 97-101 einzu-
führen. Man kann sich nicht darauf beschränken, dass es dort eine Tiefgara-
ge gibt. Viele nutzen diese nicht, da Krankentransporte oft mit Rollator und 
Krücken erfolgen. Erst wenn das Parken hier vor den Anwohnereinfahrten 
Leonberger Straße 87-95 nicht mehr möglich wäre, würden andere "geregel-
te" Angebote genutzt werden. Die Gehwege sind oft so zugeparkt, dass man 
kaum mit einem Kinderwagen oder einem Rollator durchkommt. Dabei soll es 
eine Stadt der kurzen und wir meinen auch schönen und funktionalen Geh-
wegen sein. 
Mit freundlichen Grüßen 
[Anlage: Brief an das Ordnungsamt vom 17.05.2017, Zeitungsbericht über Unfall in der 
Leonberger Straße vom 31.01.2016, nicht wiedergegeben] 
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14 Anwohnerin Feuerbacher Straße 
Brief vom 21.09.2017 

  

 … 
sehr geehrte Damen und Herren der Stadtverwaltung Leonberg, die 
von der Stadtverwaltung Leonberg in Auftrag gegebene Lärmkartie-
rung 2015 hat für die Feuerbacher Straße einen dringenden Hand-
lungsbedarf festgestellt. Konkret herrscht vor meinem Haus am Tag 
eine Lautstärke von 73,5 dB, nachts 66,4 dB. 
 
Der Lärmaktionsplan empfahl für die Feuerbacher Straße eine Ge-
schwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h, was vom Ausschuss auch 
dem Gemeinderat zur Abstimmung empfohlen wurde. 
 
Umso befremdender war für mich, dass ich am 27. Juni 2017 in der 
Gemeinderatssitzung feststellen musste, dass die FWV in persona 
von Herrn Langer den Antrag stellte, diese Geschwindigkeitsbe-
schränkung von 30 km/h auf die Nacht zu beschränken, und dieser 
Antrag vom Gemeinderat mehrheitlich angenommen wurde. 
 
Dies ist völlig inakzeptabel für die Anwohner der Feuerbacher- und 
Grabenstraße. Es gibt keine logische Erklärung für diesen Antrag und 
er kann nur als Böswilligkeit und Anmaßung verstanden werden. Ich 
erwarte eine Korrektur dieser Entscheidung! 
 
Im Übrigen verweise ich auf meine Schreiben vom 17.1.2016 und 
vom 3.5.2015. 
Freundliche Grüße 

Rechtsgrundlage für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen 
zum Schutz der Bevölkerung vor Lärm ist § 45 Abs. 1 b Nr. 5 
StVO i.V.m. § 45 Abs. 9 StVO.  
Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen aus 
Gründen des Lärmschutzes ist nur unter bestimmten Voraus-
setzungen möglich. Bei der Prüfung sind folgende Gesichts-
punkte zu berücksichtigen:  

• Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, 
insb. Erfordernis nach § 45 Abs. 9 StVO (Gefahrenla-
ge)  

• Abwägung der Geschwindigkeitsbeschränkung mit 
der Klassifikation der betroffenen Straße (ggf. Tempo 
40)  

• Beachtung des Gesamtgeschwindigkeitsprofils der 
betroffenen Straße (Vermeidung uneinheitlicher Rege-
lungen bzw. häufiger Wechsel des Geschwindigkeits-
niveaus)  

• Bewertung von Verdrängungseffekten auf Grund von 
Geschwindigkeitsbeschränkungen  

• Prüfung einer möglichen Beeinträchtigung des 
ÖPNVs  

• Prüfung des Aufwandes zur Anpassung der Lichtsig-
nalanlagen / Nachtabschaltung zur Verstetigung des 
Verkehrsflusses  

• Probleme der Akzeptanz der Maßnahme beim Ver-
kehrsteilnehmer (Geschwindigkeitskontrollen)  

• Ermitteln V85 (Geschwindigkeit, die von 85 % aller 
Verkehrsteilnehmer eingehalten wird)  
 

• Betrachtung der Höhe der Lärmpegel (Auslösewerte) 
an den betroffenen Straßenabschnitten  

 
Außerdem ist vor Erlass jeder verkehrsrechtlichen Anordnung 
zur Geschwindigkeitsreduktion beim Regierungspräsidium 
Stuttgart die Zustimmung einzuholen. 
Zum Beschluss des Gemeinderats vom 27. Juni 2017:  

Zustimmung und 
Abänderung des 
Entwurfs  
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Der Gemeinderat wünscht nachts (22-6 Uhr) eine generelle 
Geschwindigkeitsbeschränkung von 30 km/h auf allen Stra-
ßenabschnitten über 55 db (A) anzuordnen und tagsüber alle 
bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkungen von 30 km/h 
zu streichen. Auch der Wegfall aller bestehender und zuvor 
ebenfalls intensiv geprüfter Anordnungen tagsüber (z.B. 
30km/h vor Schule oder KiGa) ist so definitiv rechtlich nicht 
umsetzbar!  
Das Ordnungsamt empfiehlt daher zu den im letzten Ent-
wurf angegebenen Geschwindigkeitsregelungen auf Tem-
po 30/ 40 im Zeitraum tags/nachts in den Abschnitten M1-
1, M1-2, M1-3, M8 zurückzukehren. 
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15 Zwei Anwohner der Leonberger Straße 
Brief vom 15.09.2017 

  

 als Anwohner der Leonberger Straße (Neue Stadtmitte) fühlen wir uns von 
Seiten der Stadt Leonberg "im Stich gelassen". 
Es kann doch nicht sein, dass man die ständige Raserei tagsüber und vor 
allem in der Nacht billigt. 
Nachts werden regelrechte Rennen veranstaltet, es werden sogenannte 
"Donuts" an der Kreuzung Brennerstraße Leonberger Straße gedreht. Mit 
quietschenden, qualmenden Reifen und mit Fahrzeugen, die extrem laute 
Fehlzündungen erzeugen. Da ist es mit der Nachtruhe vorbei. Diese rück-
sichtlosen Raser stellen eine große Gefahr in der Innenstadt dar. 
 
Unser Vorschlag wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung, z. B. Zone 30 oder 
Zone 40, sowie der Einsatz von Geschwindigkeitsmessgeräten und/oder 
mobilen Blitzern. Solche Maßnahmen werden auch in anderen Städten er-
folgreich durchgeführt, auch auf Durchgangsstraßen. 
Wir Anwohner der Neuen Stadtmitte erdulden schon genug Lärm und Abga-
se, z. B. bei Stausituationen auf der Autobahn, Anliefern des Leo-Centers, 
jetzt auch noch durch die Buslinie. 
Hier kommt auch die ständige Lärmbelästigung durch die ewige Parkerei im 
absoluten Halteverbot vor unseren Häusern und Einfahrten, was in der Nacht 
mit laufenden Motoren und lautem Türzuschlagen einhergeht, hinzu. 
Eine vorübergehende Maßnahme (tagsüber) von Seiten des Ordnungsamtes 
ist nicht befriedigend und nicht ausreichend verlaufen. Auch der Einsatz der 
Polizei hält sich in Grenzen. Durch die Gastronomie in der Neuen Stadtmitte 
hat sich der Autolärm in den letzten zwei Jahren erheblich verstärkt. 
Daher die Bitte im Sine von uns Anwohnern: Belebung einer Stadt sollte 
sowohl Vergnügen auf einer Seite, aber auch das Recht auf Ruhe der An-
wohner auf der anderen Seite berücksichtigen. Dann klappt auch das "Mitei-
nander". 
Wir erwarten uns durch den Gemeinderat entsprechende regulierende Aktivi-
täten und Maßnahmen und stehen hierzu gerne für weitere Fragen zur Verfü-
gung. 
Mit freundlichen Grüßen 

Eine regelmäßige Überwachung des ruhenden Verkehrs findet inner-
halb der personellen Ressourcen des Gemeindevollzugsdienstes 
statt. 
 
Zurzeit gibt es im Stadtgebiet Leonberg keinerlei sog. stationäre Blit-
zer, es findet lediglich eine  Kontrolle mit mobilen Blitzgeräten statt.  
Über die Anschaffung von 8 stationären Geschwindigkeitsmessanla-
gen wurde im Zuge der aktuellen Haushaltsberatungen entschieden. 
Die Standortentscheidungen stehen noch aus. 
 
Die Auslösewerte im fraglichen Bereich sind nicht erreicht bzw. über-
schritten. Eine durch die Lärmwerte begründete Temporeduktion ist 
somit rechtlich nicht möglich. 
 
 

Kenntnisnahme/ 
Berücksichtigung 
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16 BUND Bezirksgruppe Leonberg 
Brief vom 20.09.2017 

  

 … 
als Träger öffentlicher Belange nimmt der BUND Leonberg zum Lärmaktions-
plan folgendermaßen Stellung: 
ln der Vorlage finden wir bereits vernünftig, 
-dass das Radwegekonzept beachtet werden soll - es sollte jedoch endlich 
umgesetzt und ausgebaut werden; 
-dass die Einhaltung der Regelungen künftig häufiger/monatlich überprüft 
werden soll; 
hierbei sollten besonders die als Rennstrecke benutzten Leonberger und 
Eltinger Straße kontrolliert werden. 
Zur Reduzierung des Lärmpegels möge die Stadt Leonberg darauf hinzielen, 
dass eine Durchfahrt durch die Stadt, zum Beispiel als Umgehung, möglichst 
unattraktiv wird. 
Maßnahmen dazu sind : 
 
-ein LKW-Fahrverbot (außer für Anlieferer) durchsetzen und kontrollieren; 
die LKWs müssen weiträumig auf der Autobahn umgeleitet werden; die 
Durchfahrt darf nicht mehr dadurch erleichtert werden, dass die LKW vom 
Ampelsystem als .Bus" erkannt werden; Leonberg darf in den Navi-Systemen 
nicht mehr als Ausweichstrecke für LKW angegeben werden. 
 
-die Leonberger und Eltinger Straße rückbauen auf eine Spur, 
 
-Tempo 30 in der ganzen Stadt einführen (eventuelle Ausnahmen: Südrand-
straße, Brennerstraße, östliche Römerstraße, Rutesheimer Straße), 
 
-auf Tempo 100 durchgängig auf der Autobahn um Leonberg hinwirken, 
 
-ein Stadt-Bus-System einführen mit leisen Hybrid-Bussen, zum Preis von 1,- 
Euro pro Strecke oder einem attraktiveren Mehrfahrtensystem; 
 
-gemeinsam mit Nachbargemeinden auf die Deutsche Bahn einwirken, end-
lich alle alten Güterwagen zu ersetzen. 
 
Uns ist völlig klar, dass nicht alle die genannten Ziele kurzfristig erreicht wer-
den können, dennoch ist das Hinarbeiten daraufhin unerlässlich, um wirklich 
den Lärmpegel in Leonberg zu senken. 
Mit freundlichen Grüßen 

Zurzeit gibt es im Stadtgebiet Leonberg keinerlei sog. stationäre Blit-
zer, es findet lediglich eine Kontrolle mit mobilen Blitzgeräten statt.  
Über die Anschaffung von 8 stationären Geschwindigkeitsmessanla-
gen wurde im Zuge der aktuellen Haushaltsberatungen entschieden. 
Die Standortentscheidungen stehen noch aus. 
 
Die Auslösewerte im fraglichen Bereich sind nicht erreicht bzw. über-
schritten. Eine durch die Lärmwerte begründete Temporeduktion ist 
somit rechtlich nicht möglich. 
 
Die Überwachung und Durchsetzung des Lkw-Verbots im Stadtgebiet 
obliegt der Polizei. Das Ordnungsamt (Vollzugsdienst) hat keine Be-
fugnis Lkw-Kontrollen durchzuführen. 
 
Die Reduzierung von Fahrspuren zugunsten beidseitiger Radfahr-
streifen wurde in früheren Jahren im Zuge der der Behandlung des 
Metron-Konzeptes  vorgeschlagen, aber letztendlich unter Abwägung 
aller Vor-und Nachtteile nicht weiterverfolgt. 
Derzeit gibt es Planungsüberlegungen die Fahrstreifen in der Eltinger 
Straße zwischen Lindenstraße und Neuköllner Platz zugunsten von 
beidseitigen Schutzstreifen einzuengen. 
 
Die ÖPNV Dienstleister setzen Fahrzeuge der neueren Motorengene-
ration ein.  
Das Tarifbestimmungen - und somit das Tarifsystem- werden von der 
Verkehrs-und Tarifverbund GmbH  festgelegt. Die Stadtwerke haben 
darauf nur einen indirekten Einfluss.  
 
 
 
Die Forderung nach Einführung von Tempo 100 auf den Autobahnen 
ist bereits Bestandteil der Lärmresolution. 
 
Auf Grund bundesgesetzlicher Vorgaben sollen ab 2020 nur noch 
leise Güterwagen verkehren. Von Seiten der einzelnen Städte und 
Gemeinden besteht hier keine Einwirkungsmöglichkeit. 
 

Kenntnisnahme/ 
Berücksichtigung 
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Folgende Seiten: Anhang zur Stellungnahme Nr. 7 
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51a Arbeitsgemeinschaft Verkehrslärm Region Leonberg (AGVL) 

Stellungnahme zum Entwurf des Lärmaktionsplans der Stadt Leonberg Stufe 
2 im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung
29.01.2016 

Sprecher: Ewald Thoma

Auszug aus dem Dokument 

Zusammenfassung

Die Stadt Leonberg hat den Vorentwurf des Lärmaktionsplans Stufe 2
vorgelegt. Die Arbeitsgemeinschaft Verkehrslärm Leonberg (AGVL) nimmt
im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung hiermit fristgerecht Stellung.

Leider müssen wir feststellen, dass der vorgelegte Entwurf einen äußerst
minimalistischen Ansatz verfolgt. Er entspricht nur unzureichend den
Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie, welche der Lärmaktionspla-
nung zugrunde liegt. Er schließt einen Teil des Umgebungslärms von
vornherein aus, schränkt die Zahl der Betroffenen, für welche Maßnahmen
vorgesehen sind, durch zu hohe Richtwerte erheblich ein und beschränkt
sich nur auf Maßnahmen zur Lärmminderung. Die Ziele der Lärmverhinde-
rung und der Lärmvorbeugung fehlen komplett. Unser Ziel ist eine leisere
Stadt. Um dieses Ziel zu erreichen, bedarf es einer wesentlich ehrgeizige-
ren Zielsetzung.

Der vorliegende Entwurf ist eine reine Fachplanung auf der Basis unzu-
reichender Vorgaben. Die Lärmaktionsplanung ist nicht nur eine fach-
liche Aufgabe sondern sie muss in ein übergeordnetes politisches
Gesamtkonzept eingebettet sein. Wichtigster Grund dafür ist die Tatsa-
che, dass die Lärmgesetzgebung völlig unzureichend ist. Auch wenn es
nicht in der Kompetenz der Kommunen liegt, sollte die Stadt in Zusam-
menarbeit mit den Mandatsträgern im Land und dem Bund sowie den
Bürgern ihre Möglichkeiten nutzen, um über entsprechenden Lobby-Arbeit
eine Verbesserung der Lärmschutzgesetzgebung zu erreichen. Es gibt da-
zu keine andere Alternative, weil die Verkehrslobby in Deutschland eine
starke Stellung hat. Aufgrund dieser unzureichenden gesetzlichen Basis
gibt es inzwischen einen harten Wettbewerb um die freiwilligen Lärm-
schutzmittel. Gerade solche Städte wie Leonberg, die stark unter dem
Lärm internationaler Verkehrswege leiden, haben gute Chancen, an sol-
che zusätzlichen Mittel heranzukommen. Allerdings muss sich Leonberg
auch diesem Wettbewerb stellen. Wer nichts tut, bekommt nichts und
wer zu spät kommt bestraft bekanntlich das Leben. Die EU-Richtlinie
legt nicht nur sehr viel Wert auf die Beteiligung der Bürger sondern auch

Im Rahmen der vorliegenden Lärmaktionsplanung (Stufe 2) soll mit einem 
Bündel von Einzelmaßnahmen auf die jeweiligen Baulastträger von Straße 
und Schiene zugegangen werden. Außerdem werden regelmäßig Geschwin-
digkeitsüberwachungen durchgeführt und verstärkte Kontrollen zum LKW-
Durchfahrtsverbot gefordert.

Innerhalb einer Resolution soll ein Bündel von Maßnahmen beschlossen 
werden, um bestehende Lärmbeeinträchtigungen durch Straßenlärm wirksam 
zu reduzieren, Einzelheiten siehe Positionspapier als Anlage.
[Anmerkung: Das vollständige Dokument der AGVL wird auf Grund seines 
großen Umfangs im Anhang wiedergegeben]
Zum Verfahren: Der Planungsausschuss hat im Laufe des Verfahrens die 
Umstellung auf ein zweistufiges Beteiligungsverfahren beschlossen..
Die Festlegung von sog. Auslösewerte ist Aufgabe der jeweiligen Gemeinde. 
In Leonberg wurden die Auslösewerte zunächst vom Gemeinderat auf tags 70 
dB(A) und nachts 60 dB(A) festgelegt, im Verfahren wurden die Werte auf 
65/55 dB(A) abgesenkt. Auf dieser Grundlage bauen die Lärmdarstellungen 
auf.
Eine Darstellung des Gesamtlärms ist nach deutschem Recht nicht vorgese-
hen, da sich die Lärmarten sowohl in ihrer Berechnungsart als auch in ihrer 
Störwirkung erheblich voneinander unterscheiden. 
Unterschiede zwischen den Berechnungsergebnissen ergeben sich durch das 
zugrundeliegende, aktuelle Berechnungsmodell. Neben den Verkehrsstärken, 
welche auf aktuellen Zählungen beruhen, wurden im Berechnungsmodell vor 
allem Unstimmigkeiten beim LUBW- Geländemodell und den zulässigen Ge-
schwindigkeiten festgestellt und bestmöglich korrigiert. 
Lärmaktionsplanungen werden alle 5 Jahre durchgeführt, stets mit dem aktuel-
len Datenbestand. Eine Berechnung von Prognosewerten wird daher nicht 
durchgeführt. 
Eine Dokumentation der Eingangsparameter für die Verkehrslärmberechnung 
wurde bereits veröffentlicht. Was die übrigen Punkte betrifft, müssen wir darauf 
hinweisen, dass wir uns nicht in einem Planfeststellungsverfahren befinden. 
Die seit der letzten Lärmaktionsplanung durchgeführten Maßnahmen werden 
im Zuge der weiteren Bearbeitung des Lärmaktionsplanes nachvollziehbarer 
und detaillierter beschrieben.
S. 6
Der Umfang, die Methode, Ziele und die Inhalte der Leonberger Lärmaktions-
planung entsprechend den gesetzlichen Grundlagen und übertreffen die An-
forderungen bei Weitem
Seite 7
Siehe Lärmresolution
Seite 8
Das einstufige Beteiligungsverfahren wird in ein zweistufiges Verfahren abge-

Die Stellungnahme 
aus der Bürgerschaft 
wird zusammen mit 
den Erläuterungen 
der Verwaltung zur 
Kenntnis genommen.

Eine Darstellung des Gesamtlärms ist nach deutschem Recht nicht vorges
hen, da sich die Lärmarten sowohl in ihrer Berechnungsart als auch in ihrer 

Lärmaktionsplanungen werden alle 5 Jahre durchgeführt, stets mit dem aktue
len Datenbestand. Eine Berechnung von Prognosewerten wird daher nicht 

ngsparameter für die Verkehrslärmberechnung 
wurde bereits veröffentlicht. Was die übrigen Punkte betrifft, müssen wir darauf 
hinweisen, dass wir uns nicht in einem Planfeststellungsverfahren befinden. 
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Kommentarzusammenfassung für Nr
Seite: 1

Nummer: 1 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 26.09.2017 11:05:45 
Eine solche Darstellung ist sowohl rechtlich als auch technisch für die unterschiedlichen Verkehrslärmarten ohne weiteres möglich. Sie hat lediglich nach 
der derzeitigen Rechtslage keine rechtliche Konsequenz. Sie ist jedoch eine wichtige Information für die Bürger und eine sehr gute Grundlage für die 
politische Argumentation. Im Übrigen stand dieses Thema bereits in der Koalitionsvereinbarung in der derzeitigen Legislaturperiode des Bundestages, 
wurde aber leider nicht umgesetzt. 

Nummer: 2 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 21:11:57 
Es ist richtig, dass streng rechtlich Prognosen nicht zwingend berücksichtigt werden müssen. Eine sinnvolle Planung von Lärmschutzmaßnahmen ist 
jedoch  nur unter Berücksichtigung der künftigen Entwicklung möglich. Die Verkehrsentwicklung ist derzeit im Raum Leonberg so dynamisch, dass  eine 
alleinige Betrachtung des Status Quo sogar fahrlässig wäre.  Gerade bei den großen internationalen Verkehrswegen ist dies unumgänglich und wird bei 
anderen Verwaltungsverfahren auch so praktiziert. Niemand hindert die Stadt daran, dies freiwillig zusätzlich zu tun. Die Lärmaktionsplanung ist dafür 
der geeignete Rahmen.  Ein anderes Verfahren aufzusetzen oder die Problematik in ein anderes Verfahren einzubringen wäre viel zu aufwendig.  

Nummer: 3 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 14:41:20 
Dass wir uns nicht in einem Planfeststellungsverfahren befinden, ist uns wohl bekannt. Planfeststellungsverfahren beinhalten jedoch rechtliche 
Verpflichtungen für Lärmschutzmaßnahmen, welche bis zu 30 Jahre wirken können. Gerade in Leonberg sind in den letzten Jahren mehrere 
Planfeststellungsverfahren gelaufen.  Es bietet sich geradezu an, im Rahmen der (eigentlich) 5 jährigen Lärmaktionsplanung diese rechtlichen 
Verpflichtungen quasi 'routinemäßig' zu prüfen und ggf. die Rechte einzufordern. Außerdem sind solche Verfahren immer auch eine Fundgrube für die 
politische Argumentation, selbst wenn keine unmittelbare Rechtsansprüche abgeleitet werden können. 

Nummer: 4 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 15:25:45 
Wir bleiben bei unserer Kritik. Insbesondere kann es nicht sein, dass Vorgaben der EU nicht eingehalten werden.

Nummer: 5 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 21:17:15 
Wir begrüßen grundsätzlich die Resolution. Wir verweisen jedoch darauf, dass die Resolution 'mit Leben gefüllt' werden muss. Um die Ziele zu erreichen 
bedarf es ständiger Lobbyarbeit im politischen Raum auch im Hinblick auf die notwendige  Novellierung der Lärmschutzgesetzgebung. Wir sehen bisher
keinen Ansatz, wie dies geschehen soll. Wir fürchten daher, dass es bei der alleinigen 'Verkündigung' der Resolution bleibt und somit keinerlei Wirkung 
erzielt werden kann. 
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auf ihre Mitwirkung. Der vorliegende Entwurf der Stadt sieht lediglich ein
1-stufiges Beteiligungsverfahren vor. Dies wird diesem Anspruch nicht ge-
recht. Das sieht auch der Leitfaden des Landes Baden- Württemberg so.
Er sieht ein mehrstufiges Verfahren vor. Außerdem weist der Entwurf so
viele Lücken auf, dass eine endgültige Stellungnahme für die Bürger
noch nicht möglich ist. Auch unsere Stellungnahme kann daher nur
vorläufigen Charakter auf Basis der bisher vorgelegten Daten und
Informationen haben. Der Entwurf legt als Auslösekriterium für Maßnah-
men einen Mittelungspegel von 70 db(A) für den Tag und 60 db(A) für die
Nacht fest. Dadurch werden von vornherein weit über 90% der von
Verkehrslärm betroffenen Bürger von Lärmminderungsmaßnahme
ausgeschlossen. Dies ist nicht hinnehmbar und entspricht nicht den
Empfehlungen des Landes und anderer Institutionen, wie z.B. des Um-
weltbundesamtes oder DIN-Normen. Die EU-Verordnung legt keine
Grenzwerte fest. Daher sind die Kommunen frei in der Festlegung von
Auslösewerten.

Wir schlagen daher vor, kurzfristig für den Lärmaktionsplan Stufe 2 ent-
sprechend der Vorgaben des Landes als Auslösewerte 65 db(A) bzw. 55
db(A) vorzusehen, mittelfristig auf 60 db(A) /50 db(A) herunterzugehen
und als langfristiges Ziel 55 db(A) / 45 db(A) vorzusehen.

Die vorgelegten Lärmkartierungen sind eine relativ grobe Grundlage zur
Beurteilung der Verkehrslärmsituation im Stadtgebiet. Dies zeigen die Er-
gebnisse der Kartierungen. Sie zeigen je nach Methode an mehreren Stel-
len Unterschiede um bis zu ca. 5 db(A). Solche Abweichungen sind sehr
hoch. Daher erscheint die ermittelte Anzahl der vom Lärm Betroffenen
flächendeckend mit hoher Unsicherheit verbunden. Hinzu kommen in
Leonberg nicht berücksichtigte spezielle lokale Faktoren, wie z.B. meteoro-
logische oder topografische Bedingungen in Verbindung mit hohem Ver-
kehrsaufkommen der Autobahn und des nächtlichen Güterzugverkehrs.
Die Kartierung ist auch unvollständig. So fehlt z.B. eine Karte des Ge-
samtlärms, die vollständige Berechnung der Fassadenpegel nach
den deutschen Normen und eine Darstellung der künftig zu erwar-
tenden Lärmbelastung. Auch die Fluglärmkartierung entspricht nur
teilweise der tatsächlichen Realität.

Wir beantragen daher ergänzend zum vorliegenden Entwurf eine Überprü-
fung der Lärmberechnung und die Bereitstellung mit Dokumentation sämt-
licher Eingangsparameter und Veröffentlichung im Internet.

Aus dem Entwurf ist nicht ersichtlich, ob und in welchem Umfang die
Maßnahmen des Lärmaktionsplans Stufe 1 etwas gebracht haben. Er listet

ändert.
Die Gemeinde ist frei in der Festlegung der Auslösewerte und nicht an Emp-
fehlungen gebunden. In Leonberg wurden die Auslösewerte zunächst vom 
Gemeinderat auf tags 70 dB(A) und nachts 60 dB(A) festgelegt, im Verfahren 
wurden die Werte auf 65/55 dB(A) abgesenkt. Auf dieser Grundlage bauen die 
Lärmdarstellungen auf. 

Seite 9
5.1
Die Lärmkartierung ist tatsächlich nicht dafür geeignet die konkrete Lärmsitua-
tion an bestimmten Orten zu bestimmten Zeiten wiederzugeben. Maßgeblich 
sind Jahresdurchschnittswerte.- Zustimmung

5.1.1
Kenntnisnahme

Seite 10
5.1.2
- Kenntnisnahme

5.1.3
- Kenntnisnahme

5.2
Die Software ist zertifiziert und entspricht den fachlichen Anforderungen. Die 
Ungenauigkeit der Berechnung liegt unter 0,1 dB(A).
- Zurückweisung

5.2.1
Eine Dokumentation sämtlicher Eingangsparameter für die Öffentlichkeit ist 
nicht vorgesehen - Zurückweisung

Seite 11
5.2.2
Maßgeblich für den Schienenlärm sind die von der DB AG angegebenen 
Zugdaten. Ein Zuschlag wird nicht vorgenommen. - Zurückweisung

5.2.3
- Kenntnisnahme

Seite 12
5.3.1
Die Darstellung einer Gesamtlärmkarte ist in der Lärmaktionsplanung nicht 
vorgesehen, es gibt hierzu keine Rechenvorschriften. Rechtlich wäre diese 
Karte auch nicht relevant.- Zurückweisung

5.3.2
Die detaillierte Darstellung einzelner Fassadenpegel geht deutlich über die 

wurden die Werte auf 65/55 dB(A) abgesenkt. Auf dieser Grundlage

Die Software ist zertifiziert und entspricht den fachlichen Anforderungen. 

sämtlicher Eingangsparameter
Zurückweisung

Maßgeblich für den Schienenlärm sind die von der DB AG angegebenen 

vorgesehen, es gibt hierzu keine Rechenvorschriften.
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Seite: 2
Nummer: 1 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 21:21:08 
Wir begrüßen die Herabsetzung der Auslösewerte durch den Gemeinderat.  Die Zahl der Lärmbetroffenen ist damit um ein Vielfaches gestiegen und 
zeigt somit ein realistischeres Bild der Situation. Dadurch ist sichtbar geworden, dass wir es nicht mit einem punktuellen Problem an einzelnen 
Straßenzügen zu tun haben, sondern mit einem flächenhaftem Problem. Leider ist durch diese unnötige  'Ehrenrunde'  sehr viel Zeit verloren gegangen. 

Nummer: 2 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:16:49 
Das mag sein, aber es ist unbestritten, dass es recht große Unterschiede je nach Berechnungsmethode und Eingabeparametern gibt. Daher gaukelt eine 
Berechnungsungenauigkeit von 0,1 db(A) eine Genauigkeit  vor, was mit der Genauigkeit der Berechnung gegenüber der tatsächlichen Realität an einem
bestimmten Ort nichts zu tun hat. Die Ungenauigkeit ist tatsächlich um ein Vielfaches höher und sollte auch bei der Abwägung berücksichtigt werden.

Nummer: 3 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 15:53:22 
warum nicht? Die Daten liegen ja elektronisch vor. Es wäre also überhaupt kein Aufwand, diese ins Internet zu stellen. Es gibt fachkundige Bürger, 
welche daran Interesse haben. 

Nummer: 4 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:18:37 
Wir haben dargestellt und mit Fakten unterlegt, dass die Zugzahlen der DB-AG nicht sehr vertrauenswürdig sind. Dabei bleiben wir.    
Was auf dieser Strecke passieren kann, ist durch die Havarie bei Rastatt deutlich geworden. Wir hatten bis zu 80 Güterzüge pro Tag und 30 bei Nacht. 
Wir sind gerne bereit, unsere Zahlen zu erläutern. 
 
Wir verweisen auf das Hauptschreiben der Stellungnahme.

Nummer: 5 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 16:05:07 
s.o.
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zwar einige Maßnahmen auf, welche seit dem Lärmaktionsplan Stufe 1
durchgeführt wurden, aber vor allem die innerörtlichen Maßnahmen der
Stufe 1 sind nahezu identisch wieder in die Stufe 2 übernommen worden.
Dies deutet darauf hin, dass davon kaum etwas umgesetzt wurde oder
diese Maßnahmen unwirksam sind. Die Lärmaktionsplanung ist ein stän-
diger Prozess. Daher ist die Erfolgskontrolle ein elementarer Bestandteil
jeder Fortschreibung. Ein Plan, dessen Wirksamkeit nicht kontrolliert
wird, macht wenig Sinn.

Wir begrüßen, dass der vorliegende Entwurf im Soundplangutachten auf
die schwerwiegenden gesundheitlichen und teuren Folgen von Um-
gebungslärm eingeht und eine monetäre Bewertung dieser Folgewirkun-
gen versucht wird. Die Gesundheitsgefährdung beginnt allerdings nicht
erst bei den Grenzwerten, welche im Entwurf angesetzt werden. Aus me-
dizinischer Sicht geht die Gefährdung bereits bei den Auslösewerten der
Kartierung los. Dies bedeutet für Leonberg, dass vor allem in der Kern-
stadt die Mehrheit der Einwohner durch den Umgebungslärm ein teils ho-
hes Gesundheitsrisiko hinnehmen muss. Im Immobilienbereich sind nicht 
nur der Wert der Immobilie betroffen, sondern auch die Baukosten bei
Neu- und Umbau. Die hohe Lärmbelastung verteuert das Bauen in
Leonberg, weil entsprechende Normen eingehalten werden müssen. Die-
se Normen sind notwendig, weil sie wenigstens innerhalb den Gebäuden
für einen gewissen Schutz vor Verkehrslärm sorgen. Besser und insgesamt
billiger wäre es, die Ursache für Verkehrslärm zu mindern. Verkehrslärm
ist jedoch gegenüber anderen Lärmarten privilegiert. Nicht die Verursacher
zahlen, sondern die Betroffenen bzw. die Allgemeinheit.

Vor diesem Hintergrund schlagen wir eine Fülle von Verbesserungen
und Ergänzungen der im Entwurf enthaltenen Maßnahmen vor. Als
erstes halten wir es für erforderlich, statt der Aufzählung einzelner Maß-
nahmen eine Gesamtstrategie zu erstellen. Sie muss eine kurz-mittel-
und langfristige Maßnahmenplanung beinhalten, bis wann man mit wel-
chen Maßnahmen, wo, welche Lärmpegel unterschritten werden und wel-
che Finanzierungsmöglichkeiten es gibt.

Für die innerstädtischen Straßen schlagen wir zusätzlich zu den im Ent-
wurf genannten Maßnahmen eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen vor.
So macht es z.B. wenig Sinn, nur kurze Straßenabschnitte oder gar nur
einzelne Gebäude zu betrachten, bei denen die Grenzwerte überschritten 
sind. Vielmehr müssen Maßnahmen für betroffene Straßen durchgängig
geplant und umgesetzt werden.

Die Kartierung der Bahnlinie zeigt, dass der Bahnverkehr neben dem

gesetzlichen Anforderungen der Lärmaktionsplanung hinaus und erfolgt nur für 
die Wohngebäude an denen die Auslösewerte überschritten werden. Für die 
übrigen Gebäude ist die vorhandene Darstellung ausreichend. - Zurückwei-
sung

5.3.3
Gegenstand der Lärmaktionsplanung ist die gegenwärtige Verkehrs- und
Lärmbelastung. - Zurückweisung

5.4
Der über der Lämmle Schule gemessene Fluglärm war im Durchschnitt so 
schwach, dass er kaum das Hintergrundgeräusch übertönte, entsprechend 
beeinflusste er den Gesamtpegel praktisch nicht. - Zurückweisung

6
- Kenntnisnahme

7
- Kenntnisnahme

8.1
Kenntnisnahme, die Maßnahmen werden von Fall zu Fall bei anstehenden 
Maßnahmen geprüft.

Seite 17
8.2
Kenntnisnahme, siehe auch Lärmresolution

Seite 18
9.1
siehe Lärmresolution

Seite 19
9.2
Kenntnisnahme

9.3
Kenntnisnahme

9.3.1.
Die Stadt Leonberg wird sich mit den Nachbarkommunen dafür einsetzen, 
dass auf allen Autobahnen im Bereich der Leonberger Gemarkung ein Tempo-
limit festgesetzt wird.

9.3.2
Zurückweisung

9.3.3

die Wohngebäude an denen die Auslösewerte überschritten werden. Für die 
übrigen Gebäude ist die vorhandene Darstellung a

Gegenstand der Lärmaktionsplanung ist die gegenwärtige Verkehrs

im Durchschnitt
schwach, dass er kaum das Hintergrundgeräusch übertönte, entsprechend 
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Seite: 3
Nummer: 1 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 16:08:17 
wir bleiben bei unserer Darstellung. Es zwingt die Stadt niemand über die gesetzlichen Mindestregelungen hinauszugehen. Für die Bürger wäre es eine 
wichtige Information und die Daten liegen ohnehin vor.  

Nummer: 2 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 16:10:09 
s.o.

Nummer: 3 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:23:32 
Der Flugverkehr hat seit dieser Messung deutlich zugenommen. Bei unseren Messungen der Güterzüge kommen auch Flugzeuge immer wieder auf 
Lärmpegel in ähnlicher Größenordnung wie Güterzüge (in weniger als 80m Entfernung). Solch tiefe Überflüge über das Stadtgebiet von Leonberg mit 
mehr als 60 db(A) Mittelungspegel sollten grundsätzlich unterbunden werden, weil sie nicht notwendig sind. Wir sind genug belastet.  

Nummer: 4 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:19:04 
Was sind die Gründe? Die Autobahnumleitungen durch Leonberg belasten die Bürger in hohem Maße und sind nicht zwingend notwendig. Das klingt 
nach vorauseilendem Gehorsam gegenüber den übergeordneten Behörden.    

TOP 2 Ö
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Autobahnverkehr die stärkste Lärmquelle mit den meisten Betroffenen
darstellt. Viele davon müssen sehr hohe Belastungen ertragen. Wichtig ist
auch der Blick in die Zukunft. Die Bahn selbst geht von deutlichen Ver-
kehrssteigerungen aus, wobei mögliche Steigerungen durch die die Er-
öffnung des Gotthard-Basistunnel (Eröffnung in diesem Jahr!) noch nicht
berücksichtigt sind. Im vorliegenden Entwurf werden zwar Maßnahmen 
vorgeschlagen, aber es wird keine Perspektive aufgezeigt, wann Maß-
nahmen tatsächlich erfolgen werden. Der Hinweis darauf, dass die
Stadt wegen der Zuständigkeit des Eisenbahnbundesamtes nichts tun
könne, ist zu wenig. Wir schlagen daher die Gründung einer Interessen-
gemeinschaft mit den Gemeinden vor, welche an der Güterbahnlinie
Neuwirtshaus - Korntal- Leonberg - Böblingen liegen. Dadurch soll vor
allem der politische Druck auf Land und Bund erhöht, werden, um 
schneller an Lärmschutzmittel zu kommen und den Bahnlärm leiser zu
machen. Wir schlagen für die gemeinsame Arbeit der Kommunen eine
ganze Reihe von Einzelmaßnahmen vor, die über die im Entwurf enthal-
tenen Maßnahmen hinausgehen.

Leider findet der Autobahnlärm im Entwurf keinerlei Beachtung, obwohl
von diesem Lärm aufgrund des oftmals riesigen Lärmteppichs und der
speziellen Lärmausbreitungsbedingungen sehr viele Bürger betroffen sind.
Wir schlagen dazu eine Reihe von Maßnahmen vor. Diese reichen von
Geschwindigkeitsbegrenzungen über das Verbot von Autobahnumleitun-
gen, lärmarmer Belag, die Ertüchtigung vorhandener Lärmschutzeinrich-
tungen, Ausschöpfen von Rechten aus Genehmigungsverfahren bis hin
zu politischen Maßnahmen. Auch auf zunächst vielleicht etwas unrealistisch
klingende Vorschläge, wie z.B. spezielle Lärmschutzvorrichtungen an
den Steigungsstrecken oder ein Lärmschutzdeckel gehen wir ein. Dabei
ist uns besonders wichtig, dass die künftige Verkehrsentwicklung mit ein-
bezogen wird. Die großen Baumaßnahmen ‘Verflechtungssstreifen an der
A8/A81‘ und ‘B 464 / B295 Lückenschluss ‘ führen zu erheblich mehr Ver-
kehr. Daher muss auf politischer Ebene darüber verhandelt werden,
wie Leonberg davor geschützt werden kann.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist, in Leonberg eine weitere Verschiebung
des Modalsplits (Verteilung des Transportaufkommens auf verschiedene
Verkehrsmittel) weg vom Individualverkehr hin zu Fußgänger-, Rad-
fahrer- und öffentlichem Verkehr zu erreichen.
Völlig vergessen wird im Entwurf, dass die Stadt selbst durch planeri-
sche Zuständigkeiten und Maßnahmen sehr viel tun kann, um den
Umgebungslärm zu senken oder zu vermeiden. Vor allem dort, wo
städtische Einrichtungen (Fuhr- und Gerätepark) selbst Lärmversursacher
sind. Dazu haben wir einige Beispiele aufgeführt. Wir schlagen, wie bereits
in unserer Stellungnahme zum Lärmaktionsplan der Stufe 1 vor, dass bei

Die Stadt Leonberg ist auch der Auffassung, dass die Leistungsfähigkeit von 
OPA zunächst nach 8 Jahren, dann alle 4 Jahre durch Messungen überprüft 
werden muss und wird dies vom RP fordern.

9.3.4
Die umfangreichen Lärmschutzeinrichtungen entlang der Autobahn A8 sind 
erst vor wenigen Jahren erstellt worden. Im Jahr 2010 hat eine Überprüfung 
stattgefunden die ihre Wirksamkeit bestätigt hat. Die Stadt Leonberg sieht 
keinen Anlass die Wirksamkeit heute in Frage zu stellen.

9.3.5
Kenntnisnahme

9.3.6
Es besteht keine Notwendigkeit die Autobahn mit einem Deckel abzudecken,
weil der notwendige Lärmschutz durch Lärmschutzwälle und –wände sicher-
gestellt werden kann. Aus diesem Grund wird diese Forderung nicht unter-
stützt. – Zurückweisung

9.3.7
Die Stadt Leonberg unterstützt die Forderung den Lärmschutz der Autobahnen 
und Bundesstraßen in regelmäßigen Abständen überprüfen zu lassen. In der 
Tat steht diese Überprüfung durch das RP für den Bereich zwischen Leo Ost 
und Leo West immer noch aus. Nachdem in 2016 im genannten Bereich der 
OPA erneuert bzw. ganz neu aufgebracht wurde, macht eine entsprechende 
Überprüfung erst nach Abschluss dieser Arbeiten Sinn. Wir werden dann
entsprechend auf das Regierungspräsidium zugehen.

Die Planfeststellungen zum Ausbau von Autobahnen und Bundesstraßen sind 
eigene Verfahren und nicht Bestandteil der Lärmaktionsplanung. Diese Verfah-
ren sind rechtsgültig abgeschlossen.
Gegenstand der Lärmaktionsplanung ist die gegenwärtige Verkehrs- und
Lärmbelastung. Prognosen spielen daher nur eine untergeordnete Rolle.
Der Gemeinderat Leonberg hat eine Klage gegen den Verflechtungsstreifen 
kurzzeitig ernsthaft erwogen, dann aber aus politischen Gründen verworfen.

9.3.8
Lärmschutzmaßnahmen richten sich nach den Prognosen, die z.B. im Rah-
men von Planfeststellungsverfahren erstellt werden. 

S. 22
9.3.9, 9.4.
Kenntnisnahme
siehe Lärmresolution
S. 24
9.5
Die vorhandene Alles-Rot-Schaltung ist rechtlich nicht mehr zulässig und wird 
abgestellt.

der Auffassung, dass die Leistungsfähigkeit von 
durch Messungen überprüft 

stattgefunden die ihre Wirksamkeit bestätigt hat. Die Stadt Leonber

weil der notwendige Lärmschutz durch Lärmschutzwälle und 
. Aus diesem Grund wird diese Forderung nicht unte

, macht eine entsprechende 
Überprüfung erst nach Abschluss dieser Arbeiten Sinn. Wir werden 

Lärmschutzmaßnahmen richten sich nach den Prognosen, die z.B. i

Die vorhandene Alles
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Seite: 4
Nummer: 1 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 17:28:20 
Diese Aussage steht im Widerspruch zur Resolution. Nach 8 Jahren muss der OPA-Belag ohnehin ersetzt werden,

Nummer: 2 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:24:57 
Die Lärmschutzeinrichtungen reichen nicht aus, um die Bevölkerung tatsächlich zu schützen. Die Gründe haben wir dargestellt. Die diesbezüglichen 
Regelungen sind veraltet und sind v.a. für die Verkehrsmengen auf der A8 und A81 aus Sicht des Gesundheitsschutzes ungeeignet. Die Stadt sollte auf 
politischer Ebene darauf hinwirken, dass die Lärmschutzgesetzgebung an die tatsächlichen Schutznotwendigkeiten  angepasst wird

Nummer: 3 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:27:59 
Die Lärmschutzwände und-Wände bieten nur einen begrenzten Schutz. Sie funktionieren v.a. für Anlieger, die nahe an der Autobahn liegen. Bei 
Anliegern, die einige Hundert Meter entfernt liegen, können solche Maßnahmen sogar kontraproduktiv sein. Die Schallenergie ist bei den ungewöhnlich 
hohen Verkehrsmengen so hoch, dass ein riesiger Lärmteppich entsteht. Davor kann eigentlich nur eine Einhausung wirkungsvoll schützen. Es gibt 
genügend Beispielfälle dafür, dass dies auch ohne unmittelbare gesetzliche Notwendigkeit realisiert wurde, und zwar bei deutlich geringerer 
Verkehrsmenge. (siehe z.B. der geplante Deckel der A81 bei Böblingen), welcher zum Teil sogar von Leonberg noch gezahlt wird.  

Nummer: 4 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:29:10 
Die bisherigen Überprüfungen kamen auf Druck betroffener Bürger überhaupt erst zu Stande. Insofern begrüßen wir, dass sich die Stadt künftig von 
sich aus für die Überprüfung einsetzen will. Es wurden durchaus Grenzwertüberschreitungen festgestellt. Sie reichten nur (noch) nicht aus, um 
zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen zu bewirken.  Die Verkehrsmengen haben sich inzwischen nach den neuesten Verkehrszählungen drastisch erhöht, 
so dass ein Überprüfung aller Autobahnabschnitte und der B295 auf der Gemarkung Leonberg erforderlich wäre. Das Warten auf die Aufbringung des 
Belags ist von der Sache her unsinnig, weil die Lärmbelastung ohnehin nur gerechnet wird und dabei die Art der Beläge einbezogen werden. 

Nummer: 5 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:26:47 
s.o. Im Übrigen: Eine Planung sollte die Zukunft berücksichtigen, denn sonst wäre es keine echte Planung.

Nummer: 6 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 17:56:19 
Dies ist verwunderlich. Welche politischen Gründe waren es denn?  
Bisher sind wir davon ausgegangen, dass die Klage aus rechtlichen Gründen nicht erhoben wurde. 

Nummer: 7 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 17:59:23 
Dieshaben wir nie bestritten. Es geht uns darum, dass diese Prognosen auch überprüft werden. 

Nummer: 8 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 18:03:36 
Eine Resolution ist gut. Wichtiger ist aber die Umsetzung. Wir haben dazu Vorschläge gemacht und daher würde es uns interessieren, wie die Stadt dazu
steht und wie die Resolution überhaupt konkret umgesetzt wird.

Nummer: 9 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:25:23 
Der Bezug ist nicht ersichtlich. Eine Alles-Rot- Schaltung kommt in Kap. 9.5 nicht vor. 
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jeder größeren Baumaßnahme bei der Baugenehmigung in der entspre-
chenden Drucksache des Gemeinderats die Auswirkung auf die Lärmsi-
tuation standardmäßig beschrieben und Maßnahmen zur Lärmreduktion
berücksichtigt werden. (Ähnlich wie der Pflichthinweis auf die finanziellen
Auswirkungen u.s.w). Wir könnten uns auch vorstellen, dass durch eine
städtische Kampagne oder z.B. durch einen Vorschlags-Wettbewerb
unter den Bürger viele unnötige oder zu laute Lärmquellen in der Stadt
ausfindig gemacht werden könnten und dadurch ein weiterer großer Bei-
trag zu dem angestrebten Ziel geleistet werden könnte:
Gemeinsam für eine leisere Stadt!

Das folgende Dokument beschreibt ausführlich die aktuelle Situation
und unsere Forderungen und Vorschläge an den Lärmaktionsplan für
Leonberg. (...)

[Anmerkung: Das Dokument in Gesamtumfang von 27 Seiten fin-
den Sie im Anhang.]

9.5.1
In Bebauungsplänen wird das Thema Lärmschutz standardmäßig behandelt, 
in der Regel werden hierzu Lärmgutachten durch entsprechende Fachbüros 
erstellt, dasselbe gilt für Einzelbauvorhaben. Dieses Vorgehen wird als ausrei-
chend erachtet. Baugenehmigungen sind reines Verwaltungshandeln und nicht 
Gegenstand der Beratung in Gremien.

S. 25
9.5.2
Lärmrichtlinie für städtische Geräte: Bei Neuanschaffungen von Geräten und 
Maschinen soll verstärkt auch die Lärmemissionen geachtet werden (Lärm-
minderungsplanung).
Rampen an Treppenanlagen:
Schadensmeldungen können jederzeit über den BBH oder das Tiefbauamt 
abgegeben werden. Die Öffentlichkeit ist umfangreich über die Möglichkeit 
Stellungnahmen zur LAP abzugeben informiert worden (Presseartikel, Amts-
blatt, Homepage, Gemeinderat und Ortschaftsräte). Dies wird als ausreichend 
angesehen.

S. 26
10
Kenntnisnahme
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Seite: 5
Nummer: 1 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:30:31 
Das mag sein, aber in der Realität spielt der Lärmschutz immer noch eine sehr untergeordnete Rolle. Oft wird er sogar bei konkreten Bauvorhaben 
überhaupt in Frage gestellt (z.B. bei dem Obdachlosenheim am Aldi-Kreisel).  
Ein weiteres schlechtes Beispiel ist das neue Parkhaus am Bahnhof.   

Nummer: 2 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 18:15:42 
Dies tun die Anwohner in der Regel sowieso. Es tut sich aber nichts. Im Übrigen ist der Vorschlag für die Lärmreduktion an den Treppenanlagen keine 
Schadensfall, sondern eine bauliche Verbesserungsmaßnahme. Wir haben bisher noch keinerlei Reaktion seitens der Stadt erhalten, Dies ist sehr 
bedauerlich. 
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52 Bürgerinteressengemeinschaft Gartenstadt/Glemstal (BiGG) 

Stellungnahme zum Entwurf des Lärmaktionsplans der Stadt Leonberg Stufe 
2 im Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung  
29.01.2016

Ewald Thoma

Vorbemerkung

Gemäß den Vorgaben der EU-Umgebungslärmrichtlinie 2002/49/EG und
deren Umsetzung im Bundes-Immissionsschutzgesetz hat die Stadt Le-
onberg einen Entwurf des Lärmaktionsplans Stufe 2 vorgelegt. Die Bür-
gerinteressengemeinschaft Gartenstadt/Glemstal (BiGG) nimmt hiermit im
Rahmen der Öffentlichkeitsbeteiligung fristgerecht Stellung.

Wir verweisen grundsätzlich auf die Stellungnahme der Arbeitsgemein-
schaft Verkehrslärm Region Leonberg (AGVL). Wir unterstützen diese
umfassende Stellungnahme und ergänzen diese daher nur um spezielle
Belange, welche die Gartenstadt und das Glemstal betreffen.

1 Kartierungen in der Gartenstadt

Die Gartenstadt liegt im Glemstal und ist daher von den in der AGVL-
Stellungnahme beschriebenen besonderen meteorologischen und topogra-
fischen Bedingungen stark betroffen. Die Hauptlärmquellen sind die Bahn-
linie mit dem Bahnhof sowie die beiden stark befahrenen innerstädtischen
Straßen Rutesheimer Straße und Gebersheimer Straße. Je nach Wetter-
lage ist auch der Autobahnlärm stark zu hören. Weiterhin ist der Ret-
tungshubschrauber am Krankenhaus, also ganz in der Nähe der Garten-
stadt, stationiert. Er soll zwar nicht über die Gartenstadt fliegen, aber er
tut es trotzdem häufig. Die Fluglärmkartierung berücksichtigt dies nicht.
Auch die Rettungseinsätze zum Krankenhaus führen über die Straßen
der Gartenstadt, im Falle der Silcherstraße als Abkürzung sogar oft mitten
durch das Wohngebiet. Weiterhin ist die Gebersheimer Straße stark von
Autobahnumleitungsverkehr betroffen. Bei der Gebersheimer Straße ha-
ben wir eine erhebliche Differenz zwischen den Verkehrszahlen der Stra-
ßenverkehrszentrale Baden-Württemberg und den Verkehrszahlen des
Soundplan-Gutachtens festgestellt. Die Straßenverkehrszentrale hat beim
Monotoring für 2014 eine DTV von 16.119 Kfz/Tag auf Höhe der Kreuzung
mit der Rutesheimer Straße ermittelt. Im Soundplan-Gutachten sind es
dort maximal 13.500 Kfz/Tag. Daher geben die im Entwurf enthaltenen
Kartierungen die tatsächliche Lärmbelastung nicht wieder, bzw. basieren
auf unsicherer Grundlage.

Soundplan: Im Gutachten wurden die uns zur Verfügung gestellten 
Verkehrsstärken verwendet. Eine Aussage zur Genauigkeit der Zah-
len der Straßenverkehrszentrale kann nicht getroffen werden. Eben-
sowenig zu den uns zur Verfügung gestellten. 

Detaillierte Fassadenpegel werden nur bei den Gebäuden mit Grenz-
wertüberschreitung dargestellt. 

Eine Gesamtlärmbetrachtung ist nach deutschem Recht weder vor-
gesehen noch zulässig. 
Die Brücken sind mit einem entsprechenden Zuschlag im Modell 
enthalten. Ebenso die Zuschläge für Kurvenradien. Die Abstellanlage 
des Bahnhofs wurde bisher nicht gesondert berücksichtigt. Diese liegt 
allerdings in großer Entfernung zu den nächsten schutzbedürftigen 
Gebäuden und wird voraussichtlich keine nennenswerte Pegelerhö-
hung bewirken. Wir werden diesen Aspekt dennoch überprüfen!

Gebersheimer Straße
Ordnungsamt: Die Kontrolle des Schwerlastverkehrs im Allgemeinen 
sowie konkret der Durchfahrtsverbote für Lkw in Leonberg steht in der 
alleinigen Zuständigkeit des Polizeireviers Leonberg.
Gem. § 45 (9) Satz 1 StVO dürfen Verkehrszeichen nur dort angeord-
net werden, wo dies auf Grund besondere Umstände zwingend gebo-
ten ist (Gefahrenlage). In der Gebersheimer Straße sind beidseitig 
Gehwege vorhanden. Gefahrenstellen sind nicht bekannt.

Rutesheimer Straße
Gem. § 45 (9) Satz 1 StVO dürfen Verkehrszeichen nur dort angeord-
net werden, wo dies auf Grund besondere Umstände zwingend gebo-
ten ist (Gefahrenlage). In der Rutesheimer Straße ist ein solche Ge-
fahrenlage nicht bekannt. Im Bereich der Zufahrtsrampe zum Land-
kreisgelände gibt für die Fußgänger eine Unterführung.

Der Standort der Ortstafel richtet sich ausschließlich nach den bun-
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Seite: 6
Nummer: 1 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 19:34:53 
Dies bedeutet im Klartext, dass die Ergebnisse des Gutachtens und damit die Zahl der Betroffenen ungenau ist.  Wir bitten daher um eine genaue 
Erhebung der derzeitigen Verkehrszahlen.

Nummer: 2 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 19:36:29 
Selbstverständlich ist eine Gesamtlärmbetrachtung zulässig und technisch möglich, auch wenn sie gesetzlich derzeit leider noch nicht vorgesehen ist. 

Nummer: 3 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 19:37:35 
Wie hoch sind die Zuschläge?Hintergrund: Es gibt diesbezüglich unterschiedliche Varianten.

Nummer: 4 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 20:35:26 
Was sind die Kriterien für eine Gefahrenlage? Wir haben diese beschrieben und bitten um eine konkrete Stellungnahme. 

Nummer: 5 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:33:34 
Zumindest im Bereich der Bahnunterführung ist die Gefahrenlage offensichtlich und der Verwaltung auch bekannt. Denn dort sind Warnmarkierungen 
angebracht, Dieses Thema ist schon seit vielen Jahren ein 'Dauerbrenner' in der Gartenstadt. Die Warnmarkierungen sind allerdings inzwischen zum 
großen Teil kaputt. Offensichtlicher Grund: Sie werden öfters von Autos überfahren, obwohl sie auf dem Gehweg angebracht sind, d.h. Fußgänger und 
insbesondere Grundschüler sind dort akut gefährdet, Der Gehweg ist immerhin der Schulweg der Grundschulkinder!   

Nummer: 6 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 20:46:22 
Dies ist richtig. Für Fußgänger, die in die Schwabstraße wollen, ist dies aus Richtung Stadt allerdings ein unzumutbarer Umweg. Vor allem auch weil der 
Gehweg noch weiter ansteigt. Für eine Verkehrsinsel wäre genügend Platz, da bereits eine Markierung auf der Straße vorhanden ist.
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Leider fehlen bei der Straßenkartierung die Fassadenpegel, so dass eine
Überprüfung der tatsächlichen Belastung an den Fassaden nicht möglich
ist. Auch die zugrunde liegenden Verkehrszahlen sind aus den Informatio-
nen des Entwurfs nicht nachvollziehbar. Weiterhin ist von großem Nach-
teil, dass die verschiedenen Lärmquellen getrennt kartiert sind und es
keine Gesamtlärmkartierung gibt. In der Gartenstadt überlagern sich alle 3
Verkehrslärmarten. Damit hat die Gartenstadt eine Sonderstellung unter
den Leonberger Stadtteilen. Dies kann dazu führen, dass es Fassaden-
pegel gibt, die nachts über 60 db(A) oder tagsüber über 70 db(A) liegen,
aber von den vorliegenden Kartierungen nicht erfasst sind. Damit könnte
nicht einmal das in dem Entwurf definierte Minimalziel erreicht werden.

An der Bahnstrecke gibt es folgende zusätzliche Besonderheiten, welche
lärmrelevant sind:

Die Brückenbauwerke an der Rutesheimer und der Gebersheimer
Straße
Die enge Kurve vor dem Leonberger Bahnhof
Der Bahnhof selbst mit dem Bahnhofsbetrieb und mit Zugabstellungs-
anlage

Es ist unklar, ob und in welcher Form dies in der Kartierung berücksichtigt
wurde.

Daher bitten wir um ein Überprüfung bzw. Ergänzung der Kartierungen
und die Offenlegung der Parameter in nachvollziehbarer Form entspre-
chend der AGVL-Stellungnahme unter Berücksichtigung der speziellen
angeführten Punkte.

2 Maßnahmenvorschläge und Ergänzungen

2.1   Innerörtliche Straßenverkehr der Gartenstadt

Gebersheimer Straße

Die Gebersheimer Straße ist eine der am stärksten befahrenen Straßen in
Leonberg. Sie dient insbesondere als Autobahnzubringer und ist daher oft
von Autobahnumleitungsverkehr betroffen. Sie liegt in einem Stei-
gungs/Gefällbereich, führt mitten durch das Wohngebiet und ist kurvig.
Für LKW ist bereits eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h in Ge-
fällbereich in Kraft. Die Anwohner der Straße sind zusätzlich stark von
Bahnlärm betroffen. Auch die Verkehrssicherheit ist berührt. So ist z.B.
die Kreuzung mit der Silcherstraße sehr unübersichtlich und gefährlich.

desgesetzlichen Vorgaben der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur 
Straßenverkehrs-Ordnung (VwV-StVO) zu den Zeichen 310 und 311 
StVO. Die Zeichen sind dort anzuordnen, wo ungeachtet einzelner 
unbebauter Grundstücke die geschlossene Bebauung auf einer der 
beiden Seiten der Straße beginnt. Eine geschlossene Bebauung liegt 
vor, wenn die anliegenden Grundstücke von der Straße erschlossen 
werden. Dies ist bei der Rutesheimer Straße nicht der Fall.Deshalb 
steht die Ortstafel kurz vor der Einmündung Silcherstraße.

Die Kontrollen durch den Vollzugsdienst erfolgen im Rahmen der 
Personellen Möglichkeiten. Hinsichtlich der Kontrollzeiten werden 
auch Vorschläge der Anwohner berücksichtigt.

Bahnverkehr
Die Stadtverwaltung wird die Leonberger Interessen vertreten wenn 
die Bahn konkrete Untersuchungen und Planungen zum Lärmschutz 
aufnimmt. Im Moment gibt es hierzu noch keinen Anlass.

Siehe auch Lärmresolution (Anlage 3 zur Drucksache).
Die Forderung von Geschwindigkeitsbegrenzungen hat keinerlei Aus-
sicht auf Erfolg. Zudem ist die Anregung ist nicht ausreichend konkret.

Grundsätzlich bietet eine Lärmaktionsplanung eine Vielzahl von Mög-
lichkeiten, die allgemeine Lärmsituation zu verbessern. Stufe 2 der 
LAP bezieht sich zunächst ausdrücklich auf Verkehrslärm, Lärm von 
Großflughäfen sowie Gewerbelärm von IVU-Anlagen. Allgemeiner 
Gewerbelärm, Baulärm etc. ist nicht Teil der Lärmaktionsplanung. 
Gerade im Rahmen einer Lärmaktionsplanung hat die Öffentlichkeit 
selbstverständlich dennoch die Möglichkeit, auch sonstige besonders 
belästigende Lärmquellen zur Sprache zu bringen. Diese auf den 
ersten Blick oft nicht ersichtlichen Quellen können in manchen Fällen 
besonders störend sein. Konkrete Beispiele (idealerweise verknüpft 
mit konkreten Verbesserungsvorschlägen) werden daher in der Ab-
wägung ernst genommen und nach Möglichkeit auch berücksichtigt. 

Bei Bebauungsplanverfahren ist die Berücksichtigung des Lärms bzw. 
die Erstellung von Lärmgutachten die Regel. Insoweit wird diese 
Forderung bereits berücksichtigt.
Zum neuen Parkhaus wurde in 2015 ein Bebauungsplanverfahren 
durchgeführt, der Satzungsbeschluss erfolgte im Juli 2015. Im Rah-
men des Beteiligungsverfahrens war ausreichend Gelegenheit zu 
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Seite: 7
Nummer: 1 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:34:40 
Die Ortstafel ist nicht entscheidend. Tempo 50 kann man unabhängig davon anordnen. 

Nummer: 2 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 20:49:08 
Wenn man etwas erreichen will, muss man wissen, was man will. Wenn man sich hier auf die Bahn AG verlässt, ist man verlassen.

Nummer: 3 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 20:54:22 
Geschwindigkeitsbegrenzungen bei der Bahn sind inzwischen prinzipiell möglich. Es gibt entsprechende Gerichtsurteile und sie werden auch im 
Zusammenhang mit der Umrüstung der Güterwagen auf lärmarme Bremssohlen erwogen, wenn die Umrüstung nicht fristgerecht erfolgt. Natürlich ist 
die Durchsetzung im Einzelfall nicht einfach, aber wenn man es nicht versucht, wird es auch niemals geschehen.
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Daher schlagen wir folgende Maßnahmen vor:

Keine offizielle Ausweisung als Autobahnumleitung über diese
Straße.
Kontrolle des LKW-Durchfahrtsverbots, v.a. wenn auf der Auto-
bahn Stau ist.
Reduzierung der Geschwindigkeit auf 30 km/h vom Aldi-Kreisel
bis zur Rutesheimer Straße mit Radarüberwachung.
Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensa-
nierung

Rutesheimer Straße

Die Rutesheimer Straße gehört auch zu den am stärksten befahrenen
Straßen in Leonberg. Sie hat zwischen dem Krankenhaus und der Talsen-
ke an der Clausenmühle eine erhebliche Steigung/Gefälle. Mitten in die-
sem Gefälle befindet sich die marode Bahnunterführung als gefährliche
Engstelle. Der Gehweg dort ist offizieller Schulweg, vor allem der Grund-
schulkinder der Gartenstadt. Die Rettungsfahrzeuge biegen vom Kran-
kenhaus kommend dort auf die Rutesheimer Straße ein. Nach dem Kran-
kenhaus führt die Straße lange direkt am Rand der Gartenstadt vorbei und
beeinflusst mit ihrem Lärm die Anwohner stark. Trotzdem steht schon be-
reits kurz nach der Einfahrt zum Krankenhaus in Richtung Rutesheim das
Ortsausgangsschild. Zwar gilt dort eine Tempobegrenzung auf 60 km/h, so-
gar mit Zusatzschild ‚Lärmschutz‘, aber dies ist immer noch zu schnell. Im
weiteren Verlauf wird bereits kurz nach der Kreuzung mit der Gebershei-
mer Straße diese Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben. In der Ge-
genrichtung gilt nur eine Begrenzung auf 70 km/h. Dort führt aber die
Straße noch länger unmittelbar an der Bebauung entlang .

Daher schlagen wir auch aus Gründen der Verkehrssicherheit vor:
Temporeduzierung auf 30 km/h mindestens zwischen der Talsen-
ke und der Krankenhausausfahrt.
Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßen-
sanierung.
Eine Verkehrsinsel an der Einmündung zur Schwabstraße, um
den Verkehr zu verlangsamen und für Fußgänger und Radfahrer
eine sichere Querung der Straße zu ermöglichen.
Die Verlegung des Orteingangsschildes an die Stelle, an der
die Bebauung tatsächlich beginnt.

Sollte dies aus rechtlichen Gründen nicht möglich sein: Geschwindig-

diesem Vorhaben Stellung zu nehmen. Aus der Öffentlichkeit sind 
jedoch seinerzeit keine Stellungnahmen eingegangen.
Die von der Stadt im Rahmen des Verfahrens vorgelegte Schalltech-
nische Stellungnahme wurde vom Landratsamt Böblingen, Abt. Im-
missionsschutz als ausreichend anerkannt.

Weitere schalltechnische Untersuchungen zum Parkhaus sind nicht 
geplant. Das Bebauungsplanverfahren hierzu ist abgeschlosssen.
Siehe auch die Lärmresolution (Anhang 3 der Drucksache).

Bnzingetriebene Laubbläser können sehr laute Geräte sein. Beauf-
tragte Firmen, aber auch unsere Mitarbeiter sind gehalten die gesetz-
lichen Anforderungen einzuhalten. Unser Tiefbauamt hat sich bereits 
einen (leisen) elektrischen Laubbläser angeschafft. Bei allen Maschi-
nenarbeiten lässt sich Lärm nicht völlig vermeiden, zudem sind die 
Laubarbeiten auf eine Zeitraum von wenigen Wochen beschränkt.

Die Bürgerschaft ist durch verschiedene Artikel im Amtsblatt und der 
LKZ sowie über unsere Homepage auf die Lärmaktionsplanung auf-
merksam gemacht worden. Stellungnahmen konnten von November
2015 bis Ende Januar 2016 abgegeben werden, dies wird als ausrei-
chend angesehen. Beschädigungen öffentlicher Einrichtungen kön-
nen an den Baubetriebshof oder über die Homepage gemeldet wer-
den.

diesem Vorhaben Stellung zu nehmen. Aus der Öffentlichkeit sind 
keine Stellungnahmen eingegangen.

nenarbeiten lässt sich Lärm nicht völlig vermeiden, zudem sind die 

nen an den Baubetriebshof oder über die Homepage gemeldet we
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Seite: 8
Nummer: 1 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 18.09.2017 21:01:12 
Wir sind auch nicht über das Genehmigungsverfahren direkt informiert worden und haben unterschätzt, wie massiv dieses Gebäude geworden ist. Im 
Übrigen ist es in erster Linie die Aufgabe der Stadt als Bauherrin und Genehmigungsbehörde auf die offensichtlichen Folgen für die Schallemissionen zu 
achten. Die 'normalen' Bürger sind damit überfordert. Das Beispiel zeigt, dass die Behörden das Thema nicht genügend ernst nehmen.   

Nummer: 2 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:36:04 
Das stimmt nicht. Der Laubbläser wird i.d.R wöchentlich bei der Reinigung des Weges vom Bahnhof bis zur Schwabstraße eingesetzt.

Nummer: 3 Verfasser: Ewald Thema: Notiz Datum: 22.09.2017 18:35:24 
Es geht bei der Treppenanlage nicht um Beschädigungen, sondern um eine bauliche Verbesserung der Anlage, welche den Lärm erheblich reduzieren 
kann und kaum Kosten verursacht. Wir haben bisher zu dieser Sache nichts von der Stadt gehört.  
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schutz haben. Vor allem beim Halt im Bahnhof oder wenn in Le-
onberg Züge abgestellt bzw. eingesetzt werden ist dies für die
Anwohner der Gartenstadt sehr störend. Beim Anfahren und
Bremsen stören teils unangenehme Fahrgeräusche. Daher sollte
auf den Regionalverband Stuttgart eingewirkt werden, um bei der
anstehenden Vergabe des Betriebs der Stuttgarter S-Bahn entspre-
chende Qualitätsverbesserungen beim eingesetzten Material zu er-
reichen.

Überprüfung der beiden Brückenbauwerke im Bereich der Garten-
stadt. Insbesondere die Unterführung der Rutesheimer Straße ist
eine starke Lärmquelle und sie ist so marode, dass bereits Steine
herausgebrochen sind und auf den Gehweg und die Straßen fielen.
Sie ist weiterhin ein gefährlicher Engpass der Rutesheimer Straße
und sollte durch eine moderne Brücke ersetzt werden (wie in Dit-
zingen in einem ähnlichen Fall vorgesehen).

Einrichtung einer Schienenschmieranlage an der engen Kurve vor
dem Leonberger Bahnhof, um das sehr unangenehme und laute
Quietschen der Wagen zu drosseln.
Prüfung der Anbringung von Schienenstegdämpfern

3 Planerische Maßnahmen und weiterer Umgebungslärm

Die EU-Umgebungslärmverordnung beschränkt sich nicht nur auf Ver-
kehrslärm, sondern betrifft alle Lärmarten im Außenbereich mit Ausnahme
des Nachbarschaftslärms. Dazu gehört z.B. Gewerbelärm, Baulärm, Lärm
von mobilen Geräte aller Art, unnötiger Lärm durch schlechte Bauaus-
führung usw.. Die Stadt hat diesbezüglich eine Schlüsselstellung, weil
sie auf diesem Gebieten viele eigene Gestaltungsmöglichkeit hat.

3.1  Planerische Maßnahmen

Wir schlagen vor, dass jede planerische Maßnahme in der Stadt
grundsätzlich daraufhin geprüft wird, welche Wirkung sie auf den
Umgebungslärm hat. Dies hatten wir bereits in unserer Stellungnahme
zum Lärmaktionsplan Stufe 1 vorgeschlagen. Leider ist dies nicht umge-
setzt worden.

Die Gartenstadt ist davon betroffen (und war es bereits in der Vergangen-
heit). So haben wir bereits in unserer Stellungnahme zum Lärmaktions-
plan Stufe 1 beschrieben, dass sich durch den Bau des Aldi-Kreisels der
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Lärm erhöht hat, weil der Kreisel die Straße näher an die Bebauung ge-
rückt hat.

Ein aktuelles Beispiel ist das neue Parkhaus am Bahnhof. Es befindet sich
sehr nahe an der Bahnlinie gerade im Bau. Es wird eine erheblich größe-
re und höhere Fassadenfläche aufweisen als das alte Parkhaus. Nach
unseren Informationen wurden bisher nicht geprüft, welche schalltechni-
schen Eigenschaften die neue Fassade haben wird. Da sie nach Aus-
sagen der Stadtverwaltung nicht begrünt werden kann, ist es wahr-
scheinlich, dass sie den Lärm der Bahnlinie und der Bahnhofsstraße in die
Gartenstadt erheblich stärker als das alte Parkhaus reflektieren wird. Ähn-
lich wie beim Obi-Gebäude, für welches zwar eine Begrünung verspro-
chen, aber nie realisiert wurde. Damit fürchten wir durch die beiden Ge-
bäude eine regelrechte ‘Reflektionsmauer‘ mit erheblicher Höhe, welche
den Lärm auf die Wohnhäuser des Gegenhangs voll abstrahlt.
Sollte es kein schalltechnisches Gutachten für diese erhebliche negative
Wirkung beider Gebäude geben, beantragen wir die nachträgliche Erstel-
lung eines solchen Gutachtens. Wir weisen darauf hin, dass Ansprüche
auf zusätzlichen Lärmschutz bestehen könnten, weil auf der gegenüber-
liegenden Hangseite an vielen Gebäuden zumindest der nächtliche
Grenzwert von 60 db(A) bereits überschritten ist.

Ein anderes Beispiel ist die derzeitige Planung, den Wertstoffhof in einen
ausgewiesenen Grünstreifen des Wohngebiets Gartenstadt zu verlegen.
Die EU-Verordnung befasst sich nicht nur mit der Lärmminderung, son-
dern auch mit der Lärmvermeidung sowie der Vorbeugung und betont vor
allem, dass ruhige Gebiete nicht zusätzlich verlärmt werden sollten. Eine
solche Verlagerung berührt daher auch EU-Recht. Eine lärmintensive Ge-
werbe-Einrichtung gehört in ein Gewerbegebiet, nicht in ein Wohngebiet.

3.2  Lärmreduktion bei Einrichtungen und Geräten der Stadt

Viele Einrichtungen und Geräte der Stadt sind Lärmquellen, z.B. der Fuhr-
park oder der Maschinenpark des Bauhofs. Die Stadt kann somit durch
bewusstes Einkaufen und durch eine bewusste Vergabepraxis vieles
tun, um die Stadt deutlich leiser zu machen. Wir schlagen vor, eine Lärm-
richtlinie für laute Geräte wie Laubbläsern zu erstellen, welche auch bei
Vergabe der Arbeiten für die Auftragnehmer zu berücksichtigen ist.

Ein anderes Beispiel sind die Treppenanlagen in der Gartenstadt. Hier
sind inzwischen die alten Steiganlagen für Fahrräder und Kinderwagen
aus massivem Stahl durch neue Anlagen aus dünnem Blech ersetzt wor-
den. Diese Bleche können in Schwingung geraten, wenn man sie betritt
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bzw. mit dem Fahrrad oder dem Kinderwagen daran stößt. Das dabei ent-
stehende Geräusch ist sehr unangenehm und laut, vor allem, wenn die
Schrauben nicht festsitzen. Die Passanten erschrecken und werden be-
lästigt, die Anwohner sind einem hohen Lärmpegel durch ein sporadisch,
aber häufig auftretendes und unangenehmes Geräusch ausgesetzt.

Grund dafür ist, dass sie nur punktuell mit wenigen Schrauben an
die Treppe fixiert sind, welche darüber hinaus sich schnell lockern
und nicht gewartet werden. Dazu ein Beispiel von der Treppenanla-
ge des Schulweges von der S-Bahn in Richtung Berufsschulzent-
rum:

Dies kann man mit einfachen Mitteln verhindern. Man müsste z.B.
lediglich entsprechend zugeschnittenen Holzklötze zwischen Treppe
und Blech anbringen und dies gut und an jeder Treppenstufe fest-
schrauben. Dazu ein Bild einer stark begangenen Treppenanlage in
einem großen Touristenzentrum am Bodensee:

Dies hätte zusätzlich den Vorteil, dass sich der Dreck unter dem Blech

TOP 2 Ö



Stadt Leonberg, Anlage 1 zu Beschlussvorlage 2017/140
Stadtplanungsamt, Abteilung Stadtentwicklung und Umweltplanung
Behandlung der Stellungnahmen aus der Beteiligung der Öffentlichkeit vom 06.11.2015 bis 31.01.2016

Entwurf des Lärmaktionsplans, Stufe 2 – 2016/2017
Seite 124 / 159

Nr. Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung Beschluss-
empfehlung

nicht sammeln könnte und dadurch die Stadtreinigung entlastet würde.

Wir schlagen vor, dass die Stadt im Rahmen des Lärmaktionsplan gezielt
auf die Bürger zu geht, um herauszufinden, wo es ähnliche Fälle gibt, bei
denen unnötig Lärm erzeugt wird. Dies könnte z.B. als Wettbewerb gestal-
tet werden und Preise für die besten Vorschläge ausgelobt werden.

4   Schlussbemerkung
Wir hoffen, dass wir mit unserer Stellungnahme einen Beitrag zur Verbes-
serung der Lärmsituation in der Gartenstadt und im Glemstal leisten kön-
nen. Wir sind der Auffassung, dass die Lärmbekämpfung für die weitere
Entwicklung der Gartenstadt als attraktives Wohngebiet sehr wichtig ist.
Gelingt es nicht, die Gartenstadt trotz weiterer Verkehrszunahme leiser zu
machen, sinkt die Wohnqualität. Argumente wie gute Lebensqualität, sau-
bere Umwelt und Nachhaltigkeit gewinnen bei den Bürgern immer mehr an
Stellenwert. Der Kampf gegen Lärm ist dazu ein wichtiger Beitrag.
Wir bitten die Stadt und den Gemeinderat daher, möglichst viele unserer
Vorschläge in den Lärmaktionsplan zu übernehmen. Wir wiederholen noch
einmal unsere Bereitschaft zu Zusammenarbeit unter dem Motto:
Gemeinsam für eine leisere Gartenstadt und ein leiseres Glemstal!
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1 Eisenbahn Bundesamt, Außenstelle Karlsruhe/Stuttgart 
Brief vom 02.08.2017 

  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
Ihr Schreiben ist am 01.08.2017 beim Eisenbahn-Bundesamt (EBA) einge-
gangen und wird hier unter dem o.a. Geschäftszeichen bearbeitet. Ich danke 
Ihnen für die Beteiligung des EBA als Träger öffentlicher Belange. 
Das Eisenbahn-Bundesamt ist die zuständige Planfeststellungsbehörde für 
die Betriebsanlagen und die Bahnstromfernleitungen (Eisenbahninfrastruktur) 
der Eisenbahnen des Bundes. Es prüft als Träger öffentlicher Belange, ob die 
zur Stellungnahme vorgelegten Planungen bzw. Vorhaben die Aufgaben 
nach § 3 des Gesetzes über die Eisenbahnverkehrsverwaltung des Bundes 
(Bundeseisenbahnverkehrsverwaltungsgesetz- BEVVG) berühren. 
Die Belange des Eisenbahn-Bundesamtes werden von der Planung berührt. 
Bei Beachtung der nachfolgenden Nebenbestimmungen bestehen keine 
Bedenken: Bei Anfragen zum Lärmaktionsplan der Stufe 2 ist Ihr Ansprech-
partner im Bereich der Eisenbahnen des Bundes im Regelfall die DB Netz 
AG, Umweltzentrum da das EBA im Hinblick auf die Lärmaktionsplanung 
auch kein Träger öffentlicher Belange ist und selbst keine Planungen oder 
Baumaßnahmen durchführt. 
Aus dem ersten Pilotprojekt für den Lärmaktionsplan der Stufe 2 mit Daten 
von 2012 können jedoch auf dem Kartendienst zur Lärmkartierung Infos her-
angezogen werden. Dort finden Sie im Teil A auch Angaben zu Leonberg. 
Diese Infos sind jedoch nicht rechtsverbindlich, da es sich um ein Pilotprojekt 
handelt. Herunterladen können Sie diese Datei unter 
http://www.eba.bund.de/download/LAPmitAnhang.pdf 

Das Eisenbahnbundesamt ist die Aufsichtsbehörde der Bahn und 
organisatorisch nicht mit ihr verbunden. Bei einer telefonischen Rück-
sprache teilt die Sachbearbeiterin mit, dass der korrekte Ansprech-
partner für die Lärmaktionsplanung bei der Bahn die DB Netz AG in 
Karlsruhe ist. Diese wurde entsprechend angeschrieben und beteiligt. 

Kenntnisnahme 
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2 DB Netz AG   

 Sehr geehrter Herr Rosenbauer, 
ihre Anfrage im Rahmen des Lärmaktionsplans Leonberg zur Betriebsge-
nehmigung und Nutzungsbeschränkungen der Bahnstrecke 4810 Stuttgart-
Zuffenhausen - Calw beantworten wir wie folgt: 
1.) Genehmigung der Bahnstrecke 4810 
Die Bahnstrecke 4810 ist für den Eisenbahnverkehr gewidmet. Sie hat unge-
achtet der nicht vom Eisenbahn Bundesamt (EBA) vorgenommenen Plan-
feststellung Bestandsschutz als Mischverkehrsstrecke im Rahmen ihrer bau-
lichen Kapazität. Nach der Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
kann auch eine Bahnstrecke hinreichend legitimiert bzw. bestandgeschützt 
sein, wenn für die Errichtung der Bahnstrecke ein Planfeststellungsbeschluss 
nicht ersichtlich ist. Voraussetzung dafür ist, dass die betreffende Bahnstre-
cke für den Verkehr gewidmet ist. Dies kann auch konkludent erfolgen. Von 
einer Widmung kann bei Strecken ausgegangen werden, die bereits im 19. 
Jahrhundert errichtet worden und tatsächlich - über einen sehr langen Zeit-
raum hinweg - für den Bahnverkehr genutzt worden sind (BVerwG, Urt. v. 12. 
April 2000 - 11 A 23.98 -, juris; Fachplanungsvorbehalt). Voraussetzung dafür 
ist, dass die in Rede stehende Betriebsanlage der Eisenbahn ihre eisenbahn-
rechtliche Zweckbestimmung nicht wieder durch einen eindeutigen Hoheits-
akt verloren hat (BVerwG, Urt. v. 31.August 1995, BVerwGE 99, 166 m. w. 
N.; Urt. v. 3. März 1999, NVwZ-RR 1999, 388) oder diese Zweckbestimmung 
infolge der tatsächlichen Entwicklung funktionslos und damit rechtlich obsolet 
geworden ist (BVerwG, Beschl. v. 22. Juli 2010, DVBI. 2010,1374). Des Wei-
teren hat das EBA eine generelle Genehmigung mit der Aufnahme der Ge-
schäftstätigkeit der DB Netz AG für die Bestandsstrecken ausgesprochen, die 
auch für die Strecke 4810 gilt, vgl. beigefügter Anhang. Beide Genehmigun-
gen und jede für sich, stellen die Grundlage für eine rechtmäßige Betriebsfüh-
rung der Strecke dar. 
2.) Nutzungsbeschränkungen: 
Für die Bahnstrecke 4810 liegen keine Nutzungseinschränkungen vor 
a.) Geschwindigkeit: 
Die Geschwindigkeit der Bahnstrecke 4810 (Stg-Zuffenhausen- Weil der 
Stadt) ist im Verzeichnis örtlich zulässiger Geschwindigkeiten (VZG) festge-
legt. Demnach beträgt die Höchstgeschwindigkeit der Strecke 120 km/h. 
b.) Personen-, Güterverkehr: 
Die Strecke ist als Mischverkehrsstrecke zugelassen. Somit bestehen keine 
Beschränkungen für den Güter- und Personenverkehr. 
c.) Zugzahlen: 
Die Nutzung der Strecke darf im Rahmen ihrer baulichen Kapazität erfolgen. 
Demnach bestehen diesbezüglich keine Beschränkungen 

Auch ohne Planfeststellung ist die Leonberger Bahnlinie (Bahnstrecke 
4810) durch die sehr lange andauernde Widmung und Nutzung kon-
kludent legitimiert und bestandsgeschützt. 
 
Die Höchstgeschwindigkeit auf der Strecke beträgt 120 km/h, beson-
dere Einschränkungen bezüglich Zugzahlen, Gewicht, Gefahrstoffe 
oder Bremsausrüstung bestehen nach Aussage der DB Netz AG 
nicht. 

Kenntnisnahme 
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d.) Gewicht: 
Für die Strecke 4810 ist gemäß der Europäischen Norm (EN) 15528 die Stre-
ckenklasse 04 festgelegt. Demnach beträgt die zulässige Radsatzlast 22,5 t 
und die zulässige Meterlast 8,0 t/m Die Streckenklasse 0 4 ist Standard bei 
Bahnstrecken und somit besteht auch hier keine Einschränkung. 
e.) Gefahrstoffe: 
Die Strecke 4810 enthält keine Beschränkungen bezüglich dem Transport 
von Gefahrstoffen 
f.) Nutzung leiser Bremsen - leiser Achsen: 
Es bestehen keine diesbezügliche Vorgaben für die Strecke 4810 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Anlage: Genehmigungsschreiben zum Betreiben einer bestimmten Eisen-
bahninfrastruktur mit zugehörigem Kostenbescheid für die in Gründung be-
findliche DB Netz AG mit Sitz in Berlin. 
 

3 
 

Verband Region Stuttgart 
Brief vom 07.08.2017 

  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
für die Beteiligung des Verbandes Region Stuttgart an der Lärmaktionspla-
nung für die Stadt Leonberg danken wir Ihnen sehr. 
Die im Entwurf zum Lärmaktionsplan in der Beschlussfassung vom 27. Juni 
2017 vorgeschlagenen Maßnahmen stehen weiterhin mit den Festlegungen 
des Regionalplans in Einklang oder betreffen regionalplanerische Belange 
nicht. 
Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 

keine Anregungen Kenntnisnahme 
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4 Regierungspräsidium Stuttgart, Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur, Stutt-
gart 
Mail vom 24.08.2017 

  

  
Sehr geehrte Frau Keim,  
das Regierungspräsidium Stuttgart nimmt als höhere Raumordnungsbehörde 
zu der oben genannten Planung folgendermaßen Stellung:  
Raumordnung  
Aus raumordnerischer Sicht bestehen keine Bedenken.  
Mit freundlichen Grüßen 

keine Anregungen Kenntnisnahme 

5 Stadt Magstadt, Bauamt   

 Sehr geehrte Frau Keim, 
 
wir möchten uns für die Beteiligung am Verfahren "Lärmaktionsplanung Le-
onberg Stufe 2" bedanken. 
Von Seiten der Gemeinde Magstadt werden keine Bedenken und Anregun-
gen vorgebracht, wir wünschen viel Erfolg. 
Um eine weitere Beteiligung im Verfahren wird jedoch gebeten. 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Mit freundlichen Grüßen 

keine Anregungen Kenntnisnahme 
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6 Deutsche Bahn AG DB Immobilien, Karlsruhe 
Brief vom 30.08.2017 

  

 Sehr geehrte Damen und Herren, 
die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien, als von der DB Netz AG bevollmäch-
tigtes Unternehmen, übersendet Ihnen hiermit folgende Gesamtstellungnah-
me als Träger öffentlicher Belange zum o.g. Verfahren. 
Vielen Dank für Ihre Anfrage vom 28.07.2017 an die Deutsche Bahn AG und 
für die Gelegenheit zur Stellungnahme. Durch Leonberg verläuft die Bahn-
strecke 4810 Stuttgart-Zuffenhausen - Calw Süd. Hierbei handelt es sich um 
eine planfestgestellte Haupteisenbahnstrecke des Bundes. Seit dem 1. Janu-
ar 2015 ist das Eisenbahn-Bundesamt (EBA) für die Aufstellung eines bun-
desweiten Lärmaktionsplanes für die Haupteisenbahnstrecken des Bundes 
mit Maßnahmen in Bundeshoheit zuständig. 
 
ln Kap. 13 des Lärmaktionsplanentwurfs finden sich zur Reduzierung des 
Schienenverkehrslärms in Leonberg als Maßnahmenvorschläge M 9 - M 11: 

• Einrichtung eines besonders überwachten Gleises, 
• Geschwindigkeitsbeschränkung, 
• Schienenschmieranlagen und 
• Bau von Lärmschutzwänden. 

 
Außerdem wird nach der Betriebsgenehmigung für die durch Leonberg ver-
laufende Strecke 4810 gefragt. Ergänzend wird auf das Lärmsanierungspro-
gramm des Bundes, auf die Flüsterbremse und auf das lärmabhängige Tras-
senpreissystem hingewiesen. 
Zu den im Lärmaktionsplanentwurf dargelegten Maßnahmenvorschlägen und 
Fragen geben wir der Stadt Leonberg gerne folgende Informationen: 
Betriebsgenehmigung für die Bahnstrecke 4810: 
Hierzu verweisen wir auf die diesbezügliche Anfrage des Stadtplanungsamts 
Leonberg an die DB vom 10.07.2017 und auf das Antwortschreiben der DB 
Netz AG vom 04.08.2017 [unter Pkt. 1 dargestellt!] 
Lärmsanierungsprogramm des Bundes und Bau von Lärmschutzwänden: 
Bestandsstrecken unterliegen nicht der Verkehrslärmschutzverordnung und 
von daher besteht anders als bei Neu- und Ausbaustrecken - kein rechtlicher 
Anspruch auf Lärmschutz. 
Für Bestandstrecken gibt es das freiwillige Lärmsanierungsprogramm des 
Bundes. Ein Rechtsanspruch auf die Bundesmittel aus dem Lärmsanierungs-
programm besteht nicht. Begünstigt sind im Lärmsanierungsprogramm nur 
Gebäude, die vor dem 01.04.1974 (lnkrafttreten des Bundesimmissions-
schutzgesetzes) errichtet wurden. Die Auslösewerte für die Lärmsanierung 
werden im Bundeshaushaltsgesetz festgelegt. Die weiteren Vorgaben zur 
Lärmsanierung sind im Lärmsanierungskonzept des Bundesministeriums für 

Auch ohne Planfeststellung ist die Leonberger Bahnlinie (Bahnstrecke 
4810) durch die sehr lange andauernde Widmung und Nutzung kon-
kludent legitimiert und bestandsgeschützt. 
 
Die Lärmsanierung der Leonberger Bahnstrecke ist mit der Erstellung 
des Lärmgutachtens eingeleitet worden. Mit der Vorlage des Lärm-
gutachtens wird für Anfang 2018 gerechnet. 
 
Geschwindigkeitsbeschränkungen werden nicht erfolgen. 
 
Zur Forderung nach Schienenschmiereinrichtungen erfolgt keine 
inhaltliche Stellungnahme. 
 
Die Einführung eines BüG (Besonders überwachtes Gleis)  wird 
grundsätzlich aufgrund des erheblichen finanziellen Aufwandes abge-
lehnt. 
 
Neben dem freiwilligen Lärmsanierungsprogramm des Bundes sind 
die altbekannten Programme zur Flüsterbremse und das lärmabhän-
gige Trassenpreissystem die Säulen, um dieses Ziel zu erreichen 
hierdurch soll der Lärm bis 2020 halbiert werden. 
 
Die Deutsche Bahn AG, DB Immobilien lehnt die Durchführung der im 
Lärmaktionsplan vorgeschlagenen Maßnahmen ab. Stattdessen ver-
weist Sie auf die aktuell laufende Lärmsanierung der Leonberger 
Bahnstrecke. Derzeit wird hierfür von einem Fachbüro das entspre-
chenden Lärmgutachten erstellt. 

Kenntnisnahme 
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Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI} verbindlich festgeschrieben. 
Seit 1999 wurden im Lärmsanierungsprogramm bundesweit zunächst dieje-
nigen Streckenabschnitte saniert, an welchen die Lärmbelastung besonders 
hoch war und bei denen besonders viele Einwohner betroffen sind. Leonberg 
wurde in das freiwillige Lärmsanierungsprogramm des Bundes aufgenom-
men. Grundsätzlich können im Rahmen des Lärmsanierungsprogramms 
Lärmschutzwände finanziert und I oder passive Schallschutzmaßnahmen an 
Gebäuden mit Bundesmitteln gefördert werden. Die genauen Örtlichkeiten 
sowie Art und Umfang der Maßnahmen ergeben sich aus schalltechnischen 
Untersuchungen unter strikter Anwendung der Vorgaben aus dem Lärmsa-
nierungskonzept des BMV.I. 
Derzeit beginnen in Leonberg gerade die schalltechnischen Untersuchungen 
im Rahmen des freiwilligen Lärmsanierungsprogrammes des Bundes. Selbst-
verständlich steht es jeder Kommune frei, Lärmschutzwände oder passive 
Schallschutzmaßnahmen an Bahnstrecken unabhängig vom Lärmsanie-
rungsprogramm des Bundes oder ergänzend mit eigenen Haushaltsmitteln zu 
finanzieren. ln diesem Fall müsste sich die Stadt Leonberg bezüglich der 
Planung, des Baus und der Instandhaltung eigener Schallschutzwände ver-
traglich mit der DB Netz AG abstimmen. Wir empfehlen jedoch, zunächst die 
Ergebnisse des freiwilligen Lärmsanierungsprogramms des Bundes abzuwar-
ten. 
Geschwindigkeitsbeschränkungen: 
Geschwindigkeitsbegrenzungen für Züge in Wohngebieten sind nicht mög-
lich. Sie decken sich nicht mit den öffentlichen Belangen eines verkehrlich 
attraktiven und wirtschaftlichen Eisenbahnbetriebes. Der Gesetzgeber hat mit 
der Bahnreform 1994 das Schienennetz für Dritte geöffnet 
und diesen dann in § 14 des Allgemeinen Eisenbahngesetzes einen Rechts-
anspruch auf Nutzung der Schienenwege im Rahmen der vorhandenen Ka-
pazitäten eingeräumt. Geschwindigkeitsreduzierungen und andere betriebli-
che Restriktionen stehen diesem Ziel entgegen und reduzieren die Kapazität 
der Strecke. Dies erklärt sich aus der Tatsache, dass der Schienenverkehr, 
anders als der Straßenverkehr, in einem fest vorgegebenen Blockabstand mit 
exakt geplanten Geschwindigkeiten geführt wird. Geschwindigkeitsbeschrän-
kungen wirken sich folglich auf alle folgenden Züge aus. 
Eine unabhängige Studie des VDV, VPI und BDI (Herbst 2014) hat ergeben, 
dass sich bei einer Reduktion der Geschwindigkeit von 100 km/h auf 70 km/h 
(Hintergrund: Untersuchungsansatz wurde gewählt, da sich erst ab 30 km/h 
Reduktion eine hörbare Lärmreduktion von 3 Dezibel weniger Lärm ergibt) 
die Beförderungszeiten um 24 Prozent verlängern, die Streckenkapazität 
sich um bis zu 20 Prozent verringert und die Transportkosten im Schienengü-
terverkehr um 10 Prozent ansteigen. Mit Verkehrsverlusten auf der Schiene 
ist im Umfang von 22,5 bis 27 Prozent zu rechnen. Im Zeitalter von Klima-
schutz und der allgemein anerkannten Zielstellung "Mehr Verkehr auf die 
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Schiene zu verlagern" ist eine Schwächung des Schienengüterverkehrs nicht 
das Ziel. 
Schienenschmiereinrichtungen, besonders überwachtes Gleis (BüG): Bei 
Zugfahrten in engen Kurvenradien kann es zu Quietschgeräuschen kommen. 
ln den letzten Jahren wurden im Rahmen von Sonderprogrammen bundes-
weit an einigen Örtlichkeiten sogenannte Schienenschmiereinrichtungen mit 
Bundesmitteln getestet und finanziert. Im Ergebnis konnten Schmiereinrich-
tungen bei geeigneten Rahmenbedingungen das Kurvenquietschen an man-
chen Hotspots reduzieren. Voraussetzungen für eventuelle weitere Tests mit 
Bundesmitteln wären Streckenabschnitte in Wohngebieten mit engen Kurven-
radien, genügend Raum neben dem Gleis für dauerhafte Messeinrichtungen, 
vielen Quietschgeräuschen und vielen Zugfahrten, damit sich ein gleichmäßi-
ger, dauerhafter Film bildet. 
Besonders überwachte Gleise (BüG) werden regelmäßig durch einen 
Schallmesszug überwacht und beim Überschreiten der Auslösewerte akus-
tisch geschliffen. BüG kommen jedoch nur beim Neu- und Ausbau von Bahn-
strecken und auch dort nur sehr vereinzelt als planfestgestellte Schall-
schutzmaßnahme zum Tragen. Das Eisenbahn-Bundesamt erkennt für BüG 
eine Schallreduzierung von 3 db(A) an. 
An Bestandsstrecken müssen BüG seitens der DB Netz AG aufgrund des 
erheblichen finanziellen Aufwandes abgelehnt werden. Die Deutsche Bahn 
AG ist auch nicht verpflichtet, Maßnahmen aus Lärmaktionsplänen der Kom-
munen umzusetzen. Dies hat im Jahr 2016 der Verwaltungsgerichtshof 
Mannheim in seinem Urteil vom 25.07.2016- 10 S 1632/14, DVBI 2016, 1332 
bestätigt. 
 
Wir möchten jedoch auf die sonstigen von der DB praktizierten Maßnahmen 
zur Instandhaltung der Anlagen hinweisen. Im Rahmen unserer Instandhal-
tung führen wir mehrmals jährlich Kontrollen der Schienenfahrflächen durch. 
Bei Normabweichungen werden Instandhaltungsmaßnahmen wie z.B. Schie-
nenschleifen, Schienenwechsel, lsolierstoßwechsel etc. vorgenommen, was 
ebenfalls zu einer Reduzierung des Lärms beiträgt. 
Flüsterbremse und lärmabhängiges Trassenpreissystem: 
Bund und Deutsche Bahn haben sich zum Ziel gesetzt, den Schienenver-
kehrslärm ausgehend vom Jahr 2000 bis zum Jahr 2020 zu halbieren. Neben 
dem freiwilligen Lärmsanierungsprogramm des Bundes sind die Flüster-
bremse und das lärmabhängige Trassenpreissystem die Säulen, um die-
ses Ziel zu erreichen. 
Während Personenzüge seit längerem fast nur noch mit lärmarmen Schei-
benbremsen verkehren, waren Güterwagen bis vor wenigen Jahren aus-
nahmslos mit sogenannten Grauguss Klotzbremsen ausgerüstet. Dieses 
Bremssystem raut die Radlaufflächen auf und verursacht über das laute Roll-
geräusch einen Großteil des Schienenlärms aus dem Güterverkehr. Neue 
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Verbundstoffbremssohlen, sogenannte "Flüsterbremsen", reduzieren das 
Vorbeifahrgeräusch von Güterzügen um etwa 10 dB(A), was einer Halbierung 
des Lärms entspricht. Dies kommt allen Anwohnern zugute. Bereits seit 2001 
beschafft DB Cargo neue Güterwagen serienmäßig mit leisen Bremssohlen. 
Zusätzlich ist die flächendeckende Umrüstung der Bestandsgüterwagen in 
vollem Gange. Ende 2016 waren insgesamt bereits rund 32.000 Güterwagen 
bei DB Cargo mit leisen Verbundstoffsohlenausgestattet. Damit sind 50 % der 
in Deutschland eingesetzten Wagen der DB Cargo leise. Bis Ende 2020 wer-
den alle relevanten Wagen der DB Cargo mit "Flüsterbremsen" ausgestattet 
sein. 
Zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember 2012 wurde das lärmabhängige 
Trassenpreissystem (La TPS) eingeführt. Hiermit wurde ein Anreizsystem 
geschaffen, dass für alle Güterwageneigner die Umrüstung der Güterwagen 
bis 2020 flankiert. Derzeit liegt der Zuschlag für laute Güterwagen bei 3 % auf 
den Trassenpreis. Im Gegenzug erhalten Eisenbahnverkehrsunternehmen 
für den Einsatz umgerüsteter Wagen einen Bonus. Von dem Effekt der "Flüs-
terbremse" wird daher auch die Stadt Leonberg in den nächsten Jahren profi-
tieren. 
Wir bitten Sie, uns die Abwägungsergebnisse und den Beschluss zu gegebe-
ner Zeit zuzusenden und an weiteren Verfahren zu beteiligen. · 
Mit freundlichen Grüßen 
Deutsche Bahn AG 

7 Handwerkskammer Region Stuttgart, Geschäftsbereich Unternehmensser-
vice 

  

 Sehr geehrte Frau Keim, 
zu dieser 2. Stufe des Lärmaktionsplanverfahrens haben wir keine Bedenken 
oder Anregungen; Interessen des Handwerks sehen wir hierdurch nicht nega-
tiv betroffen. 
Freundliche Grüße 

keine Anregungen Kenntnisnahme 
 

8 Stadt Ditzingen, Stadtbauamt   
 Sehr geehrte Damen u. Herren, 

vielen Dank für die Informationen zur Lärmaktionsplanung Leonberg. 
Vonseiten der Stadt Ditzingen bestehen keine Einwände zum vorliegenden 
"Lärmaktionsplan Leonberg , Stufe 2". 
Mit freundlichen Grüßen 

keine Anregungen Kenntnisnahme 
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9 Landeshauptstadt Stuttgart 
Mail vom 14.09.2017 

  

 … 
wir danken für die Möglichkeit zur Stellungnahme zum Entwurf des Lärmakti-
onsplans der Stadt Leonberg. Die Stadt Stuttgart ist von den geplanten Maß-
nahmen nicht betroffen. Die in der Resolution zur Lärmminderung genannten 
Geschwindigkeitsbeschränkungen auf der Autobahn (100 km/h) und die 
Durchführung von Lärmsanierungsmaßnahmen an der Bahnstrecke Stuttgart 
- Renningen sind auch im Lärmaktionsplan der Stadt Stuttgart - Fortschrei-
bung 2015 enthalten. 
Wir wünschen Ihnen bzw. der Stadt Leonberg viel Erfolg bei der weiteren 
Lärmminderungsplanung und der Umsetzung der Maßnahmen. 

Abt. Umweltplanung: Auch die Stadt Stuttgart fordert Tempo 100 auf 
der Autobahn und eine Lärmsanierung der Bahnstrecke Stuttgart – 
Renningen. 

Kenntnisnahme 

10 Landratsamt Böblingen, Bauen und Gewerbe 
Mail vom 20.09.2017 

  

 … 
für die Beteiligung an dem o. g. Lärmaktionsplanung bedanken wir uns. Zu 
dem Planentwurf in der Fassung vom 12.07.2017 nehmen wir wie folgt Stel-
lung: 
 
Gesundheitsamt 
Die Stellungnahme des Gesundheitsamtes vom 15.12.2015 zu der „Lärmak-
tionsplanung Leonberg 2015“ behält weiterhin ihre Gültigkeit: Bei der Veran-
staltung „Umwelttoxikologisches Kolloquium – Gesundheitliche Wirkung von 
Lärm“ am 20.02.2008 beim Regierungspräsidium Stuttgart – Landesgesund-
heitsamt - wurden folgende Punkte angesprochen. Das Gesundheitsamt 
Böblingen empfiehlt dringend, diese bei den geplanten Lärmminderungs-
maßnahmen bzw. im Maßnahmenkatalog zu berücksichtigen: 
Epidemiologische Studien haben gezeigt, dass das durch Verkehrslärm ver-
ursachte Risiko von Herz-Kreislauf-Erkrankungen nicht wie früher angenom-
men bei > 65 dB(A), sondern schon ab 60 dB(A) vorhanden ist. Besonders 
Männer sind nach diesen Aussagen auf ruhigen Schlaf angewiesen. Es wur-
de beobachtet, dass Hypertonie bei nächtlichem Verkehrslärm ab 50-55 
dB(A) stark zunimmt. Ebenfalls bei dieser Veranstaltung wurde Bezug auf die 
16. BImSchV genommen. Es wurde dargestellt, dass auch Werte unterhalb 
der dort angegebenen Grenzwerte Auswirkungen auf die Gesundheit haben. 
Die Lärmwerte der 16. BImSchV basieren auf Untersuchungen, die schon 
inzwischen schon ca. 30 Jahre alt sind und seither nicht angepasst wurden. 
Weiterhin wurde auf dieser Veranstaltung deutlich gemacht, dass Personen, 
die sich stark belästigt fühlen, ein stark erhöhtes Risiko an Hypertonie oder 
Herzinfarkt zu erkranken haben. Kinder reagieren, anders als Erwachsene, 
eher mit Atemwegserkrankungen auf Lärmstörungen. Der Grund hierfür ist 
noch nicht bekannt. Das Gesundheitsamt Böblingen schließt sich diesen 

Keine konkreten Maßnahmenvorschläge bzw. Zustimmung 
 

Kenntnisnahme 
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neueren Erkenntnissen an und empfiehlt, diese im Lärmaktionsplan zu be-
rücksichtigen. 
 
Immissionsschutz 
Zur Anhörung im Rahmen der Stufe 2 des Lärmaktionsplanes Leonberg wer-
den gegenüber unserer Stellungnahme vom 15.12.2015 keine weiteren Anre-
gungen vorgebracht. 
 
Straßenbau  
Von Seiten des Amtes für Straßenbau wird dem Lärmaktionsplan Leonberg 
Stufe 2 zugestimmt. Ein Kostenanspruch gegenüber dem Landkreis Böblin-
gen kann rechtlich nicht  geltend gemacht werden, da es sich zum größten 
Teil um Ortsstraßen handelt, welche in der Zuständigkeit der Stadt liegen, 
sowie Schienenverkehrslärm und die Bundesautobahnen. 
Mit freundlichen Grüßen 
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11 Stadt Sindelfingen, Bürgeramt Stadtentwicklung und Bauen 
Brief vom 19.09.2017 

  

 … 
vielen Dank für die Beteiligung im Rahmen des oben genannten Verfahrens. 
Die Belange der Stadt Sindelfingen werden durch die genannten Maßnah-
menvorschläge nicht tangiert. Es werden dazu keine Anregungen oder Be-
denken vorgebracht. Wir bitten jedoch um Information und Beteiligung im 
Zuge der weiteren Verfahren. 
Mit freundlichen Grüßen 

keine Anregungen Kenntnisnahme 

12 Stadt Leonberg, Ordnungsamt   
  

Rechtsgrundlage für straßenverkehrsrechtliche Maßnahmen zum Schutz der 
Bevölkerung vor Lärm ist § 45 Abs. 1 b Nr. 5 StVO i.V.m. § 45 Abs. 9 StVO.  
Die Anordnung von Geschwindigkeitsbeschränkungen aus Gründen des 
Lärmschutzes ist nur unter bestimmten Voraussetzungen möglich. Bei der 
Prüfung sind folgende Gesichtspunkte zu berücksichtigen:  

• Beachtung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit, insb. Erfor-
dernis nach § 45 Abs. 9 StVO (Gefahrenlage)  

• Abwägung der Geschwindigkeitsbeschränkung mit der Klassifikation 
der betroffenen Straße (ggf. Tempo 40)  

• Beachtung des Gesamtgeschwindigkeitsprofils der betroffenen 
Straße (Vermeidung uneinheitlicher Regelungen bzw. häufiger 
Wechsel des Geschwindigkeitsniveaus)  

• Bewertung von Verdrängungseffekten auf Grund von Geschwindig-
keitsbeschränkungen  

• Prüfung einer möglichen Beeinträchtigung des ÖPNVs  
• Prüfung des Aufwandes zur Anpassung der Lichtsignalanlagen / 

Nachtabschaltung zur Verstetigung des Verkehrsflusses  
• Probleme der Akzeptanz der Maßnahme beim Verkehrsteilnehmer 

(Geschwindigkeitskontrollen)  
• Ermitteln V85 (Geschwindigkeit, die von 85 % aller Verkehrsteil-

nehmer eingehalten wird)  
• Betrachtung der Höhe der Lärmpegel (Auslösewerte) an den be-

troffenen Straßenabschnitten  
 
Außerdem ist vor Erlass jeder verkehrsrechtlichen Anordnung zur Geschwin-
digkeitsreduktion beim Regierungspräsidium Stuttgart die Zustimmung einzu-
holen. Die erforderlichen Angaben sind in einem entsprechenden Vordruck 
detailliert und gesondert für jede Einzelmaßnahme aufzuführen (aktuelles E-
Mail des RP Stuttgart vom 30.11.17).  
Der Gemeinderat wünscht nachts (22-6 Uhr) eine generelle Geschwindig-
keitsbeschränkung von 30 km/h auf allen Straßenabschnitten über 55 db (A) 

 
Die rechtlichen Rahmenbedingungen sind ausführlich in der Stellung-
nahme des Regierungspräsidiums Stuttgart und des Ordnungsamtes 
in der ersten Beteiligungsrunde dargestellt worden. 
 
Das Planungsamt sieht auf der Grundlage der vorliegenden Ergeb-
nisse der Lärmaktionsplanung einen dringenden Handlungsbedarf in 
der Reduzierung der vorhandenen Lärmsituation. 
 
Unter Abwägung verschiedener Parameter wird in den besonders 
stark belasteten Straßenabschnitten (über 73/63 dB(A)) eine ganztä-
gige Reduzierung der Höchstgeschwindigkeit auf 30 km/h vorgese-
hen. Hierzu hat das RP Stuttgart seine Zustimmung bereits in der 
ersten Beteiligungsrunde signalisiert. 
Einzelheiten siehe Beschreibung der Lärmminderungsmaßnahmen im 
Lärmaktionsplan (Anlage 3). 
 
Aus diesem Grund schlägt die Verwaltung vor, wieder auf die im letz-
ten Entwurf beschriebenen und mit den Fachbehörden abgestimmten 
Maßnahmen zurückzukommen. 

 
Berücksichtigung und 
entsprechende Abän-
derung des Lärmakti-
onsplans 
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anzuordnen und tagsüber alle bestehenden Geschwindigkeitsbeschränkun-
gen von 30 km/h zu streichen. Wie o.g. müssen alle anzuordnenden Maß-
nahmen einzeln intensiv geprüft und vom RP bestätigt werden. Auch der 
Wegfall aller bestehender und zuvor ebenfalls intensiv geprüfter Anordnun-
gen tagsüber (z.B. 30km/h vor Schule oder KiGa) ist so definitiv rechtlich 
nicht umsetzbar! 
 
Das Ordnungsamt empfiehlt daher zu den im letzten Entwurf angegebe-
nen Geschwindigkeitsregelungen auf Tempo 30/ 40 im Zeitraum 
tags/nachts in den Abschnitten M1-1, M1-2, M1-3, M8 zurückzukehren. 
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1  EU Umgebungslärmrichtlinie 
Lärm ist für viele Menschen eines der drängendsten Umweltprobleme. In Deutschland 
fühlen sich über 60 % der Menschen durch Lärm, v.a. durch Verkehrslärm belastet.  EU-
weit hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, dass schädliche Auswirkungen durch Umge-
bungslärm verhindert oder gemindert werden müssen. 
 
„Unter Umgebungslärm versteht man unerwünschte oder gesundheitsschädliche Geräu-
sche im Freien, die durch Aktivitäten von Menschen verursacht werden, einschließlich des 
Lärms, der von Verkehrsmitteln, Straßenverkehr, Eisenbahnverkehr, Flugverkehr, sowie 
Geländen für industrielle Tätigkeiten…ausgeht. Nachbarschaftslärm oder Lärm innerhalb 
von Gebäuden wird nicht berücksichtigt.“ [1]  

 
Das Europäische Parlament hat 2002 mit der Richtlinie 2002/49/EG über die Bewertung 
und Bekämpfung von Umgebungslärm ein Konzept vorgelegt, um die Lärmbelastung der 
Bürger zu mindern. Auf der Grundlage der Ergebnisse von Lärmkarten sollen Lärmakti-
onspläne mit dem Ziel erstellt werden, den Umgebungslärm soweit erforderlich und insbe-
sondere in Fällen, in denen das Ausmaß der Belastung gesundheitsschädliche Auswir-
kungen haben kann, zu verhindern und zu mindern und die Umweltqualität in den Fällen 
zu erhalten, in denen sie zufrieden stellend ist.  
Die Europäische Richtlinie wurde über das BImSchG (§§ 47 a-f) und die Verordnung über 
die Lärmkartierung (34. BImSchV) in deutsches Recht umgesetzt. 
 
Die Ausführung erfolgt in zwei Stufen: 
 
Die erste Stufe der Lärmkartierungen / Lärmaktionsplanungen ist in Deutschland zum 
größten Teil abgeschlossen. Sie betrifft  

• Ballungsräume > 250.000 Einwohner 
• Hauptverkehrsstraßen > 6. Mio. Fahrzeuge / Jahr (≈16.400 Fahrzeuge am Tag) 
• Haupteisenbahnstrecken > 60.000 Züge/ Jahr und alle (≈ 164 Züge am Tag) 
• Großflughäfen 

 
Für die jetzt aktuelle zweite Stufe der EU- Lärmkartierung / Lärmaktionsplanung gelten 
folgende Kriterien: 
 

• Ballungsräume > 100.000 Einwohner 
• Hauptverkehrsstraßen > 3. Mio. Fahrzeuge / Jahr (≈ 8.200 Fahrzeuge am Tag) 
• Haupteisenbahnstrecken > 30.000 Züge/ Jahr (≈ 82 Züge am Tag) 

 
Die Lärmkarten für die zweite Stufe wurden im Februar 2013 von der LUBW für Baden-
Württemberg veröffentlicht1. Diese Lärmkarten wurden mit den Berechnungsverfahren der 
34. BImSchV (VBUS) berechnet und sind nicht direkt vergleichbar mit Berechnungen 
nach den RLS-90 und der 16. BImSchV. Die offiziellen Lärmkarten des Landes stellen 
lediglich die Lärmbelastung entlang von Autobahnen, Bundes- und Landesstraßen mit 
mehr als 8.200 Fahrzeugen/Tag dar und sind deshalb nicht vergleichbar mit dem auf frei-
williger Basis deutlich erweiterten Straßennetz dieser Lärmaktionsplanung. Hinzu kommt, 
dass die LUBW-Datengrundlagen an verschiedenen Stellen korrigiert werden mussten. 
                                                
 
1 Die Kartierungsergebnisse sind abrufbar unter: http://www.lubw.baden-wuerttemberg.de/servlet/is/218084/ 
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Die wesentlichen Ziele der Lärmaktionsplanung sind zunächst eine Erfassung und Be-
wertung der Lärmsituation und nachfolgend die Formulierung von kurz-, mittel- und 
langfristigen Maßnahmen und Strategien unter Beteiligung der Öffentlichkeit, der Be-
hörden und Baulastträger, um eine langfristige Verringerung der Gesamtlärmbelastung zu 
erreichen. Gleichzeitig sollen „ruhige Gebiete“ vor einer Zunahme des Lärms geschützt 
werden, wobei es keine festgelegte Definition „ruhiger Gebiete“ seitens der Umgebungs-
lärmrichtlinie gibt. Ruhige Gebiete zeichnen sich durch die Abwesenheit von Lärmquellen 
aus. 
 
Die Lärmaktionsplanungen (LAP) und daraus resultierende Maßnahmen liegen in der 
Planungshoheit der Kommunen. Zuständig für den Lärmaktionsplan ist die Stadtverwal-
tung von Leonberg. 
 

2  Öffentlichkeitsbeteiligung 
Wichtiger Bestandteil der Lärmaktionsplanung ist die Beteiligung der Öffentlichkeit, also 
der einzelnen Bürgerinnen und Bürger, der Verbände, Behörden und Organisationen. 
Über Art und Weise einer Öffentlichkeitsbeteiligung gibt die EU jedoch keine Vorgaben, so 
dass es den Kommunen überlassen bleibt, in welchen Umfang die Beteiligung erfolgen 
soll. Das Ministerium für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg empfiehlt, das 
Verfahren der Lärmaktionsplanung analog zur Bauleitplanung durchzuführen. 
Die Anregungen der Bürger und der Träger öffentlicher Belange werden gesammelt. Die 
Stadtverwaltung und Gutachter setzen sich mit den Anregungen und Vorschlägen der 
Bürgerinnen und Bürger auseinander und prüfen, ob diese in den Lärmaktionsplan ein-
fließen können. Die Abwägung findet letztendlich im Gemeinderat statt. Die Ergebnisse 
und die vorgeschlagenen Maßnahmen müssen mit den Baulastträgern abgestimmt wer-
den. Auf Wunsch der Bürgerschaft erfolgt das Beteiligungsverfahren zweistufig. 
 

3  Stadt Leonberg und ihre Teilorte 
Die große Kreisstadt Leonberg liegt etwa 13 km westlich von Stuttgart mit einer Ausdeh-
nung von ca. 49 km2 und ca. 47.000 Einwohnern. Zu Leonberg gehören die Stadtteile 
Leonberg, Ramtel und Eltingen, die Stadtviertel Silberberg und Mahdental, sowie die Teil-
orte Höfingen (im Nordosten), Gebersheim (im Nordwesten) und Warmbronn (im Südwes-
ten). 
 
Leonberg (Kernstadt): 
Leonberg befindet sich am Autobahndreieck A81/ A8. Die von Norden kommende A81 
taucht in großen Teilen unter der Kernstadt Leonberg hindurch, die südlich von Leonberg 
verlaufende A8 ist hingegen oberirdisch. Durch umfassende Lärmschutzbauwerke wird 
die Stadt allerdings bereits heute vor Verkehrslärm durch die Autobahn weitgehend ge-
schützt.  
Die Bundesstraße B 295 durchquert zurzeit noch, von Ditzingen im Nordosten kommend, 
die Stadt und verlässt diese in südwestlicher Richtung. Teilweise verläuft die Bundesstra-
ße in engen Kurven durch die bebauten Bereiche, wobei der Verkehr sehr dicht an die 
Gebäudefassaden links und rechts der Straße herankommt. Im Rahmen einer Umstufung 
wird die Bundesstraße formal auf die Trasse der BAB zwischen Stuttgart-Feuerbach und 
Leonberg-West verlegt. In Leonberg (ohne Warmbronn) besteht ein Lkw-Fahrverbot, nur 
Anlieferverkehr ist zulässig. 
Leonberg ist zudem besonders von Verkehrslärm betroffen durch die stark befahrenen 
innerörtlichen Landesstraßen L1141, L1136 und L1180 sowie die Kreisstraße K1011. 
Durch Bahnlärm sind vor allem die Wohngebiete im nördlichen Bereich von Leonberg 
betroffen. Hier befindet sich auch das Krankenhaus, neben dem ein Rettungshubschrau-
ber der Deutschen Luftrettung stationiert ist. 
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Höfingen: 
Höfingen ist durch die Landesstraße L1136 (Am Schloßberg), welche den Teilort von 
Nord nach Süden quert, an die Kernstadt Leonberg angebunden. In West-Richtung ver-
bindet die Pforzheimer Straße (K 1059) Höfingen mit dem benachbarten Gebersheim. In 
Richtung Osten befindet sich die stark befahrene Ditzinger Straße (K 1059).  
Der südliche Ortsrand von Höfingen ist durch die vorbeiführende Schwarzwaldbahn von 
Schienenlärm betroffen. Auch der Rettungshubschrauber hat geringe schalltechnische 
Auswirkungen auf den Süden des Stadtteils. 
 
Gebersheim: 
Von Westen kommend, stößt die Alte Dorfstraße (K1059) im Zentrum von Gebersheim 
auf die Höfinger Straße, welche die Verbindungsstraße nach Höfingen darstellt. Über die 
nach Süden verlaufende Engelbergstraße (K 1011) ist Gebersheim an die Kernstadt Le-
onberg angebunden.  
Von Bahn- oder Fluglärm ist Gebersheim nicht betroffen.  
 
Warmbronn: 
Hauptverkehrsstraßen in Warmbronn sind die Büsnauer Straße und die Christian-
Wagner-Straße (beide K1008) sowie die Hauptstraße (K1009). Von Bahn- oder Fluglärm 
ist Warmbronn nicht betroffen. 
 

4  Baulastträger von Straßen und Schienen 
Baulastträger für die B 295 ist momentan noch die Bundesrepublik Deutschland (hier: 
Regierungspräsidium), allerdings wird die B 295 auf der Gemarkung Leonberg abgestuft. 
Der Abschnitt der Feuerbacher Straße (Ortseingang bis Sonnenkreuzung) wird zur L 1137 
in der Baulast der Stadt. Der Abschnitt Grabenstraße, Eltinger Straße und Brennerstraße 
bis Geze-Kreuzung (Gebersheimer Str.) wird zur K 1012 in der Baulast der Stadt. Der 
Abschnitt Gebersheimer Straße, Friedhofstraße und Renninger Straße wird zur Stadtstra-
ße abgestuft. 
Maßnahmen für den Schienenverkehrslärm zu Lasten der Bahn können nicht von der 
Stadt Leonberg selbstständig festgelegt werden, da die Deutsche Bahn für den Schienen-
verkehr verantwortlich ist.  
Die Stadt Leonberg ist damit bei der Lärmaktionsplanung nicht in allen Punkten völlig frei, 
es steht ihr allerdings zu, Lärmproblematiken aufzuzeigen, Maßnahmen vorzuschlagen 
und deren Umsetzung anzuregen.  
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5  Welche möglichen Maßnahmen zur Lärmminderung gibt es?  
Vorrangig sind aktive Maßnahmen, diese setzen an der Quelle an, z.B.:  

 
aktive Maßnahme Kosten/Nutzen  Minderungspotential  

Tempolimit innerorts (z.B. Tempo 30/40, gege-
benenfalls zeitlich beschränkt) 

gering / hoch  1,5 dB(A) bis 3 dB(A) 

Tempolimit Autobahn (130/120/100/80) gering / hoch Je nach SV-Anteil 0,8 
bis 2,5 dB(A) 

Sanierung bestehender schadhafter Fahrbahn-
beläge 

mittel / mittel mind. 2 dB(A) 

geräuschmindernde offenporige Fahrbahnbe-
läge (OPA, ab 60 km/h), geringe Dauerhaf-
tigkeit 

hoch / hoch ca. 5 dB(A) 

lärmoptimierte Asphaltdeckschicht innerorts 
(LOA 5 D) (günstig wenn eine Binderschicht 
vorhanden ist, andernfalls sehr aufwändig) 

hoch / hoch mindestens 3 dB(A) 

lärmarmer Asphalt, SMA8 oder SMA11, dauer-
haft 

gering/mittel 2 dB(A) 

Bau von Lärmschutzwänden und Lärmschutz-
wällen 

hoch / hoch Je nach Situation 10 – 
20 dB(A), innerorts 
meist nicht realisierbar 

Verlegung oder Stilllegung von Fahrspuren, 
Ersatz von Ampeln durch Kreisverkehre 

 Je nach Situation 1-3 
dB(A) 

Verstetigung des Verkehrsflusses durch Koor-
dinierung der Lichtsignalanlagen (Grüne Wel-
le), Umgestaltung von Kreuzungen und Ein-
mündungen, Nachtabschaltung von Lichtsig-
nalanlagen 

gering / hoch bei 50 km/h 2-3 dB(A),  
bei 30 km/h 1-2 dB(A) 
 

Überdeckelung von Straßenabschnitten, 
Troglagen, Tunnel 

hoch / hoch Abhängig vom Einzelfall 

 
 

Rechnerisch schwer zu erfassende Maßnahmen: 
 

Maßnahme 

Regelmäßige Veröffentlichung der aktuellen Verkehrszahlen 
Ausbau der Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen (z.B. "Blitzer“) 
Aufstellung von Speeddisplays an kritischen Punkten 
Sanierung schadhafter Straßenabschnitte oder von Einzelschächten, 
Einbau selbstnivellierender Schächte oder dämpfender Einlagen 
Verwendung lärmarmer Reifen 
Einsatz geräuscharmer Fahrzeuge (Kfz, Bus, Nutzfahrzeug) 
Verkehrsvermeidung durch Bewusstseinsbildung 
Ausbau der Fahrzeugkontrollen (z.B. Auspuffanlagen Motorräder) 
möglicher Verzicht auf Fahrbewegungen 
Förderung von lärmarmem ÖPNV (Reifen und Motor) 
Förderung des Radverkehrs, Ausweisung weiterer Fahrradwege 
Senkung des LKW Anteils 
Förderung von Firmentickets für den ÖPNV 
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Planerische und organisatorische Maßnahmen im Zusammenhang mit einem 
Verkehrsentwicklungsplan: 

 
Maßnahme Kosten/Nutzen  Minderungspotential  

Verkehrslenkung – Verkehrsverlagerung gering / mittel bis 
hoch 

stark situationsabhängig 

Verkehrsbeschränkung (z.B. Anlieger frei, 
Sperrung für Lkw, Nachtfahrverbot …)  

gering / mittel bis 
hoch 

je nach LKW-Anteil bis 
zu ca. 6 dB(A) 

Straßenraumgestaltung z. B. Anlage von Rad-
fahrstreifen zulasten des Kfz Fahrstreifens 
(Abrücken von der Wohnbebauung), 

mittel / mittel bis 
hoch 

ca. 1,5 dB(A) 
 

Dimensionierung und Gestaltung von Straßen 
gemäß der kommunalen Verkehrskonzepte 

stark situationsab-
hängig 

stark situationsabhängig 

Struktur der Erschließung, so dass Durch-
fahrtsmöglichkeiten (Schleichwege) vermieden 
und reduziert werden 

stark situationsab-
hängig 

stark situationsabhängig 

 
Städtebauliche Maßnahmen z.B.: 
 
Maßnahme 

Verträgliche räumliche Zuordnung neuer Wohn- und Gewerbegebiete untereinander 
Schalltechnisch sinnvolle Gliederung von Baugebieten (insbesondere Gewerbegebiete) 
Abschirmung durch Schließung von Baulücken oder eine angepasste Grundrissgestaltung von 
Neubauten 
Abschirmung durch Schallschutzwälle, Schallschutzwände oder Gebäude insbesondere mit 
lärmunempfindlichen Nutzungen 
Gebäudeorientierung beispielsweise mit entsprechend angeordneten Grundrissen (insbeson-
dere bei lärmabschirmenden Gebäuden) 
Vermeidung von Schallreflektionen durch geeignete Gebäudeausrichtung, Fassadenanordnung 
und -gestaltung 
Vermeidung schallharter Gebäudeoberflächen zugunsten lärmabsorbierender Materialien 

 
Maßnahmen gegen Bahnlärm 
 
Maßnahme Kosten/Nutzen  Minderungspotential  

Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit gering / mittel bis 
hoch 

stark situationsabhängig 

Temporäre Einschränkungen, z.B. Nachtfahr-
verbot 

gering / mittel bis 
hoch 

stark situationsabhängig 

Brückenentdröhnung hoch / hoch je nach Situation ca. 3 
bis 6 dB (A) 

Schallschutzwände/niedrige Schallschutzwän-
de 

hoch / hoch je nach Situation 5 – 
20 dB(A), 

Schienenschmiereinrichtungen   
Schienenstegdämpfer mittel / mittel ca. 3 dB(A) 
Unterhaltung als "besonders überwachtes 
Gleis" (BüG)  

mittel / gering im Mittel 1,6 dB(A) 

Lärmabhängiges Trassenpreissystem (in 
Deutschland seit 2012/2013 eingeführt) 

nicht bekannt nicht bekannt 

Bremsenumbau: Ersatz der Grauguss-Sohlen 
durch Kunststoffsohlen (Umrüstungsprogramm 
ist in Deutschland angelaufen), Erneuerung 
des Bahnfuhrparks (allerdings beträgt der An-
teil ausländischer Wagons ca. 20 %) 

nicht bekannt bis zu 10 dB(A) 

TOP 2 Ö



Lärmaktionsplan Leonberg Entwurf                                      Seite 7 / 81 

   

SoundPLAN GmbH, Backnang                                                                                                         01.03.2018 

 
 

Passive Maßnahmen werden am Immissionsort platziert, sollten aber nur als 
letztes Mittel eingesetzt werden, z.B.: 
 

• Lärmschutzfenster 
• Schalldämmlüfter 
• Dämmung am Haus 

 
 

6  Welche Maßnahmen wurden in der Vergangenheit durchgeführt: 
In Leonberg wurden in den letzten Jahren bereits folgende lärmmindernde Maßnahmen 
umgesetzt: 

Datum/ Zeitrahmen Maßnahme 

2017/2018 Deckenerneuerung mit lärmoptimiertem Asphalt im Zuge von Instand-
setzungsarbeiten, Am Schlossberg, Höfingen 

2016/2017 Erneuerung bzw. Neueinbau von offenporigem Asphalt (OPA) auf der 
A8 zwischen der Anschlussstelle Rutesheim und Leonberg-Ost 

2014 Einbau von Splitmastix Asphalt (SMA 11), Grabenstraße 
2010/2011 Kommunales Lärmschutzfensterprogramm, entlang von Teilbereichen 

der Ditzinger und Pforzheimer Straße in Höfingen 
2011 Einbau von Splitmastix Asphalt (SMA 11), Büsnauer Straße 
2009/2010 Lärmschutzfensterprogramm des RP Stuttgart entlang der B 295 
bis ca. März 2009 Lärmschutzwand zwischen Südrandstraße und Bundesauto-bahn A8 
fertiggestellt 2008 Autobahnanschlüsse Leonberg-West und Rutesheim mit Verkehrsver-

lagerungen und Lärmschutzmaßnahmen an neuen Zufahrtsstraßen 
fertiggestellt 2005 Lärmschutzwand im Bereich Ludwig-Finckh-Weg 
fertiggestellt 2002 Lärmschutzwand entlang Neue Ramtelstraße 
fertiggestellt 2001 Lärmschutzwälle entlang Ditzinger Straße, Höfingen 
fertiggestellt 1999 Engelberg-Basistunnel, Verlagerung Tunnelportal  
fertiggestellt 1998/99 Lärmschutzwälle entlang Südrandstraße 
fertiggestellt 1999 Lärmschutzwälle und -wände entlang Autobahndreieck Leonberg 
fertiggestellt 1999 
bzw. 2008 

Flüsterasphaltbelag auf Teilbereichen der Bundesautobahnen A 81 
(1999) und A8 (2008) 

1989/1991 Lärmschutzfensterprogramm des RP Stuttgart entlang der B 295 

Ziel des Leonberger Mobilitätskonzeptes ist die nachhaltige Stärkung des Umweltverbun-
des bei gleichzeitiger stadt- und umweltverträglicher Abwicklung des motorisierten Indivi-
dualverkehrs. In den letzten Jahren lag der Schwerpunkt der verkehrsplanerischen Arbeit 
in der Erstellung des Radverkehrskonzeptes für Leonberg mit allen Stadtteilen. Neben 
bewusstseinsbildenden Maßnahmen zugunsten der Entwicklung des Radverkehrs wurden 
auch bauliche Maßnahmen (Bau Radwege, Markierung Radangebotsstreifen, Bau Rad-
fahrerbedarfsampel) umgesetzt. Im Jahr 2017 ist der Ausbau des regionalen Mobilitäts-
punktes am Bahnhof Leonberg, die Etablierung des Fahrrad- und Pedelec-Verleihsystems 
RegioRadStuttgart, sowie der Ausbau der E-Mobilität geplant. 

Zur Umsetzung des Lärmaktionsplanes werden die aktuellen Fachplanungen, wie das 
Radverkehrskonzept, integriert und umgesetzt. 
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Abbildung 1: Ablauf Lärmaktionsplan (Quelle: LAI 2012) 
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7  Lärmkartierung  
Für die Berechnungen wurde ein 3D-Datenmodell aufgebaut. Die Daten wurden ausfol-
genden Quellen übernommen:  
 

• Geländedaten (Befliegungsdaten des Landesvermessungsamtes) 
• Gebäudedaten (LUBW) 
• Kataster mit Flurstücken der Stadt Leonberg 
• Einwohnerdaten der Stadtteile (Stadt Leonberg) und der Kernstadt (LUBW) 
• Lärmschutzanlagen (LUBW sowie Stadt Leonberg) 
• Straßenverkehrszählung Leonberg 2014 (Stadt Leonberg) 
• Rettungshubschrauber Flugverkehrsdaten (DRF Luftrettung)  
• Angaben über die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten (Stadt Leonberg, RP 

Stuttgart) 
• Schienenverkehrszahlen für die Berechnung nach VBUSCH (Stadt Leonberg) und 

für die Berechnung nach Schall 03-2012 (Bahnumweltzentrum) 
• Angaben über Lage und Schaltzeiten von Lichtsignalanlagen (Stadt Leonberg) 

 

7.1 Umfang 
Der Lärmaktionsplan Stufe 2 der Stadt Leonberg umfasst die gesamte Gemarkung von 
Leonberg mit allen Stadtteilen und Teilorten. Untersucht werden Straßenverkehrslärm, 
Schienenlärm sowie der Fluglärm durch den in Leonberg stationierten Rettungshub-
schrauber. 
Die Unerheblichkeit des Fluglärms durch Flugzeuge, die den Stuttgarter Flughafen nut-
zen, wurde durch eine Messung im Jahr 2011 belegt. 
 
Im Bereich Straßenverkehrslärm wurden neben den Autobahnen A8 und A81 und der 
Bundesstraße B 295 (= „Kartierungsstrecken nach EU- Umgebungslärmrichtlinie“) weitere 
innerörtliche Erschließungs- und Verbindungsstraßen betrachtet. In Abstimmung mit der 
Stadtverwaltung Leonberg wurden ca. 23.400 m weitere Gemeinde- und Kreisstraßen mit 
geringfügig geringerer Verkehrsstärke („Ergänzungsstrecken“) in den LAP aufgenommen, 
um ein realistisches Bild vom Verkehrslärm zu erhalten. (Eine grafische Darstellung der 
berücksichtigten Straßen sowie der Bahnlinie befindet sich in den nachfolgenden Abbil-
dungen).  
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Abbildungen: Kartierungsstrecken nach Umgebungslärmrichtlinie (blau), Ergänzungsstrecken (rot)  

Die durch Leonberg verkehrende Schwarzwaldbahn ist mit ca. 150 Zügen pro Tag recht 
stark befahren. Schienenlärm ist daher ebenfalls Gegenstand der Untersuchung. Die 
Bahnlärmkarten sollten vom Eisenbahnumweltamt geliefert werden. Nachdem es zu jah-
relangen Verzögerungen gekommen war, vergab die Stadtverwaltung Leonberg auch die 
Bahnlärmkartierung an das Ingenieurbüro SoundPLAN (ca. 6.990 m Bahnstrecke). 
 
Der Fluglärm durch den Rettungshubschrauber des Krankenhauses Leonberg wird mitbe-
trachtet, obwohl diesbezüglich kaum Minderungsmaßnahmen denkbar sind. Es sollen 
dennoch die schalltechnischen Auswirkungen des Rettungshubschraubers quantifiziert 
und informativ dargestellt werden. 
 

7.2 Verkehrsstärken, Geschwindigkeiten und Emissionspegel 
Die Daten aller Leonberger Straßen mit Ausnahme der Autobahn wurden aus aktuellen 
Schleifenauswertungen (2014), in den Teilorten aus aktuellen Zählungen (2015/16) bezo-
gen. Verkehrsstärkenangaben auf der Autobahn wurden von der LUBW übernommen. 
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Angaben über die zulässigen Höchstgeschwindigkeiten wurden von der Verkehrsbehörde 
der Stadt Leonberg und dem Regierungspräsidium Stuttgart zur Verfügung gestellt. 
 
In einer Tabelle im Anhang sind die Verkehrszahlen sowie die zulässigen Höchstge-
schwindigkeiten dokumentiert. 
 

7.3 Vorhandene Lärmschutzeinrichtungen 
Im innerörtlichen Bereich sowie insbesondere im Bereich der Autobahn befinden sich eine 
Vielzahl von Lärmschutzwänden sowie -wällen. Die Daten über Lage, Höhe und Länge 
wurden uns von der LUBW bzw. von der Stadt Leonberg zur Verfügung gestellt. Teilweise 
sind die Lärmschutzwälle bereits im digitalen Geländemodell enthalten, teilweise sind sie 
als Lärmschutzeinrichtungen im Rechenmodell zusätzlich digitalisiert. In den Lärmkarten 
im Anhang sind diese Lärmschutzwände oder -wälle grafisch dargestellt. Im Bereich Sil-
berberg wurde gegenüber dem letzten Berechnungsstand das Geländemodell ausge-
tauscht und anschließend eine Neuberechnung durchgeführt. 
 
 

8  Berechnungen und Lärmwerte 
Die Immissionsberechnungen wurden mit dem Programm SoundPLANnoise nach den Vor-
gaben der 34. BImSchV (VBUS, VBEB) durchgeführt. 
 
Im Gegensatz zu den deutschen Richtlinien (16.BImSchV, RLS-90), die zwei Zeitbereiche 
berücksichtigen, nämlich Tag von 6:00 bis 22:00 Uhr und Nacht von 22:00 bis 6:00 Uhr 
werden nach der EU-Umgebungslärmrichtlinie drei Zeitbereiche gerechnet: day (6:00-
18:00 Uhr), evening (18:00 bis 22:00 Uhr) und night (22:00 bis 6:00 Uhr). Diese drei Zeit-
bereiche werden unterschiedlich gewichtet und zu einem 24-Stunden-Wert zusammenge-
fasst, dem sog. Lden. 
In der Regel werden die errechneten Pegel für den 24-Stunden-Wert Lden und den Nacht-
wert Lnight dokumentiert (weiterführende Erläuterung siehe Anlage I). 
Gegenüber dem Vorentwurf gab es einige Änderungen bei den Datengrundlagen. In der 
Grabenstraße und der Schlossstraße wurde nun auch die Höchstgeschwindigkeit für LKW 
bergab berücksichtigt, außerdem musste das LUBW-Geländemodell im Bereich der Auto-
bahn westlich der Bahnstrecke korrigiert werden. Hinzu kamen Korrekturen bei dem Belag 
der Autobahn. 
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8.1 Lärmkarten 
Die Immissionsbelastungen wurden in Form so genannter „Rasterlärmkarten“ berechnet. 
Dabei werden in einem 10x10 Meter Raster Berechnungspunkte in 4 Meter Höhe über 
Gelände gesetzt. Die Berechnungsergebnisse werden zu flächenhaften Darstellungen der 
Immissionsbelastungen verbunden.  
Die Lärmkarten (siehe Anhang) wurden entsprechend der Vorgaben der EU-
Umgebungslärmrichtlinie gestaltet. Die Darstellung der Lärmpegel erfolgt für den 24-
Stunden-Zeitraum Lden ab 50 dB(A) und für den 8-Stunden-Zeitraum Lnight ab 45 dB(A) in 5 
dB(A)-Schritten in Form von farbigen Isophonenbereichen. In diesen Karten werden Be-
reiche mit gleicher Lärmbelastung in unterschiedlichen Farbtönen dargestellt. 
 
Karte 1: Straßenverkehr 24-Stunden-Pegel, LDEN (0:00 Uhr – 24:00 Uhr) 
Karte 2: Straßenverkehr Nachtpegel, LNIGHT (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) 
Karte 3: Schienenverkehr 24-Stunden-Pegel, LDEN (0:00 Uhr – 24:00 Uhr)  
Karte 4: Schienenverkehr Nachtpegel, LNIGHT (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) 
Karte 5: Fluglärm, LDay (6:00 Uhr bis 18 Uhr) 

8.2 Statistik 
Eine weitere Auswertung ist die Ermittlung der vom Lärm betroffenen Personen („EU-
Einwohnerstatistik“). Dabei wird nach Pegelklassen in 5 dB(A)-Schritten differenziert. 
Grundlage für diese Ermittlungen sind die für jedes Gebäude im Kartierungsgebiet direkt 
vor den Fassaden eines Gebäudes errechneten Beurteilungspegel (sog. Gebäudelärm-
karten). Die Anzahl der in den Wohnungen lebenden Personen wird nach einem bundes-
einheitlich festgelegten Berechnungsverfahren (VBEB) gleichmäßig auf alle Fassadenpe-
gel bezogen.  
Neben den statistischen Auswertungen über betroffene Personen (5-dB(A)-Stufen) ver-
langt die EU-Kommission auch Flächenangaben in vorbestimmten Lärmpegelbereichen 
(10-dB(A)-Stufen). Diese geben Hinweise über die flächenhafte Verlärmung des Untersu-
chungsgebiets und beinhalten die Anzahl an Schulen / Krankenhäuser in den Lärmpegel-
bereichen (dokumentiert ist die Anzahl der Gebäude). Anhand der ermittelten Daten las-
sen sich für Leonberg folgende Statistiken erstellen: 
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Tabelle 1: Einwohnerstatistik nach EU-Umgebungslärmrichtlinie (betroffene Ein-
wohner) für den Straßenverkehrslärm (nach VBUS): 
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Tabelle 2: Einwohnerstatistik nach EU-Umgebungslärmrichtlinie (betroffene Ein-
wohner) für den Schienenlärm (nach VBUSCH): 
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Tabelle 3: Einwohnerstatistik nach EU-Umgebungslärmrichtlinie (betroffene Ein-
wohner) für den Fluglärm 
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Tabelle 4: Flächenstatistik nach EU-Umgebungslärmrichtlinie für den Straßenverkehrslärm  

 
 
Tabelle 5: Flächenstatistik nach EU-Umgebungslärmrichtlinie für den Schienenverkehrslärm 
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Tabelle 6: Flächenstatistik nach EU-Umgebungslärmrichtlinie für den Fluglärm – zu beach-
ten ist, dass die Intervalle hier bei 45-55 dB(A) beginnen! Es wurde nur für die Tagzeit eine 
Durchschnittsbelastung ermittelt, da der Hubschrauber nachts nicht fliegt. 
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9  Berechnung der Lärmbelastung nach deutschem Recht  
Anhand der berechneten Lärmpegel an den Fassaden lässt sich ermitteln, welche Ge-
bäude für Lärmschutzmaßnahmen in Betracht kommen. Dieser Nachweis ist in Baden-
Württemberg laut „Kooperationserlass“ mit Schreiben des MVI vom 23. März 2012 unab-
hängig von den Rechenvorschriften der EU-Umgebungslärmrichtlinie für den Straßenver-
kehr nach den deutschen Richtlinien RLS-90 und für den Schienenverkehr nach Schall 
03-2012 zu erbringen. Rechtlich relevant für die Lärmsanierung an bestehenden und neu-
en Straßen sind ausschließlich nach deutschem Recht ermittelte Werte. 
Im Gegensatz zur EU-Richtlinie kennt die deutsche Gesetzgebung nur zwei Zeitbereiche 
(6:00 bis 22:00 Uhr (tags) und 22:00 bis 6:00 Uhr (nachts)). Auf Grund der unterschiedli-
chen Rechenvorschriften unterscheiden sich die nach RLS-90 ermittelten Lärmwerte im 
Allgemeinen von den nach VBUS errechneten. Bei der Lärmbewertung nach RLS-90 wer-
den die Geräuschimmissionen jedes Stockwerks betrachtet, wohingegen nach VBUS die 
Lärmpegel an den Fassaden in einer Höhe von 4 m über Gelände ermittelt werden. 
 
Die Lärmkarten (siehe Anhang) wurden entsprechend RLS-90 bzw. Schall 03-2012 ge-
staltet. Die Darstellung der Lärmpegel erfolgt ab 50 dB(A) für den Tageszeitraum und ab 
45 dB(A) für den Nachtzeitraum, jeweils in 5 dB(A)-Schritten in Form von farbigen Pegel-
bereichen.  
 
Karte 6: Straßenverkehr Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) 
Karte 7: Straßenverkehr Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) 
Karte 8: Schienenverkehr Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) 
Karte 9: Schienenverkehr Nacht (22:00 bis 6:00 Uhr) 
Für eine Betrachtung in einem Lärmaktionsplan kommen laut Kooperationserlass des 
Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur Baden-Württemberg Gebiete mit einem LDEN ab 
65 dB(A) und einem Lnight ab 55 dB(A) in Betracht. In Anlehnung an diese Empfehlung hat 
der Gemeinderat der Stadt Leonberg beschlossen, bei der Konzeption von Maßnahmen 
zur Lärmminderung Straßenabschnitte mit einem Beurteilungspegel ab 65 dB(A) im Ta-
geszeitraum bzw. 55 dB(A) im Nachtzeitraum zu betrachten.  
 
Straßenverkehrsrechtliche Lärmschutzmaßnahmen kommen nach Kooperationserlass 
besonders ab folgenden Schwellenwerten in Betracht (= Schwelle zur Gesundheitsge-
fährdung, Handlungsbedarf): 

• 70 dB(A) zwischen 6:00 und 22:00 Uhr (tags) 
• 60 dB(A) zwischen 22:00 und 6:00 Uhr (nachts) 
• In Gewerbegebieten erfolgt ein Zuschlag von 5 dB(A) 

Eine besondere Dringlichkeit zur Anordnung bzw. Durchführung von Maßnahmen besteht, 
wenn die genannten Werte um 3 dB(A) überschritten werden (=dringender Handlungs-
bedarf). 
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Um die Einordnung der berechneten Beurteilungspegel an den Gebäudefassaden ent-
sprechend ihrer Priorisierung übersichtlicher zu gestalten, erfolgt eine Einteilung der Ge-
bäude in sog. Lärmklassen. In die Lärmklasse geht der höchste berechnete Beurteilungs-
pegel an der Fassade sowie die Gebietsnutzung ein, da diese für die rechtliche Anord-
nung von Lärmschutzmaßnahmen maßgebend sind. Im Folgenden werden die einzelnen 
Lärmklassen vorgestellt:  

Lärmklasse 4: Der Pegel liegt bei Gewerbegebieten Tag/Nacht über 75/65 dB(A), 
bei Misch- und Wohngebieten über 73/63 dB(A), seitens des Bau-
lastträgers sind Lärmschutzmaßnahmen erforderlich, es ist kein 
Abwägungsspielraum vorhanden. 

Lärmklasse 3: Der Pegel liegt bei Wohn- und Mischgebieten über 70/60 dB(A); der 
Baulastträger kann Lärmschutzmaßnahmen anordnen, vor allem bei 
einer großen Anzahl Betroffener. 

Lärmklasse 2: Die derzeitigen Grenzwerte für Lärmsanierung an Landesstraßen 
sind überschritten (Wohngebiete=65/55 dB(A), Mischgebiete=67/57 
dB(A), Gewerbegebiete=72/62 dB(A)). (Diese Lärmsanierungs-
grenzwerte wurden auch für die städtischen Straßen angesetzt). Der 
Baulastträger kann einen Zuschuss zum Einbau von Schallschutz-
fenstern und Lüftungseinrichtungen gewähren, bei günstigem Kos-
ten-/Nutzenverhältnis auch aktiven Lärmschutz vorsehen (das heißt 
auch lärmarme Fahrbahnbeläge). 

Lärmklasse 1: Der Auslösewert von 65/55 dB(A) ist erreicht oder überschritten, 
eventuelle Maßnahmen können derzeit nicht vom Baulastträger ein-
gefordert werden.  

Die Berechnungen wurden auf der Basis der RLS-90 durchgeführt, die für Nachweise 
nach der Lärmschutz-Richtlinien-StV bindend vorgeschrieben ist. 
 
Die Auswertung in den Kartenausschnitten in Kapitel 11 berücksichtigt diese Vorgaben.  
 

 
Tag- / Nachtwert nach RLS-90 

bzw.  
Schall 03-2012 

 
Kriterium 

 
Lärmklasse 

>= 65 dB(A) / 55 dB(A) Auslösewert Lärmaktionsplanung 
erreicht 

1 

WA>65/55 dB(A), MI>67/57 dB(A), 
GE>72/62 dB(A) 

Lärmsanierungsgrenzwert über-
schritten 

2 

 
WA, MI>=70/60 dB(A)    ----- Handlungsbedarf * 

3 

 
WA, MI>=> 73  / 63 dB(A)    ----- dringender Handlungsbedarf * 4 

´ 
* MVI, Schreiben an die Kommunen vom 23. März 2012 [12] 
 
Zunächst sind die Statistiken für die Berechnung nach RLS-90 bzw. Schall 03-2012 dar-
gestellt:  
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Tabelle 7: Einwohnerstatistik (betroffene Einwohner) für den Straßenverkehrslärm (nach 
RLS-90) 
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Tabelle 8: Einwohnerstatistik (betroffene Einwohner) für den Schienenlärm (nach Schall 03-
2012, Stand 2016) 
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Tabelle 9: Flächenstatistik für den Straßenverkehrslärm (RLS-90) 

 

 
 
 
Flächenstatistik für den Schienenverkehrslärm (Schall 03-2012), Stand 2016 
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Um die am stärksten vom Lärm betroffenen Gebäude mit Wohnnutzung deutlich erkenn-
bar zu machen wurden in den folgenden Karten alle Gebäude mit Wohnnutzung farblich 
markiert, bei denen wenigstens eine Fassade über den Lärmwerten von 65 dB(A) tags 
oder 55 dB(A) nachts (ermittelt nach RLS 90 bzw. Schall 03-2012) liegt. Maßgeblich ist 
jeweils der am stärksten belastete Fassadenbereich.  
 
Karte 12: Straßenverkehr, Gebäude über Auslösewert: Leonberg Nordost 
Karte 13: Straßenverkehr, Gebäude über Auslösewert : Leonberg Südost 
Karte 14: Straßenverkehr, Gebäude über Auslösewert : Leonberg West 
Karte 15: Straßenverkehr, Gebäude über Auslösewert : Warmbronn, Silberberg, Mahden-
tal 
Karte 16: Straßenverkehr, Gebäude über Auslösewert : Gebersheim, Höfingen 
Karte 20: Schienenverkehr Gebäude über Auslösewert : Leonberg West 
Karte 21: Schienenverkehr Gebäude über Auslösewert : Warmbronn, Silberberg, 
Mahdental 
Karte 22: Schienenverkehr Gebäude über Auslösewert  Gebersheim, Höfingen 
 
 
Mit Hilfe dieser Karten (siehe Anhang) lassen sich Maßnahmenbereiche ableiten, welche 
im folgenden Kapitel detailliert dargestellt sind. 
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10 Maßnahmenvorschläge  
Leonberg hat unter anderem im Zuge der Lärmaktionsplanung 2009 bereits verschiedene 
Lärmschutzmaßnahmen durchgeführt. Es besteht aus Gründen der Luftreinhaltung in Le-
onberg (ohne Warmbronn, ohne Autobahnen) ein Lkw-Durchfahrtverbot, d.h. nur Liefer-
verkehr ist zulässig. Dadurch sind die Schwerverkehrsanteile in der Innenstadt verhält-
nismäßig gering. Weitere bereits erfolgte Maßnahmen sind jeweils in den nachfolgenden 
Maßnahmenabschnitten aufgeführt. 
 
 
 
Bereiche mit Maßnahmenvorschlägen gegen Straßenverkehrslärm: 
 

• M1-1 Feuerbacher Straße (alte B 295) 
• M1-2 Grabenstraße (alte B 295) 
• M1-3 Eltinger Straße einstreifiger Abschnitt (alte B 295) 
• M1-4 Eltinger Straße zweistreifiger Abschnitt (alte B 295) 
• M1-5 Brennerstraße (alte B 295) 
• M2 Kernstadt Leonberg: Stuttgarter Straße 
• M3 Kernstadt Leonberg: Bahnhofstraße 
• M4 Kernstadt Leonberg: südl. Leonberger Straße/ westl. Glemseckstraße 
• M5 Kernstadt Leonberg: Römerstraße 
• M6 Kernstadt Leonberg: Neue Ramtelstraße 
• M7 Gebersheim: Kreuzung Alte Dorfstraße, Höfinger Straße, Engelbergstraße 
• M8 Höfingen: Pforzheimer Straße 
• M12 Gesamtstadt, Gebäude in Lärmklasse 2 
• M13 Gesamtstadt, Gebäude in Lärmklasse 1 

 
 
Bereiche mit Maßnahmenvorschlägen gegen Schienenlärm: 
 

• M9 Kernstadt Leonberg: Schienenlärm 
• M10 Höfingen: Schienenlärm  
• M11 Silberberg: Schienenlärm  

 
 
 
 
 
Legende zu den Tabellen 10 - 21: 
n  – neuere Fenster mit Thermopenscheiben, Holz-, Alu- oder Kunststoffrahmen 
a  – alte Fenster mit Einfach- oder Doppelverglasung, Rahmen aus Holz 
mix  – teils alte, teils neue Fenster 
 
 
Nach dem Beschluss über das Lärmaktionsprogramm ist geplant kurzfristig ein Lärm-
schutzfensterprogramm mit entsprechenden Vergabekriterien (z.B. Zuschussanteil, 
Höchstförderung, Gebäudebaujahr) in den Gremien zu beraten und zu beschließen. 
Auf Grund der erwarteten Vielzahl von Anträgen wird es voraussichtlich notwendig sein, 
die Bearbeitung nach Lärmklassen zeitlich zu staffeln. 
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11 Betroffenheitsanalysen und volkswirtschaftliche Kennziffern 
In Kapitel 8.2 werden die sogenannten „EU-Statistiken“ beschrieben. Die 
Einwohnerstatistiken werden nach Festlegung sinnvoller Lärmminderungsmaßnahmen 
dazu verwendet, die entlastende Wirkung einer Maßnahme im Vergleich ohne / mit 
Maßnahme(n) darzustellen. Eine Maßnahme ist umso effektiver, je mehr Einwohner aus 
den hohen Lärmpegelintervallen niedrigeren Pegelintervallen zugeordnet werden können.  

Ein weiterer Aspekt ist die Betrachtung des Immobilienwertes. Durch die hohen 
Lärmpegel wird die Attraktivität gemindert, was sich faktisch in den Immobilienwerten und 
in den Mietpreisen niederschlägt.  

Einen ähnlichen Ansatz empfiehlt der LAI zur Berechnung des volkswirtschaftlichen 
Schadens in Bezug auf die Gesundheitskosten, die durch zu hohe Lärmpegel entstehen 
(= Gesundheitskosten).  

 

Die Aufnahme der Erdgeschossnutzungen erfolgte in 2016. 
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12 Maßnahmenbereiche und Maßnahmenvorschläge 
Straßenverkehr 
In den Kärtchen sind nur betroffene Gebäude über 70/60 dB (A) gekennzeichnet! 

M1-1 Kernstadt Leonberg Alte B295: Feuerbacher Straße 

 
Anzahl Einwohner im Maßnahmenbereich (schwarz gerahmt): 411 

Bereits erfolgte Maßnahmen: 
• Lärmschutzfensterprogramm (1990/91, 2009) 

Maßnahmenvorschläge: 
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Festsetzung von Tempo 30 für 24 h, Vorbehaltlich der Zustimmung des RP  
gleichzeitig verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung 

• Lärmschutzfensterprogramm für alle rot/gelb dargestellten Wohngebäude 
langfristig (Umsetzungszeitraum > 4 Jahre) 

• Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung (geplant 
für die Zeit nach der Sanierung des Engelbergtunnels). 
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Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Grüngestalterische Maßnah-
men, Veränderung der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von Fahr-
radschutzstreifen und Fahrradwegen). Aber: Eingeschränkte Gestaltungsmöglich-
keiten wegen der beengten Lage. Unter Maßgabe des Erhalts der Funktionsfähig-
keit des jeweiligen Straßenabschnitts. 

 
Bemerkungen: 

• Pegel teilweise sehr hoch! 
 

Gebäude über Auslö-
sewert 70/60 dB(A) 

Höchste 
Fassaden-

pegel in 
dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nac
ht 

  

       Strohgäustraße 1/1 

siehe D
arstellung in der K

arte 

siehe D
arstellung in der K

arte 

n  
Strohgäustraße 3 n  
Strohgäustraße 3/1 n  
Strohgäustraße 5 n  
Strohgäustraße 5/1 n  
Strohgäustraße 9 n  
Feuerbacher Str. 1, 

1/1 
n EG Gewerbe 

Seniorenresidenz 
Feuerbacher Str. 2 a  
Feuerbacher Str. 15 n EG Gewerbe 
Feuerbacher Str.  10 n EG Garagen 
Feuerbacher Str.  12 a  
Feuerbacher Str.  14 n  
Feuerbacher Str.  16 a  
Feuerbacher Str.  18 n  
Feuerbacher Str.  20 a  
Feuerbacher Str. 17 n  
Feuerbacher Str. 19 n  
Feuerbacher Str. 21 n  
Feuerbacher Str. 23 - Straßenfront ohne Fenster 
Feuerbacher Str. 29 a  
Feuerbacher Str. 32 a  
Agnes Miegel Str. 1/1 n EG Gewerbe 
Graf Ulrich Str. 9 n EG Gewebe 
Goethestraße 26 n  
Heinrich Längerer 
Str. 

4 n Neubau noch nicht dargestellt 

Tabelle 10:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A) im Maßnah-
menbereich M1-1 
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Vergleich der Maßnahmenvorschläge für M1-1 anhand EU-Einwohnerstatistiken 

Einwohner pro Pegelintervall 

Tabelle Maßnahmenvergleich M1-1 

  

    Betroffene Einwohner 

Name Intervall ohne Maßnahme Tempo 30 Tempo 40 
lärmarmer  

Asphalt 
    Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln 
M 1-1 50 - 55 41 34 42 38 42 36 45 37 
  55 - 60 33 36 33 39 29 40 31 37 
  60 - 65 32 28 32 43 34 43 30 41 
  65 - 70 40 33 39 1 42 7 39   
  70 - 75 39   40   45  38   
  > 75 16       1      
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M1-2 Kernstadt Leonberg Alte B295: Grabenstraße 

 
Anzahl Einwohner im Maßnahmenbereich (schwarz gerahmt): 251 

Bereits erfolgte Maßnahmen: 
• Lärmschutzfensterprogramm (1990/91 und 2009) 
• Sanierung Grabenstraße (2014) 
• Höchstgeschwindigkeit für LKW 30 km/h in Richtung Süden (bergab) 

Maßnahmenvorschläge: 
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Festsetzung von Tempo 30 für 24 h, Vorbehaltlich der Zustimmung des RP 
gleichzeitig verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung 

• Lärmschutzfensterprogramm 
Bemerkungen 

• Pegel teilweise sehr hoch 
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Gebäude über Auslö-
sewert 70/60 dB(A) 

Höchste 
Fassaden-

pegel in 
dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nac
ht 

  

       Grabenstraße 4 

siehe D
arstellung in der K

arte 

siehe D
arstellung in der K

arte 

a EG Gewerbe 
wird gerade 

renoviert 
Grabenstraße 6 a EG Gewerbe 
Grabenstraße 8 n EG Gewerbe 
Grabenstraße 10 n EG Gewerbe 
Grabenstraße 14 n  
Grabenstraße 20 n EG Gewerbe, 

Wohnen rückseitig 
Graf Eberhard Str. 2 n  EG Gaststätte 
Grabenstraße 1 n EG Gewerbe 
Grabenstraße 3 n EG Gewerbe 
Grabenstraße 9 n EG Gewerbe 
Grabenstraße 11 a EG Kneipe, 

Kino 
Grabenstraße 13 n EG Gewerbe 
Graf Ulrich Str. 6 n EG Gewerbe 
Im Zwinger 6 n EG Gewerbe 
Im Zwinger 2 n  

Tabelle 11:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A) im Maßnah-
menbereich M1-2 

 
    Betroffene Einwohner 

Name Intervall ohne Maßnahme Tempo 30 Tempo 40 
    Lden Ln Lden Ln Lden Ln 
M 1-2 50 - 55 9 16 11 24 11 18 
  55 - 60 14 35 14 32 14 34 
  60 - 65 18 27 26 37 20 39 
  65 - 70 34 20 30   36 5 
  70 - 75 40   35   36  
  > 75 5       1  

Tabelle: Maßnahmenvergleich M1-2 
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M1-3 Kernstadt Leonberg Alte B295: Eltinger Straße I 

 

 
Anzahl Einwohner im Maßnahmenbereich (schwarz gerahmt): 262 

Bereits erfolgte Maßnahmen: 
• Lärmschutzfensterprogramm (1990/91 und 2009) 

Maßnahmenvorschläge: 
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Festsetzung von Tempo 30 für 24 h, Vorbehaltlich der Zustimmung des RP 
gleichzeitig verstärkte Geschwindigkeitsüberwachung 

• Lärmschutzfensterprogramm 
langfristig (Umsetzungszeitraum > 4 Jahre) 

• Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung 
• Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Grüngestalterische Maßnah-

men, Veränderung der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von Fahr-
radschutzstreifen und Fahrradwegen). Aber: Wegen der beengten Lage einge-
schränkter Gestaltungsspielraum. 
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Gebäude über Auslö-
sewert 70/60 dB(A) 

Höchste 
Fassaden-

pegel in 
dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nac
ht 

  

       Graf Eberhard Str. 1 

siehe D
arstellung in der K

arte 

siehe D
arstellung in der K

arte 

n  
Graf Eberhard Str. 3 mix  
Seestraße 1 n EG Gewerbe 
Seestraße ½ n  
Seestraße 3 n EG Gewerbe 
Seestraße 6 n EG Gewerbe 
Seestraße 2 n EG Gewerbe 
Seestraße 4 n EG Gewerbe 
Eltinger Fußweg 10 n  
Seedammstraße 2 n Neubau 
Bahnhofstraße 1 a EG Gewebe 
Eltinger Straße 4 n  
Eltinger Straße 6 mix EG Gewerbe 
Eltinger Straße 8 n EG Gewerbe 
Eltinger Straße 10 n EG Gewerbe 
Eltinger Straße 11 a EG Gewerbe 
Eltinger Straße 13 n  
Eltinger Straße 15 a  
Eltinger Straße 17 n  
Eltinger Straße 19 n  

Tabelle 12:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A) im Maßnah-
menbereich M1-3 

 
Vergleich der Maßnahmenvorschläge für M1-3 anhand EU-Einwohnerstatistiken 

Einwohner pro Pegelintervall 

    Betroffene Einwohner 

Name Intervall ohne Maßnahme Tempo 30 
 

Tempo 40 
lärmarmer 

Asphalt 
    Lden Ln Lden Ln Lden Ln Lden Ln 
M1-3 50 - 55 22 22 22 20 20 22 22 27 
  55 - 60 30 41 30 60 29 50 29 56 
  60 - 65 18 47 25 29 21 42 28 25 
  65 - 70 47 10 59   56  60   
  70 - 75 47   20   35  13   
  > 75 3             

Tabelle: Maßnahmenvergleich M1-3 
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M1-4 Kernstadt Leonberg Alte B295: Eltinger Straße II 

 
 

Bereits erfolgte Maßnahmen: 
• Lärmschutzfensterprogramm (1990/91 und 2009) 

Maßnahmenvorschläge: 
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Lärmschutzfensterprogramm 
mittelfristig (Umsetzungszeitraum ca. 2-4 Jahre) bis langfristig (Umsetzungszeit-
raum > 4 Jahre) 

• Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Umbau oder Rückbau von 
Spuren bei 4-spurigem Ausbau, Grüngestalterische Maßnahmen, Veränderung 
der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von Fahrradschutzstreifen 
und Fahrradwegen). Unter Maßgabe des Erhalts der Funktionsfähigkeit des je-
weiligen Straßenabschnitts. 

• Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung 
Bemerkungen: 

• Hohe Fußgängerfrequenz durch angrenzende Läden und Märkte der City, hohes 
Schüleraufkommen (Fußgänger und Radfahrer) wegen angrenzendem Schul-
zentrum 
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Gebäude über 
Auslösewert 
70/60 dB(A) 

Höchste 
Fassaden-

pegel in 
dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nac
ht 

  

 
 

     Eltinger Str. 50 

siehe D
arstellung in der K

arte 

siehe D
arstellung in der K

arte 

a EG Gewerbe 
Eltinger Str. 52 n  
Eltinger Str. 54 a EG Gewerbe 
Eltinger Str. 41 n EG Gewerbe 

Wohnen zurückgesetzt 
Eltinger Str. 43/

1 
n EG Gewerbe 

Eltinger Str. 43 n EG u. 1. Stck. Gewerbe 
Eltinger Str. 49 n  
Eltinger Str. 51 a  
Eltinger Str. 53 n  
Eltinger Str. 61 n EG u. 1. Stck. Gewerbe 
Römerstraße 74 n EG u. 1. Stck. Gewerbe, Wohnen zurückge-

setzt 
Leonberger 
Str. 

109 n EG Gewerbe 

Brenner Str. 2 n EG Gewerbe 
Brenner Str. 4 n EG Gewerbe 

Tabelle 13:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A) im Maßnah-
menbereich M1-4 

 
 
 
 
 
Vergleich der Maßnahmenvorschläge für M1-4 anhand EU-Einwohnerstatistiken 

Einwohner pro Pegelintervall 

    Betroffene Einwohner 
Name Intervall ohne Maßnahme Fahrbahnverengung lärmarmer Asphalt 
    Lden Ln Lden Ln Lden Ln 
M1-4 50 - 55 36 41 34 42 30 61 
  55 - 60 31 101 30 106 39 97 
  60 - 65 46 43 45 38 64 9 
  65 - 70 111 1 117   98   
  70 - 75 25   18   3   
  > 75             
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M1-5 Kernstadt Leonberg Alte B295: Brennerstraße 

 

Bereits erfolgte Maßnahmen: 
• Lärmschutzfensterprogramm (1990/91 und 2009) 

Maßnahmenvorschläge: 
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Lärmschutzfensterprogramm 
langfristig (Umsetzungszeitraum > 4 Jahre) 

• Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Umbau oder Rückbau von 
Spuren bei 4-spurigem Ausbau, Grüngestalterische Maßnahmen, Veränderung der 
Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von Fahrradschutzstreifen und 
Fahrradwegen). Unter Maßgabe des Erhalts der Funktionsfähigkeit des jeweiligen 
Straßenabschnitts. 

• Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung 
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Gebäude über Auslö-
sewert 70/60 dB(A) 

Höchste 
Fassaden-

pegel in 
dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nac
ht 

  

       Hindenburgstraße 68 

siehe D
arstellung in der K

arte 

siehe D
arstellung in der K

arte 

n EG Gewerbe 
Brennerstraße  28 n EG Gewerbe 
Poststraße  40 n EG Gewerbe 
Brennerstraße 1 n EG Gewerbe 
Brennerstraße 5 n EG u. 1. Stck. Gewerbe 
Friedenstraße 61 n Neubau, nicht berücksichtigt 
Brennerstraße 11 n EG Gewerbe 
Eugenstraße 19 n Neubau, nicht berücksichtigt 
Hindenburgstraße 59 n belastete Fassade Gewerbe 
Brennerstraße 23 n  
Brennerstraße 31 n EG Gewerbe 
Brennerstraße 33 n EG Gewerbe 
Brennerstraße 35 n EG Gewerbe 
Poststraße 36 a EG Gewerbe 
Poststraße 37 n EG Gewerbe 
Brennerstraße 43 n  

Tabelle 14:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A) im Maßnah-
menbereich M1-5 

 
Vergleich der Maßnahmenvorschläge für M1-5 anhand EU-Einwohnerstatistiken 

Einwohner pro Pegelintervall 

    Betroffene Einwohner 
Name Intervall ohne Maßnahme Fahrbahnverengung lärmarmer Asphalt 
    Lden Ln Lden Ln Lden Ln 
M1-5 50 - 55 128 93 128 97 134 117 
  55 - 60 89 101 91 111 87 77 
  60 - 65 98 35 101 21 109 3 
  65 - 70 109   108   65   
  70 - 75 11   8       
  > 75             
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M2 Kernstadt Leonberg: Stuttgarter Straße 

 
Bereits erfolgte Maßnahmen:  

• Sanierung Stuttgarter Straße, Fahrradschutzstreifen (2005) 
Maßnahmenvorschläge:  
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Lärmschutzfensterprogramm 
 
 
Gebäude über Auslöse-

wert 70/60 dB(A) 
Höchste 

Fassaden-
pegel in 
dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nac
ht 

  

       Stuttgarter Straße 7 71,6 62,0 n EG Gewerbe 
Stuttgarter Straße 8 70,7 61,1 n  
Stuttgarter Straße 9 71,0 61,4 mix EG Gewerbe 
Stuttgarter Straße 11 72,0 62,4 n  
Stuttgarter Straße 13 69,6 60,0 n  
Stuttgarter Straße 29 70,7 61,1 a  
Stuttgarter Straße 29/1 71,2 61,5 n  
Stuttgarter Straße 30 70,2 60,5 n  
Stuttgarter Straße 32 72,2 62,5 n Holzrahmen verwittert 
Stuttgarter Straße 34 72,1 62,5 n  
Stuttgarter Straße 36 71,4 61,8 n  
Stuttgarter Straße 37 70,5 60,9 a  
Stuttgarter Straße 42 70,8 61,1 n  
Stuttgarter Straße 58 70,3 60,6 n  
Rebenweg  2 70,6 61,0 n  

Tabelle 15:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A) im Maßnah-
menbereich M2 
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M3 Kernstadt Leonberg, Bahnhofstraße  

 

 
Bereits erfolgte Maßnahmen:  

• keine Durchfahrt in Richtung Grabenstraße/Eltinger Straße außer für Busse 
• Die oberste Bahnhofstraße wurde in 2014 saniert. Der weitere Verlauf der Bahn-

hofstraße bis zur Einmündung der Rutesheimer Straße wurde im Rahmen der 
Kanalerneuerung in 2015/16 vorläufig neu hergestellt. Die endgültige Gestaltung 
erfolgt erst nach der Bebauung des Wüstenrot Areals. 

Maßnahmenvorschläge:  
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Lärmschutzfensterprogramm 
mittelfristig (Umsetzungszeitraum ca. 2-4 Jahre) 

• Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung 
Bemerkungen: 

• Steigungsstrecke in Richtung Osten, viel Busverkehr 
• Nur geringfügige Überschreitung der Lärmwerte 
• Die Gebäude Bahnhofstraße 5 (und 7) stehen leer, werden abgerissen und durch 

einen Neubau ersetzt 
 

Gebäude über Auslöse-
wert 70/60 dB(A) 

Höchste 
Fassaden-

pegel in 
dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nac
ht 

  

Bahnhofstraße  5 70,0 61,3 mix Abbruchgebäude, unbewohnt, 
Neubau geplant 

Bahnhofstraße 10 69,1 60,2 a  
Bahnhofstraße 13 68,9 60,0 a  

Tabelle 16:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A) im Maßnah-
menbereich M3 
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Vergleich der Maßnahmenvorschläge für M3 anhand EU-Einwohnerstatistiken 

Einwohner pro Pegelintervall 

    Betroffene Einwohner 
Name Intervall ohne Maßnahme lärmarmer Asphalt 
    Lden Ln Lden Ln 
M3 50 - 55 5 14 2 15 
  55 - 60 5 13 10 10 
  60 - 65 14 4 15   
  65 - 70 13   10   
  70 - 75 4       
  > 75         
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M4 Kernstadt Leonberg: Südliche Leonberger Straße/ Westliche Glems-
eckstraße 

 

 

Bereits erfolgte Maßnahmen:  

Maßnahmenvorschläge:  
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Lärmschutzfensterprogramm 
langfristig (Umsetzungszeitraum > 4 Jahre) 

• Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung 
• Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche, Grüngestalterische Maß-

nahmen, Veränderung der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von 
Fahrradschutzstreifen und Fahrradwegen) mit Schwerpunkt in der Glemseck-
straße. In der Leonberger Straße geringer Entwicklungsspielraum wegen be-
engter Lage. Unter Maßgabe des Erhalts der Funktionsfähigkeit des jeweiligen 
Straßenabschnitts. 

Bemerkungen: 
• Gefahrensituation durch enge Gehwege entlang der Leonberger Straße 
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Gebäude über Auslöse-
wert 70/60 dB(A) 

Höchste 
Fassaden-

pegel in 
dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nac
ht 

  

Leonberger Straße 4 70,7 58,2 a  
Leonberger Straße 6 71,4 59,8 n  
Leonberger Straße 8 71,7 60,1 n  
Leonberger Straße 8/1 71,7 60,1 n  
Leonberger Straße 10 70,9 60,3 a  
Leonberger Straße 10/

1 
70,9 60,3 a  

Leonberger Straße 11 70,6 59,1 n  
Leonberger Straße 13 71,3 59,8 n  
Leonberger Straße 15 73,0 61,4 n  
Leonberger Straße 17 72,2 61,6 n  
Glemseckstraße 1 70,1 57,9 a  
Glemseckstraße 6 71,0 58,4 a  
Glemseckstraße 10 71,1 59,6 a  
Glemseckstraße 12 70,7 59,1 a  
Glemseckstraße 14 71,3 60,8 n  
Glemseckstraße 16 71,1 60,5 n  
Glemseckstraße 18 69,8 60,2 n  
Glemseckstraße 20 70,2 60,5 n  
Glemseckstraße 22 69,9 60,3 n  

Tabelle 17:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A) im Maßnah-
menbereich M4 

 
 
Vergleich der Maßnahmenvorschläge für M4 anhand EU-Einwohnerstatistiken 

Einwohner pro Pegelintervall 

    Betroffene Einwohner 
Name Intervall ohne Maßnahme lärmarmer Asphalt 
    Lden Ln Lden Ln 
M4 50 - 55 38 79 49 67 
  55 - 60 46 39 68 26 
  60 - 65 62 9 52   
  65 - 70 41   28   
  70 - 75 11       
  > 75         
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M5 Kernstadt Leonberg: Römerstraße 

 

 
Bereits erfolgte Maßnahmen: 

• Eine teilweise Neugestaltung der Römerstraße (Teilabschnitt zwischen Marienst-
raße und Obi-Kreisel) erfolgte in 2014. Randlich wurden Fahrradschutzstreifen 
bzw. Fahrradstreifen angelegt. Auf Höhe Kaufland wurde eine neue Ampel (Abbie-
ger, Fußgänger) errichtet. 

Maßnahmenvorschläge: 
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Lärmschutzfensterprogramm 
langfristig (Umsetzungszeitraum > 4 Jahre) 

• Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung im östli-
chen Abschnitt des Bereichs 

Bemerkungen: 
• Hohe Fußgängerfrequenz durch angrenzende Läden und Märkte, hohes Schüler-

aufkommen (Fußgänger und Radfahrer) wegen angrenzendem Schulzentrum 
 
Gebäude über Auslö-

sewert 70/60 dB(A) 
Höchste Fas-
sadenpegel in 

dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nach
t 

  

Römerstraße 33 69,7 60,9 n EG Einzelhandel 
Stohrerstraße 54 69,3 60,5 n  
Hindenburgstraße 85 70,3 61,5 n  

Tabelle 18:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A)  im Maßnah-
menbereich M5 
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Vergleich der Maßnahmenvorschläge für M5 anhand EU-Einwohnerstatistiken 

Einwohner pro Pegelintervall 

    Betroffene Einwohner 
Name Intervall ohne Maßnahme lärmarmer Asphalt 
    Lden Ln Lden Ln 
M5 50 - 55 17 14 13 18 
  55 - 60 9 19 11 15 
  60 - 65 14 7 17   
  65 - 70 19   16   
  70 - 75 7       
  > 75         
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M6 Kernstadt Leonberg: Neue Ramtelstraße 

 

 

Bereits erfolgte Maßnahmen:  
• Es handelt sich um neuere Gebäude, nach dem aktuellen Stand der Technik. Aus 

diesem Grund kommt hier ein Lärmschutzfensterprogramm nicht in Frage. 

Maßnahmenvorschläge:  
langfristig (Umsetzungszeitraum 5 < Jahre) 

• Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung 
 

Gebäude über Auslösewert 
70/60 dB(A) 

Höchste 
Fassaden-

pegel in 
dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nac
ht 

  

Neue Ramtelstraße 28 70,5 58,2 n EG Gewerbe 
Neue Ramtelstraße 30, 30/1 70,3 58,0 n EG Gewerbe 

Tabelle 19:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A) im Maßnah-
menbereich M6 

 
Vergleich der Maßnahmenvorschläge für M6 anhand EU-Einwohnerstatistiken 

Einwohner pro Pegelintervall 

    Betroffene Einwohner 
Name Intervall ohne Maßnahme lärmarmer Asphalt 
    Lden Ln Lden Ln 
M6 50 - 55 13 18 14 21 
  55 - 60 11 25 13 20 
  60 - 65 16   19   
  65 - 70 26   20   
  70 - 75         
  > 75         
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M7 Gebersheim 
Kreuzung Alte Dorfstraße, Höfinger Straße, Engelbergstraße 

 

 

Bereits erfolgte Maßnahmen:  
• Entlang der Dorfstraße/Höfinger Straße wurde von der Dobelstraße bis zur Tal-

straße eine Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 km/h eingeführt. 
Maßnahmenvorschläge:  
kurzfristig (Umsetzungszeitraum ab ca. 1 Jahr) 

• Lärmschutzfensterprogramm 
langfristig (Umsetzungszeitraum > 4 Jahre) 

• Verwendung von lärmarmem Asphalt bei der nächsten Straßensanierung 
• Bauliche Umgestaltung der Fahrbahnrandbereiche (Grüngestalterische Maßnah-

men, Veränderung der Parkierungsstreifen, Ausbau der Fußwege, Bau von Fahr-
radschutzstreifen und Fahrradwegen). Unter Maßgabe des Erhalts der Funktions-
fähigkeit des jeweiligen Straßenabschnitts. 

Bemerkungen 
• Die Alte Dorfstraße soll mittelfristig erneuert werden 

 
Gebäude über Auslö-

sewert 70/60 dB(A) 
Höchste Fas-
sadenpegel 

in dB(A) 

Fenster Bemerkungen 

Tag Nacht   
Alte Dorfstraße 30 71,0 61,2 n  
Höfinger Straße 15 69,1 60,5 n  
Höfinger Straße 20 68,6 60,1 n  
Engelbergstraße 21 69,0 61,0 n  

Tabelle 20:  Höchste Fassadenpegel an Gebäuden über Auslösewert 70/60 dB(A)  im Maßnah-
menbereich M7 
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